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 vorwort

Im vergangenen Jahr war die bayerische Medienbran-
che erneut durch eine starke Dynamik geprägt, die sich 
vor allem in der rasant fortschreitenden Digitalisierung 
aller Medienbereiche, herstellungs- und arbeitsprozes-
se zeigte. Die bayerischen zeitungsverlage, die den weg 
zu diversifizierten Medienhäusern schon vor Jahren be-
schritten haben, setzten diesen Kurs konsequent fort. 
Die „zeitung 2.0“ ist in vielen unserer Mitgliedsverlage 
längst täglich gelebte realität, ohne dabei das Kernpro-
dukt – die gedruckte zeitung – zu vernachlässigen.

In personeller hinsicht erwies sich 2011 aber vor allem 
als ein Jahr des umbruchs: Der Bayerische rundfunk 
erhielt mit ulrich wilhelm einen neuen Intendanten, 
die Bayerische landeszentrale für neue Medien [BlM] 
mit siegfried schneider einen neuen Präsidenten, die 
akademie der Bayerische Presse [aBP] mit Martin Kunz 
einen neuen Direktor und der verband Druck und Me-
dien in Bayern [vdmb] mit holger Busch einen neuen 
hauptgeschäftsführer. Politisch verantwortet wurde 
die bayerische Medienpolitik gleich von drei staats-
ministern: auf siegfried schneider folgte im Frühjahr 
2011 Dr. Marcel huber, der nur sieben Monate später 
im wege einer Kabinettsumbildung durch thomas 
Kreuzer abgelöst wurde.

Im Gegensatz dazu zeichnete sich der verband Bayeri-
scher zeitungsverleger im vergangenen Jahr auch per-
sonell als ein hort der stabilität und Kontinuität aus. 
Bei der Jahrestagung in Brüssel, die verbandsintern, 
aber auch bei unseren zahlreichen ehrengästen ein 
sehr positives echo ausgelöst hat, wurden insbeson-
dere die beiden vorsitzenden andreas scherer und Dr. 
laurent Fischer einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. 
auch als Dienstleister und als medienpolitischer sach-
walter wird der vBzv für seine Mitgliedsverlage weiter-

hin ein verlässlicher und servicestarker ansprechpart-
ner sein. zu tun ist genug, wie bereits ein kurzer Blick 
auf wichtige Punkte der medienpolitischen agenda 
zeigt: Das bayerische Pressegesetz soll verschärft wer-
den, die eingeleitete reform des Pressekartellrechts 
ist konstruktiv zu begleiten, das jüngst beschlossene 
leistungsschutzrecht muss Gestalt annehmen, der 
Daten- und verbraucherschutz schränkt unsere Bewe-
gungsfreiheit immer mehr ein.

seine „schlagkraft“ hat der vBzv vor allem denen zu 
verdanken, die sich auch unter hoher arbeitsbelastung 
zeit nehmen, um gemeinsam für die Interessen der 
bayerischen zeitungsverlage einzutreten. Den zahl-
reichen verlegern, verlagsgeschäftsführern und allen 
 anderen verlagsrepräsentanten, die sich in den Gre-
mien des vBzv und anderenorts ehrenamtlich für ein 
starkes bayerisches Pressewesen einsetzen, sei daher 
an dieser stelle ausdrücklich gedankt.

Die diesjährige Jahrestagung des vBzv wird auf einla-
dung der verlegerfamilie Balle am 15. und 16. Mai in 
straubing stattfinden. wir freuen uns, nach dem gelun-
genen ausflug nach Brüssel nun wieder eine „echte“ 
bayerische tagung anbieten zu können – und hoffen 
auf Ihr zahlreiches erscheinen!

München, im März 2012 

Dr. Markus B. rick
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als wichtige Parameter für die wirtschaftliche lage der 
bayerischen zeitungsverlage ermittelt und analysiert 
der vBzv die entwicklung des Personalbestands, der 
auflagen, der abonnementpreise, der anzeigenumfän-
ge und -preise sowie der Beilagenzahlen. 

staBIle MItarBeIterzahlen

Mehr als 2.000 festangestellte redakteure in den 
vBzv-Mitgliedsverlagen versorgten im Berichtszeit-
raum täglich die leser ihrer zeitungen mit nachrichten 
und Kommentaren. Die zahl der volontäre, die in den 
verlagen zu Journalisten ausgebildet werden, ist wie-
der auf mehr als 180 angestiegen [2010: 160, 2009 und 
2008 knapp 180, 2007: 150, 2006: 120].

auch der Bestand der übrigen Beschäftigten in un-
seren Mitgliedsverlagen hat sich im vergangenen 
Jahr kaum verändert. zwar ist die zahl der kaufmän-
nischen verlagsangestellten auf etwa 2.900 zurück-
gegangen [2010: 3.000, 2009: 2.700, vorjahre: ca. 
3.000], das gilt auch für die zahl der nach den ta-
rifverträgen für das zeitungsverlagsgewerbe beschäf-
tigten gewerblichen arbeitnehmer [ca. 330, vorjahr: 
480, 2009: ca. 330]. hinzu kommen weitere Beschäf-
tigte, die nach den tarifverträgen der Druckindustrie 
bezahlt werden, das gilt auch für eine reihe von an-
gestellten. zum großen teil hängen die veränderun-
gen der Beschäftigtenzahlen aber auch mit umstruk-
turierungen und ausgliederungen von Firmenteilen 
zusammen, sodass man insgesamt stabile Mitarbei-
terzahlen konstatieren kann. leicht angestiegen ist 
dagegen die zahl der auszubildenden in den verla-

gen [ohne den Bereich der technik] auf jetzt wieder 
mehr als 200 [2010 und 2009: 200, 2008: 210, 2007: 
180], von denen mehr als 120 zu Medienkaufleuten 
und weitere gut 30 zu Mediengestaltern ausgebildet 
werden. angesichts dieser zahlen werden hier weiter-
hin die anstrengungen der verlage sichtbar, selbst in 
wirtschaftlich schwierigen situationen auch über den 
eigenen Bedarf hinaus auszubilden, trotz der hohen 
ausbildungsvergütungen und der weitgehenden tarif-
vertraglichen verpflichtung zur Übernahme.

Die zahl der zusteller, die jeden tag die zeitungen in 
den frühen Morgenstunden zu den lesern bringen, ist 
tendenziell zurückgegangen auf etwa 27.000 [vorjahr: 
30.000]. Dies ist allerdings überwiegend bedingt durch 
den verbandsaustritt eines Mitgliedsverlages.

weIter rÜcKlÄuFIGe auFlaGen

Der rückgang der täglich verkauften auflage ging auch 
im Berichtsjahr weiter: um 39.613 exemplare oder 
1,7 % [vorjahr: -41.428 exemplare oder 1,6 %, 2009: 
- 30.250 exemplare oder -1,2 %] ging die zahl der täg-
lich in Bayern verkauften auflage unserer Mitgliedsver-
lage auf nunmehr 2.324.116 exemplare zurück [jeweils 
Iv. Quartal, abo und ev, zahlen der Ivw]. Damit stehen 
die bayerischen zeitungen abermals weitaus besser da 
als der Durchschnitt der zeitungen in Deutschland. Die 
zahlen der zMG [jeweils Iv. Quartal gegenüber dem Iv. 
Quartal des vorjahres] zeigen für die gesamte Bundes-
republik im Berichtsjahr einen auflagenrückgang von 
mehr als 795.000 exemplaren bzw. 3,2 % bei tages-, 
wochen- und sonntagszeitungen.

I.

zahlen & Daten
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weIter sInKenDe anzeIGenuMFÄnGe

Für die anzeigenumfangstatistik unseres verbandes 
haben im Berichtsjahr 25 verlage die Daten geliefert. 
Der netto-anzeigenumfang – gerechnet in mm – ging 
danach im Berichtsjahr um 5,3 % zurück. 

Im bundesweiten vergleich sanken die anzeigenum-
fänge [Daten der zMG für regionale abonnementzei-
tungen, überregionale zeitungen und Kaufzeitungen] 
im Berichtsjahr um 4,1 %.

Entwicklung der Anzeigenumfänge in Bayern  
und in Gesamtdeutschland 2006–2011

Bayern Deutschland
2011: -5,3 %
2010: -4,1 %
2009: -12,5 %
2008: -4,1 %
2007: +1,0 %
2006: +1,5 %

2005:  -0,9 %
2004:  -0,9 %
2003:  -7,0 %
2002: -11,0 %
2001: -12,8 %
2000: +3,7 %

2011: -4,1 %
2010:  -5,0 %
2009: -12,4 %
2008:  -3,8 %
2007: +0,5 %
2006:  -0,8 %

2005:  -1,1 %
2004: +0,3 %
2003:  -6,7 %
2002: -12,3 %
2001: -12,7 %
2000: +4,5 %

Betrachtet nach anzeigensparten erzielten erneut die stel-
lenanzeigen ein deutliches Plus mit 14,1 %; im Berichtsjahr 
legte mit +7,8 % auch der Kfz-Markt zu. unterschiedlich 
stark fiel das Minus bei den übrigen rubrikanzeigensparten 
aus: Immobilienanzeigen [-11,3 %], reisen [-3,2 %], veran-
staltungen [-3,1 %] und sonstige anzeigen [-2,3 %]. um 
gut einen Prozentpunkt unter dem Gesamtanzeigendurch-
schnitt lagen die kumulierten Geschäftsanzeigen [-9,1 %]. 
letztere setzen sich aus den anzeigen der Markenartikel-
hersteller [-7,2 %], Kraftfahrzeughersteller/Kfz-Marken-
werbung [-13,1 %], Großformen des handels [-17,9 %] und 
lokalen Geschäftsanzeigen [-3,0 %] zusammen.

wIeDer leIcht steIGenDe BeIlaGenzahlen

Im Berichtsjahr stieg bei den 23 verlagen, die sich an 
der erhebung beteiligten, die zahl der Prospektbeila-
gen um 1,4 %, während sie im bundesweiten vergleich 
um 3,5 % zurück ging.

Entwicklung der Beilagen in Bayern  
und in Gesamtdeutschland 2006–2011

Bayern Deutschland
2011: +1,4 %
2010: +3,4 %
2009: -8,3 %
2008: -0,5 %
2007: +6,3 %
2006: -1,5 %

2005:  -1,7 %
2004: +4,8 %
2003: -1,8 %
2002: -13,4 %
2001: -7,1 %
2000: +3,8 %

2011: -3,5 %
2010: +0,7 %
2009:  -4,2 %
2008:  -9,2 %
2007: +0,6 %
2006: +3,3 %

2005:  -0,8 %
2004:  -0,3 %
2003:  -4,0 %
2002:  -9,2 %
2001:  -9,4%
2000: +0,1 %

Entwicklung der Auflagen in Bayern  
und in Gesamtdeutschland 2001–2011

Bayern
2011:  
-39.600 exempl. = -1,7 %

2010:  
-41.500 exempl. = -1,6 %

2009:  
-30.250 exempl. = -1,2 %

2008:  
-34.700 exempl. = -1,3 %

2007:  
-16.000 exempl. = -0,6 %

2006:  
-41.000 exempl. = -1,5 %

2005:  
-33.000 exempl. = -1,2 %

2004:  
-11.000 exempl. = -0,4 %

2003:  
-32.000 exempl. = -1,1 %

2002:  
-22.000 Exempl. = -0,77 %

2001:  
+4.200 Exempl. = +0,14 %

Deutschland
2011:  
-795.000 exempl. = -3,2 %

2010:  
-581.000 exempl. = -2,4 %

2009:  
-650.000 exempl. = -2,6 %

2008:  
-620.000 Exempl. = -2,4 %

2007:  
-610.000 exempl. = -2,3 %

2006:  
-570.000 Exempl. = -2,1 %

2005:  
-700.000 exempl. = -2,5 %

2004:  
-570.000 exempl. = -2,0 %

2003:  
-500.000 Exempl. = -1,7 %

2002:  
-890.000 Exempl. = -3,0 %

2001:  
-430.000 Exempl. = -1,4 %

steIGenDe aBonneMentPreIse

Fast alle verlage erhöhten im Berichtsjahr ihre Bezugs-
preise, und zwar zwischen 1,9 % und 11,1 %. anfang 
2012 lagen bei den an sechs tagen pro woche erschei-
nenden tageszeitungen die Monatsabonnementpreise 
zwischen 18,40 € und 46,80 €.

Der durchschnittliche monatliche Preis eines zeitungs-
abonnements lag bei unseren Mitgliedsverlagen am 
1. Januar 2012 bei 30,70 € und damit 5,3 % höher als 
im vorjahr [die zahlen jeweils gewichtet nach der ver-
kauften auflage].

Abopreise: Entwicklung in Bayern

2011: +5,3% 
2010: +3,5 %
2009: +4,1 %
2008: +4,2 %

2007: +3,6 %
2006: +4,7 %
2005: +5,7 %
2004: +3,2 %

2003: +2,5 %
2002: +5,9 %
2001: +4,8 %
2000: +3,3 %

wird nur dann in der auflagenmeldung berücksich-
tigt werden, wenn es auch offline gelesen werden 
und vollständig herunter geladen werden kann. Ge-
zählt werden können darüber hinaus nur bezahlte 
Zugriffsrechte.  Zur Zurechnung des E-Papers zu den 
auflagenkategorien abonnements und einzelverkauf 
muss der Preis des e-Papers mindestens fünfzig Pro-
zent des entsprechenden Preises des Printproduktes 
betragen. Für die zurechnung zum sonstigen verkauf 
gelten mindestens zehn Prozent des regulären Preises 
des Printproduktes.

Im zuge der Prüfung muss der e Paper-Bezieher ein-
deutig identifizierbar sein.

Bezüglich der erfassung und ausweisung von e-Pub-
lishing-Produkten [z.B. apps], deren Funktionalitäten 
über die Kriterien der e-Paper-richtlinie hinausgehen, 
wird weiterhin beraten.

ausweIsunG von KoMBI-reIchweIten  
In Der va

seit herbst 2011 ermöglicht die verbraucheranaly-
se [va] die Berechnung der crossmedia-reichweiten 
[Print und online] von zehn regionalen tageszeitungen, 
unter denen sich jedoch kein bayerischer titel befindet.
Die aktuelle analyse ergab, dass regionale abonne-
mentzeitungen mit der Gesamt-nettoreichweite aus 
Print und online gegenüber der reinen Printreichweite 
13 % hinzu gewinnen, das sind 9,2 Millionen zusätzli-
che leser. Die crossmedia-reichweiten ermöglicht es, 
anzeigenkunden detaillierte hintergrundinformatio-
nen für crossmediale Kampagnen in Print und online 
anzubieten.

neben einzelwerten veröffentlicht die va erstmals zu-
sätzlich einen online-Gesamtwert für die Gattung der 
regionalen tageszeitungen. zudem ist in der va 2011 
die tageszeitungs-Kombi des online-vermarkters oMs 
erfasst. Die neuen reichweiten-Daten der va sind me-
thodisch an die ma online der arbeitsgemeinschaft 
Media-analyse [ag.ma] angepasst, so dass hierbei kei-
ne neue währung entsteht.

Die neuen Daten der va basieren auf den währun-
gen leser pro ausgabe [lpa] sowie nutzer pro Monat 
[npM]. sie sind an die Mediaanalyse [Ma] angepasst 
und haben damit eine vergleichbare Qualität und 
Glaubwürdigkeit wie die zahlen der Ma. 

MÄssIG steIGenDe anzeIGenPreIse

Gut zwei Drittel der verlage haben auch im Berichtsjahr 
die anzeigenpreise angehoben. Die mm-Grundpreise 
stiegen im Berichtsjahr zwischen 1,5 % und 5,1 %, im 
Durchschnitt um 1,9 %.

Anzeigenpreise: Entwicklung in Bayern

2011:  +1,9 %
2010:  +2,2 %
2009:  +1,2 %
2008:  +3,9 %

2007:  +2,1 %
2006:  +2,7 %
2005:  +1,7 %
2004:  +0,9 %

2003:  +0,7 %
2002:  +1,3 %
2001:  +2,9 %
2000:  +2,2 %

Ivw – ausweIsunG von e-PaPer 

Das für die auflagenprüfung der Presse zuständige 
Fachgremium der Ivw, der organisationsausschuss 
Presse, hat nach mehrmonatigen Beratungen eine 
neue regelung zur ausweisung der e-Paper-auflagen 
der verlage gefunden, der sich der Ivw-verwaltungsrat 
angeschlossen hat. Die neuregelung soll am 1. april 
2012, also mit wirkung für die auflagenmeldung ab 
dem zweiten Quartal 2012, in Kraft treten.

e-Paper-auflagen werden demnach in der auflagen-
statistik der Ivw künftig nicht mehr als „zuzüglich-
ausweisung“ neben der Ivw-geprüften verkauften 
[Print-]auflage ausgewiesen. stattdessen werden die 
e-Paper-verkäufe bereits durch die Ivw in die verkauf-
te auflage eines titels eingerechnet, gleichzeitig aber 
auch weiterhin in einer gesonderten zeile als „Davon“-
ausweisung beziffert. 

Die einbeziehung von e-Paper-ausgaben in die ver-
kaufte auflage setzt voraus, dass das e-Paper mit der 
gedruckten ausgabe in Form und Inhalt annähernd 
identisch ist. Dies bedeutet, dass alle redaktionellen 
und werblichen Inhalte der gedruckten ausgabe zum 
zeitpunkt des erscheinens auch im e-Paper enthal-
ten sein müssen; einzelne aktualisierungen bereits 
vorhandener redaktioneller Inhalte sind umfangs-
neutral in der e-Paper-ausgabe möglich, soweit sie 
nicht zum Beispiel in Form von Bilderstrecken oder 
audio- und videofiles über den redaktionellen Inhalt 
der gedruckten ausgabe hinausgehen. auch Funktio-
nalitäten zur steigerung des nutzungskomforts und 
Formatanpassungen an das jeweilige endgerät wer-
den zulässig sein, solange sie den Print-charakter 
des Produktes nicht aufheben. ein e-Paper-Produkt 
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dass diese neue Marktstruktur das werbeverhalten 
des elektronikhändlers beeinflussen wird. Parallel da-
zu wird von seiten der nationalen Kunden der ruf nach 
einer zentralen nationalen vermarktungsorganisation 
für die tagezeitung lauter: nationale Kunden wollen 
nationale werbeträger. anstelle von einzeltitelver-
marktung wird nach ganzheitlichen, flächendeckenden 
angeboten verlangt. radio und tv bieten bereits seit 
langem die Möglichkeit, mit nur zwei bis drei ansprech-
partnern bundesweit werbung zu schalten. 

Die süddeutsche zeitung tritt seit kurzem bei bestimm-
ten [nationalen] werbekunden gemeinsam mit der wo-
chenzeitschrift Der sPIeGel auf, wobei sie zunächst 
keine gemeinsamen angebote machen, aber gemein-
sam für die werbewirkung ihrer Medien und deren 
sonderstellung im Pressemarkt werben.

Der vermarkter nBrz, aber auch ein zusammen-
schluss von verlagsvertretungen sind dabei, Modelle 
für eine nationale vermarktung der tageszeitungen zu 
entwickeln. zudem haben sich sieben große regional-
zeitungshäuser – Madsack, die waz-Gruppe, M. Du-
Mont schauberg, die südwestdeutsche Medienholding 
[swMh], die rheinische Post sowie die verlagsgruppe 
Pressedruck [augsburger allgemeine, Main-Post, süd-
kurier] – zusammengetan, um die strategische Pla-
nung für einen nationalen zeitungsvermarkter selbst 
in die hand zu nehmen und voranzutreiben. Bei einem 
treffen, das im Dezember 2011 in Mainz stattfand, 
haben sich diese verlage darauf verständigt, zunächst 
eine crossmediale Medialeistung, eine entsprechende 
Preispolitik und die dazugehörige vertriebsstruktur 

auch 2011 waren die verlage gefordert, um ihre Posi-
tion am werbemarkt zu behaupten. allerdings brachte 
das Jahr 2011 vielen häusern unerwartet starke wer-
beumsätze. Für 2012 sind die Prognosen nun wieder 
verhalten. Der Druck durch potente wettbewerber 
nimmt immer weiter zu, auch wenn die zeitungen heu-
te über die verschiedenen vertriebswege Print, online 
und Mobile so viele leser wie nie zuvor erreichen. 

strategien und Geschäftsmodelle der werbungtreiben-
den passen sich dem veränderten Mediennutzungs-
verhalten der Konsumenten an. werbekunden nutzen 
heute das vielfältigere angebot aller werbeträger. Die 
verlage reagieren mit immer differenzierteren cross-
media-angeboten, bei denen sie die verschiedenen 
Möglichkeiten ihrer eigenen Produkte kombinieren 
oder den Kunden bei der nutzung anderer Kanäle et-
wa im social Media-Bereich oder bei der suchmaschi-
nenoptimierung unterstützen. Das segment „online“ 
wird verstärkt von regionalen Kunden entdeckt und die 
verlage sind hier häufig der zentrale ansprechpartner 
für alle Formen der lokalen werbung, auch was mobi-
le werbemöglichkeiten auf tablets und smartphones 
betrifft. Bei der vermarktung von iPad-apps über wer-
bepartner hat sich allerdings die noch fehlende reich-
weite als großes Manko erwiesen, und auch die hohen 
Kosten, die bei der Produktion von werbemitteln für 
tablets anfallen, erschweren den verkauf. 

ein Beispiel für veränderungen im verhalten der [natio-
nalen] Kunden ist die neue Multi-channel-strategie von 
Mediamarkt/saturn. Die neu eröffneten online-shops 
sind zentral organisiert und es ist damit zu rechnen, 

I.

anzeigen

und real. Gegenüber den konkurrierenden rubriken-
portalen im netz besitzen die verlage aufgrund ihrer 
lokalen Marken, ihrer Glaubwürdigkeit und der intak-
ten Kundenbeziehungen jedoch einen wesentlichen 
strategischen vorteil. Ähnlich verhält es sich mit wett-
bewerbern aus überregionalen verlagen. 

Branchenweit diskutiert werden strategien zur Gene-
rierung von umsatz mit den rubrikanzeigen. obwohl 
diesen mancherorts nur noch eine kurze lebensdau-
er prophezeit wird, erzielen die verlage hier nach wie 
vor gute umsätze, nicht zuletzt aufgrund der lokalen 
einbindung. ein gutes Beispiel ist der zu verzeichnende 
Boom am stellenmarkt der zeitungen [siehe s. 10]. 

Printwerbung in den rubriken wirkt nachweislich. so 
steigt etwa der Preis, den ein potentieller Käufer für 
eine Immobilie zu zahlen bereit ist, mit der Größe der 
anzeige in der zeitung. während online zielgenaue su-
che bietet, die zum jeweils aktuellsten angebot führt, 
haben die rubrikenmärkte in der gedruckten ausgabe 
der tageszeitung den charakter eines shopping-cen-
ters und laden zum schmökern ein. Der leser findet 
einen Überblick, orientierung und unterhaltung. Dies 
ist insofern relevant, als die nutzer der rubriken zum 
Großteil „Interessierte“ und zu einem deutlich geringe-
ren anteil „suchende“ sind. Dies gilt vor allem für den 
stellenmarkt und den Kfz-Markt.

es sind aber auch neue Geschäftsmodelle auf den so-
cial Media-Plattformen spürbar: Business- und Karrie-
renetzwerke wie Xing sind nicht nur am stellenmarkt, 
sondern auch bei der vermittlung von Immobilien oder 
von sozialen Kontakten aller art aktiv. Im wettbewerb 
schwinden so die Grenzen zwischen klassischen rubri-
kenformen; für die verlage wird die Integration unter-
schiedlicher themen zur herausforderung.

zu den großen themen, die in den anzeigenabteilun-
gen der vBzv-verlage nach wie vor anstehen, zählen 
demzufolge insbesondere die Positionierung der tages-
zeitung im medialen wandel und die ausdehnung der 
jeweiligen Marke bzw. die entwicklung von Produkten 
für die multimediale Darstellung und ihre vermark-
tung. Die vBzv-Gremien befassten sich im abgelaufe-
nen Jahr aus verschiedenen Blickwinkeln mit diesen 
und anderen themen [siehe s. 71 ff.].

eines nationalen angebots im hinblick auf eine cross-
mediale vermarktung zu definieren. Gleichwohl droht 
bei einer zentralvermarktung der regionalen titel die 
Gefahr, dass etwa zu erwartende hohe rabattierungen 
für nationale Kunden zu unterschieden in der Preisstel-
lung führen, die dem lokalen Kunden nicht vermittelt 
werden könnten. zudem ist damit zu rechnen, dass der 
direkte Kundenkontakt zu agenturen und werbekun-
den verloren geht. eine gattungsweite nivellierung der 
Konditionen gefährdet umsätze, indem sie die regio-
nale Marktposition der verlage nicht berücksichtigen 
kann, und die individuelle ausprägung von titeln und 
regionen nicht mehr als usP vermarktet wird. wenn 
aber regionale verlage weiterhin am nationalen Ge-
schäft partizipieren wollen, werden sie den nationalen 
Kunden über kurz oder lang einfacher zu handhabende 
und flexiblere Konditionen anbieten müssen.

sorge bereiten weiterhin die tests des Discounters 
aldi,  der verschiedene werbeträger prüft. nach ein-
schätzung der zeitungs Marketing Gesellschaft zMG ist 
dies jedoch nicht als einstieg in den ausstieg zu wer-
ten, denn der Discounter orientiere sich bei der Media-
entscheidung nicht allein nach den Kommunikations-
effekten, sondern richte ein starkes augenmerk auf die 
Preise. Mit werbewirkung und werbequalität hätten 
die verlage gute argumente. am Beispiel lidl hat sich 
aus sicht der zMG gezeigt, dass dort, wo andere wer-
beträger getestet werden, eine rückkehr der Discoun-
ter in die tageszeitung nicht unwahrscheinlich ist.

Dort, wo Kunden nur über die Direktverteilung beim 
verlag gehalten werden, bietet die PMD Prospektma-
nagement Deutschland Gmbh seit ende 2010 durch die 
Kooperation von rund 40 verlagen eine großflächige 
vernetzung, an der auch zahlreiche bayerische verlage 
beteiligt sind. Mitgliederstruktur und Gebietsstruktur 
der PMD wurden ende März 2011 vorerst festgelegt, 
wobei Bayern in Gänze abgedeckt ist, allerdings teils 
auch über verlagsfremde Direktverteiler.

In den regionalen Markt der Prospektverteilung hat 
sich im März 2012 auch der suchmaschinengigant 
Google eingeschaltet. vor allem die großen handels-
ketten sollen mit einer digitalen Prospektverteilung 
gelockt werden [http://www.google.de/weeklyads]. In 
die Google wochenangebote sind ein Filialsucher, ein 
routenplaner, ein link auf den online-shop und ande-
re multimediale elemente eingebettet. Die deutsche 
erstausgabe enthält das wochenprospekt von Metro 
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sie von vielen verlagen inzwischen angeboten werden, 
generieren als Kombination von app und e-Paper 
kontinuierliche erlöse. allerdings experimentieren die 
verlage bei den apps noch mit marktgerechten ver-
triebsmöglichkeiten. Die digitalen Kiosklösungen, die 
telekom [PagePlace], Bertelsmann [Pubbles] sowie 
der springerverlag [iKiosk] dem übermächtigen apple-
shop itunes entgegen setzen, sind bislang nicht zufrie-
denstellend. so haben sich die verlage mit apple oder 
auch amazon arrangiert, auch wenn das Überlassen 
von endkundenbeziehungen und Gewinnanteilen nach 
wie vor ein wermutstropfen ist [siehe s. 22 f.]. 

auf ganz unterschiedlichen wegen erfolgt die anspra-
che der [neu-]Kunden, zumal der Gesetzgeber durch 
die rigide neuregelung aus dem Jahr 2009 die Mög-
lichkeiten des telefonmarketings stark eingeschränkt 
hat [dazu vBzv-Jahresbericht 2010, s. 29]. neben 
den klassischen aktionen wie sonderabonnements zu 
weihnachten, standpromotion, leser-werben-leser-
Prämierung wird mehr und mehr auch das online-Mar-
keting mit einer schnell messbaren erfolgskontrolle 
und der Möglichkeit zu interaktiver visualisierung von 
Kaufanreizen zu einer kosteneffizienten Kundenan-
sprache genutzt. Mehr und mehr werden auch social 
Media für das verlagsmarketing und die Beziehung 
zum leser eingesetzt. laut einer studie des BDzv ha-
ben 85 % der verlage eigene social Media-angebote. 
neben den verlagseigenen Plattformen sind viele bay-
erische verlage insbesondere bei Facebook und twitter 
präsent [siehe s. 25]. sie stellen dabei soziale räume 
zur verfügung, die der leser zur Kommunikation nutzt. 
entscheidend für den erfolg ist der Gesprächswert der 

Der wandel des zeitungsmarkts, der in Deutschland 
durch die veränderungen im Mediennutzungsverhal-
ten der Konsumenten, aber auch durch das veränderte 
angebot etwa an digitalen Produkten und den entspre-
chenden endgeräten augenfällig ist, führt dazu, dass die 
verlage auf ein integriertes Marketing mit kundenorien-
tierten strategien und neuen Instrumente setzen, um 
den veränderungen am lesermarkt gerecht zu werden. 

Die leser werden auf unterschiedlichsten wegen in ih-
ren vielfältigen lebensräumen mit vielfältigen Produk-
ten abgeholt: Bundle-angebote, gedruckt auf Papier, 
digital über Internet oder Mobilfunk zu beziehen, teils 
auf spezielle Interessen einzelner zielgruppen zuge-
schnitten, zu nutzen in den verschiedenen alltagssitu-
ationen mobil oder stationär. Die e-Paper-ausgabe der 
zeitungen ist die eins zu eins abbildung der gedruckten 
zeitung und kann elektronisch bezogen werden. nach 
längerem Dornröschenschlaf ziehen hier die absatz-
zahlen steil an, die e-Paper-ausgabe der tageszeitung 
ist dabei nicht minder beliebt als spezielle zeitungs-
apps für tablets und smartphones. Die zahl der eigen-
ständigen e-Paper-abos ist in relation zur Printausga-
be noch überschaubar, nahm aber im Berichtszeitraum 
abermals erheblich zu [siehe s. 26].

eine zunehmende tendenz zeigen auch die Downloads 
von Inhalten über die app-angebote der verlage für 
iPad und iPhone. Die verlage bedienen hier mehr und 
mehr anspruchsvolle zielgruppen mit technisch hoch-
wertigen Produkten. Dabei handelt es sich um reine 
nachrichtenapps; hinzu kommen verstärkt special-
Interest-angebote [siehe s. 16, 22]. „Digitalabos“, wie 

I.

vertrieb

In den verlagen wächst das Bewusstsein für die Prob-
lematik der zustellergewinnung und -bindung. Bestre-
bungen des letzten Jahrzehnts, die aus betriebsver-
fassungsrechtlichen Gründen zu einer aufsplitterung 
und anonymisierung der zustellgesellschaften geführt 
haben, sind ggf. vor dem hintergrund des wachsen-
den zustellermangels neu zu bewerten. Überdacht 
und durch unkonventionelle angebote ersetzt werden 
müssen künftig wohl auch die arbeitszeitmodelle in 
der zeitungszustellung. Im Markt der geringfügig Be-
schäftigten hat sich über Jahre sukzessive das ange-
bot für die arbeitssuchenden deutlich erhöht. Die neu 
geschaffenen stellen in diesem arbeitsmarktsegment 
sind vielfach attraktiver, weil sie keine nachtarbeit und 
keine Beschäftigung bei widrigen witterungsverhält-
nissen beinhalten.

auch bei der Briefzustellung durch die verlage wird mit 
neuen vergütungs- und arbeitszeitmodellen experi-
mentiert. ein in augsburg entwickeltes Konzept könnte 
eventuell Mustercharakter bekommen, da es auch auf 
zustimmung der Gewerkschaft gestoßen ist. 

Grundsätzlich liegt die Geschäftsentwicklung in der 
Briefzustellung auf vorjahresniveau, wobei ein generel-
ler rückgang der überregionalen sendungsmengen zu 
verzeichnen ist. es zeigt sich immer deutlicher, dass die 
privaten Postdienstleister ihre Bemühungen noch stär-
ker verzahnen sollten, um gegenüber der Deutschen 
Post aG Gehör zu finden. Keine weiteren schritte haben 
sich im zurückliegenden Jahr bei der einrichtung eines 
zustellnetzwerks ergeben. Mit P2 und Mailalliance 
existierten nach wie vor zwei netzwerke am Markt.

Die vBzv-Gremien befassten sich mit diesen und ande-
ren vertriebsrelevanten themen im Berichtszeitraum 
mehrfach [siehe s. 71 ff.].

von verlagen angebotenen nachrichten, betonte Dirk 
von Gehlen, chefredakteur von jetzt.de, bei der vBzv-
vertriebsleitertagung im herbst 2011. Die wichtigkei-
ten zwischen nachricht und [privater] neuigkeit ver-
schieben sich dabei zu Gunsten letzterer. verlage sind 
von daher gut beraten, bisher „gesichtslose“ Menschen 
aus den redaktionen hinter der Marke hervortreten zu 
lassen. 

hauptumsatzbringer der verlage ist nach wie vor die 
gedruckte ausgabe der tageszeitung. etwa 80 % der 
verkauften Printauflage werden von den lesern im 
abonnement bezogen. allein in Bayern sorgten im 
Berichtszeitraum ca. 27.000 zusteller dafür, dass die 
zeitung sechsmal in der woche druckfrisch in den 
frühen Morgenstunden an die haustür gebracht wird. 
Bundesweit zeichnet sich seit geraumer zeit allerdings 
mehr und mehr ab, dass es in wenigen Jahren für ver-
lage kaum mehr möglich sein wird, ihren zustellappa-
rat mit der gewohnten zustellqualität aufrechtzuer-
halten, sollten sich die gegenwärtigen tendenzen bei 
der Personalsituation fortsetzen. ursachen, die immer 
wieder für die schwierigkeiten bei der suche nach ge-
eigneten zustellern genannt werden, sind das schlech-
te Image der zustelltätigkeit, die vergütung, aber auch 
die wertschätzung sowie die Betreuung und Bindung 
der zusteller. Die zustelltätigkeit ist einerseits um-
fänglicher geworden, andererseits ist das netz der zu-
stellwege bis in die kleinste ortschaft grobmaschiger 
geworden. Die immer späteren Druckzeiten schmälern 
das zeitfenster für die zustellung, so dass sich auch 
die verdienstmöglichkeiten für den einzelnen träger 
verringern. 
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keiten, um nutzer zu gewinnen und zu halten. Dabei 
findet eine rückbesinnung auf die Marke statt. so ziert 
seit dem relaunch des online-auftritts der süddeut-
schen zeitung auch im netz ein vom Print vertrautes 
logo das digitale verlagsprodukt. so nutzen zeitungs-
häuser die vertrautheit mit dem lebensraum und dem 
erfahrungsbereich des lesers. Mit lebenslagenporta-
len oder regionalen apps regionaler titel ebenso wie 
mit special-Interest-angeboten wird der nutzer dort 
abgeholt, wo er lebt. hierzu werden vielfach Koopera-
tionen mit anderen Portalanbietern genutzt. so sind 
auf den online-seiten bayerischer verlage verzeichnis-
dienste, couponing-seiten, die Jobsuchmaschine Ki-
meta oder die online-stellenbörse Joblocal sowie auch 
das Deutsche seniorenportal integriert. ob smartpho-
nes und tablets dabei zur „lebensfernbedienung“ wer-
den, wird auch davon abhängen, wie sich die Funktio-
nen zum Mobile Payment entwickeln. 

alle Formen des e-Publishing sowie die vermarktungs-
formen gegenüber nutzern und werbetreibenden wur-
den im vBzv-online-ausschuss ebenso diskutiert wie 
zukunftsvisionen und neue chancen für verlagspro-
dukte [siehe s. 21 ff.].

unter den vielfältigen Produktangeboten, mit denen 
die verlage leser bzw. nutzer binden und gewinnen, 
nehmen online- und mobile angebote eine besondere 
rolle ein. sie sind zwar wie der haupterlösbringer Print 
feste Bestandteile der jeweiligen crossmedia-strategie. 
Mit über 25 Millionen unique usern sind die zeitungs-
häuser online die stärksten Informationsanbieter. aber 
die refinanzierung über die vermarktung als werbeträ-
ger bzw. über den abonnementvertrieb und einzelver-
kauf der Inhalte ist in vielen Bereichen bei den Digi-
talprodukten insgesamt noch nicht zufrieden stellend. 
Die spendings für online-werbung wachsen rasant, 
dennoch reichen die Deckungsbeiträge für eine voll-
ständige refinanzierung des digitalen engagements 
oft noch nicht. völliges neuland ist die vermarktung 
der einbindung von werbung in apps für die mobilen 
endgeräte, auch was die entwicklung der werbemittel 
betrifft, wobei davon auszugehen ist, dass bis zum Jahr 
2015 die nutzung des mobilen netzes die stationäre 
nutzung überholt haben wird. allein von 2010 auf 2011 
hat sich die zahl der mobilen unique user mit einem 
anstieg von 9 Millionen auf 17 Millionen nahezu ver-
doppelt.

Die e-Paper-auflage besteht zu einem großen teil aus 
Bundle-Käufen. Immerhin konnten die verlage ihre edi-
tionen für tablets und smartphones als Paid-content 
etablieren, allerdings bei stark unterschiedlichen Preis-
strategien, wobei sich der verkauf von apps aufgrund 
der hohen entwicklungskosten und des in der regel be-
achtlichen aufwands bei der täglichen Produktherstel-
lung erst bei hohen absatzzahlen auszahlt. online wie 
mobil nutzen die verlage die verschiedensten Möglich-

I.
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gedruckten zeitung gesehen; 55 % bestätigen diese 
aussage. Mehr als 80 % der nutzer von tablet-Pcs sind 
gar an einem Kombiangebot von gedruckter ausgabe 
und app der zeitung interessiert. Gefragt sind also vor 
allem hybride vertriebsmodelle.

Die ergebnisse zeigen deutlich, dass nutzer ein großes 
Interesse an qualitativ hochwertigen zeitungsange-
boten auf mobilen endgeräten haben. Dafür besteht 
auch eine entsprechende zahlungsbereitschaft – im 
schnitt acht bis neun euro im Monat. Fast jeder zwei-
te iPhone-Besitzer gab an, für journalistische Inhalte 
auf seinem Gerät zu bezahlen. Bei den iPad-Besitzern 
liegt die Bereitschaft mit 81 % noch deutlich höher. 
nutzer anderer tablets sind hingegen weniger zah-
lungsbereit. Die zahlungsbereitschaft liegt dort bei 
den smartphone-Besitzern bei 32 % und den tablet-
Besitzern bei 46 %.

Das gesamte erlöspotential von applikationen er-
scheint gewaltig. allein in Deutschland betrug der 
umsatz mit mobilen apps im vergangenen Jahr 210 
Mio. €; das entspricht einem anstieg von 123 % im 
vergleich zum vorjahr. Für das Jahr 2014 sagen Gart-
ner-analysten einen globalen umsatz von 15 Mrd. 
us-Dollar voraus, der über den verkauf von apps auf 
mobilen endgeräten erzielt werden wird. Davon entfal-
len nach einem Best-case-szenario der internationalen 
Management-Beratung oliver wyman im rahmen der 
Medientage München im herbst 2011 auf zeitungs- 
und zeitschriften-apps in Deutschland bis zu 1,6 Mrd. 
€ im Jahr 2015. Für die verlagsbranche seien zeitun-
gen und zeitschriften im elektronischen Format eine 

MoBIle DIstrIButIon – aPPs & co.

auch im vergangenen Jahr war die mobile Distributi-
on von zeitungsinhalten ein zentrales thema der ver-
bandsarbeit. Federführend war dabei der verbands-
eigene online-ausschuss [s. 70]. unterstützung erhielt 
der vBzv durch die aG Multimedia des BDzv, der ne-
ben dem vorsitzenden des online-ausschusses, ulrich 
eymann, und verbandsgeschäftsführer Dr. Markus 
rick auch vertreter unserer Mitgliedsverlage angehö-
ren [s. 77]. Im vordergrund der verbandsaktivitäten 
standen unverändert die Information der verbands-
mitglieder über neue entwicklungen und trends, die 
schaffung einer Plattform für den austausch unter den 
Mitgliedsverlagen sowie die unterstützung bei der Ge-
staltung tragfähiger Geschäftsmodelle.

aKzePtanz, zahlunGsBereItschaFt, 
 erlösPotenzIal

Die rahmenbedingungen für die umsetzung renta-
bler Geschäftsmodelle im Bereich des e-Publishing 
sind grundsätzlich positiv. Die lektüre der digitalen 
zeitung genießt auf dem tablet inzwischen eine hohe 
akzeptanz. nach der im oktober 2011 vorgestellten 
tablet-nutzerstudie von BDzv und dpa infocom gehö-
ren zeitungs-apps für iPad-nutzer sogar zu den Favori-
ten: 52 % nutzen derartige anwendungen täglich oder 
fast täglich. auch bei den zukünftigen tablet-Besitzern 
stehen zeitungs-apps hoch im Kurs. 64 % geben an, 
sich sehr dafür zu interessieren. Keine andere app-
Kategorie erhält soviel zuspruch. Freilich werden zei-
tungs-apps eher als ergänzung denn als alternative zur 

II.

e-Publishing
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ger tagblatt und der Mittelbayerischen zeitung, der 
lausitzer rundschau, dem trierischem volksfreund, 
saarbrücker zeitung und der Mittelbadischen Presse 
sowie dem seesener Beobachter speisen die nach-
richtenagenturen sportinformationsdienst sID und 
aFP sowie dpa-aFX ihre nachrichten ein. Dabei kön-
nen einzelnachrichten zum Preis von bis zu 79 cent 
oder Monatsabos für maximal zu 5,99 € abgeschlos-
sen werden. 

Der dominanten Marktstellung von apple entsprechen 
für die verlegerschaft aber auch nachteile. apple dik-
tiert weitgehend die Konditionen für den Marktzutritt, 
bietet ein starres Preisbildungsschema an, greift eine 
Gewinnmarge von 30 % ab und kappt die wertvollen 
Kundenbeziehungen. Im Februar 2011 hatte apple 
überdies ein neues Abo-Modell für den App Store an-
gekündigt. Danach wäre es den verlagen verwehrt ge-
blieben, die Leserschaft mit Rabatten vom App Store 
zu ihren webseiten zu leiten. ebenfalls verboten wäre 
den verlagen, in ihren apps für ihre eigenen apple-un-
abhängigen abos zu werben. Die verleger hätten also 
keine links mehr in ihren apps setzen dürfen, die den 
Kunden gestatten, Inhalte oder abonnements außer-
halb der app zu erwerben. auch beim für die verlage 
so wichtigen zugriff auf Kundendaten ließ apple kaum 
spielraum: Die nutzer, die im app store ein abo ab-
schließen, sollten selbst entscheiden, ob apple ihren 
name, ihre e-Mail-adresse und ihre Postleitzahl an die 
jeweiligen verlagshäuser übermitteln darf. 

nach energischen Protesten deutscher verlegerver-
bände und des europäischen zeitungsverlegerver-
bands enPa hat apple sodann im Juni 2011 angekün-
digt, seine Geschäftsbedingungen verlegerfreundlicher 
zu gestalten. Dazu gehört vor allem das angebot eines 
sog. newsstands. Dieser zeitungskiosk macht als eige-
ne Kategorie im app-store die angebote der verlage für 
die nutzer deutlicher sichtbar. zu den verbesserungen 
zählt für abo-angebote außerdem der wegfall des In-
app-Kaufzwangs. verlage können jetzt außerhalb der 
app-abonnements diese verkaufen, ohne dies parallel 
auch im app-store tun zu müssen. so können abos 
extern zu anderen Preisen als im app store verkauft 
werden, auch wenn die verlage ihre Inhalte auf beiden 
wegen anbieten. Die aufhebung der Preisvorgaben 
gibt den verlagen die notwendigen spielräume für 
Bündelungs- und Promotionsangebote. weiterhin un-
tersagt bleibt, mit links innerhalb der app zu verkaufs-
angeboten von digitalen Produkten und abonnements 

chance, ihre Kernkompetenzen in die digitale welt zu 
übertragen. Die voraussetzungen dafür seien gut. eine 
schnell wachsende endgeräte-Penetration, nachfrage-
optimierte Preis-, abo- und Bundle-Modelle sowie bes-
sere zugriffsmöglichkeiten durch neue digitale Kioske 
versprächen für die kommenden Jahre ein explosives 
wachstum. 

Der aPP store als vertrIeBsKanal

unverzichtbarer vertriebskanal für den digitalen ver-
trieb von zeitungsinhalten über applikationen ist un-
verändert der „app store“ von apple. Der kalifornische 
Gerätehersteller setzt seine erfolgsgeschichte fort: al-
lein im letzten Quartal des Jahres 2011 hat apple mit 
37 Mio. verkauften iPhones und 15,4 Mio. verkauften 
iPads einen neuen rekord aufgestellt. Der umsatz stieg 
um 73 % auf 46,3 Mrd. us-Dollar, der Gewinn auf 13,1 
Mrd. us-Dollar; dies entspricht allein im weihnachts-
quartal 2011 einem Gewinn von ca. 10,1 Mrd. €. nach 
einem Bericht der süddeutschen zeitung vom 25. Ja-
nuar 2012 besitzt apple Barreserven von knapp 100 
Mrd. us-Dollar.

auch das Geschäft mit den apps boomt: ende 2011 
berichtete apple von 18 Mrd. app-Downloads seit der 
öffnung des stores, der inzwischen über 500.000 apps 
anbietet. auch viele vBzv-verlage vertreiben dort ihre 
Produkte, etwa die süddeutsche zeitung, der nordbay-
erische Kurier, die Mainpost, die Mittelbayerische zei-
tung, die Mediengruppe oberfranken, der Münchner 
Merkur und die Boulevardblätter abendzeitung und tz. 
trostberger tagblatt und traunreuter anzeiger haben 
ihre Produkte in einem „chiemgaukiosk“ gebündelt. 
erweitert wurde das angebot bayerischer zeitungs-
verlage vor allem um special-Interest-apps. so hat die 
augsburger allgemeine die sport-app „Mein Fca“ in 
den store eingestellt, das straubinger tagblatt seine 
„single-couch“ und die süddeutsche zeitung diverse 
service-apps wie „radfahren in oberbayern“, „selbst-
management“ oder „sich durchsetzen“. 

neben eigenproduktion setzen unsere verlage beim 
vertrieb über applikationen auf Gemeinschaftspro-
jekte. Pionierarbeit leistete das trostberger tagblatt, 
als es im Mai 2010 als erster verlagsübergreifender 
Kiosk im istore die Plattform „news Push“ an den 
start brachte. sie ermöglicht es nutzern, aus einer 
vielzahl an Quellen ein personalisiertes nachrichten-
angebot zusammenzustellen. neben dem trostber-

errechnet, womit android vor ios, dem mobilen Be-
triebssystem von apple, erstmals die Marktführer-
schaft übernommen hat. Die akzeptanz gegenüber 
kostenpflichtigen angeboten soll bei  an droid-nutzern 
jedoch wesentlich geringer sein als bei den Besitzern 
von apple-endgeräten.

aMazon’s KInDle

während e-Publishing überwiegend mit Multimedia-
Funktionen verbunden wird, also der anreicherung von 
speziellen elektronischen verlagsprodukten für tablets 
und smartphones mit [interaktiven] Grafiken, Bildern 
sowie audio- und videofeatures, bietet amazon mit 
dem lesegerät Kindle und dem Kindle-shop einen für 
nutzer und Publisher gleichermaßen bequemen ver-
triebsweg für reine textinhalte. Im Gegensatz zu tablets 
wie dem iPad ist es weniger zum surfen im Internet ge-
dacht [wenngleich auch das möglich ist], sondern wur-
de speziell für das lesen von elektronischen Büchern, 
aber auch von zeitungen und zeitschriften, entwickelt. 
Die lesequalität des seit 2009 in Deutschland erhält-
lichen readers ist dank der e-Ink-Display-technologie 
gestochen scharf. zudem erlaubt es der Kindle, auch 
in hellem sonnenlicht zu lesen. allerdings sind bisher 
nur schwarz-weiß-abbildungen möglich. Mit 170 g bzw. 
240 g Gewicht ist der 190 mm x 123 mm x 8,5 mm gro-
ße Kindle gerade im mobilen Gebrauch deutlich handli-
cher als etwa das iPad, wobei der Bildschirm mit 15 cm 
kleiner ist. Die Kosten für den Kindle Keyboard 3G mit 
Mobilfunkschnittstelle liegen bei 159,– €.

außerhalb der app zu verlinken. Gesprächsbedarf se-
hen vBzv, BDzv und enPa vor allem noch beim thema 
Kundenbeziehung, die nach wie vor von apple allein 
beansprucht wird.

GooGle’s anDroID auF DeM vorMarsch

android, das mobile Betriebssystem von Google, hat 
sich inzwischen fest etabliert. Für apple ist es im um-
kämpften Markt der applikationen die größte Konkur-
renz, für die verlage hingegen eine weitere vertriebs-
plattform, die zudem weit weniger reguliert ist als das 
geschlossene system des app-stores.

Im Dezember 2011 hat Google nach eigenem Bekun-
den die zahl von 10 Mrd. apps erreicht, die aus dem 
android-Markt heruntergeladen worden seien. Derzeit 
betrage die Zahl der App-Downloads 1  Milliarde pro 
Monat. In diese zahlen nicht eingerechnet sind app-
Downloads von anderen Plattformen für android, et-
wa den appstore von amazon. Insgesamt standen für 
android ende 2011 ca. 350.000 apps bereit. Darunter 
sind auch die apps bayerischer zeitungshäuser, etwa 
der abendzeitung oder der Mittelbayerischen zeitung.

Der endgerätemarkt hat sich inzwischen ebenfalls auf 
android eingerichtet: Jeden tag wurden ende 2011 
weltweit ca. 700.000 android-handys aktiviert, ins-
gesamt waren weltweit ca. 250 Mio. Geräte im Markt. 
Bei den smartphones hat der Branchenanalyst Gartner 
im dritten Quartal 2011 einen Marktanteil von 52,5 % 
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nur preislich – in einer ganz anderen liga, was techno-
logie und handhabung angeht. Die vorteile des Kindle 
Fire: er ist günstig, klein und kompakt und ergänzt da-
mit die Produktpalette von amazon perfekt. eine direk-
te und ernsthafte Konkurrenz für das iPad von apple 
dürfte er freilich nicht darstellen. so hat amazon auch 
eine app für iPhone und iPad sowie für androidgeräte 
gelauncht, die es ermöglicht, die Kindle-editionen aus 
dem Kindle-shop auf applegeräten zu lesen. während 
der Kindle selbst nur Graustufen anzeigt, ist auf smart-
phones und tablets eine Farbdarstellung möglich. Im 
unterschied zur original-Kindle-hardware wird beim 
Bezug über andere endgeräte das lesematerial nicht 
direkt aus dem Kindle-store auf das endgerät über-
spielt, vielmehr erfolgen Kauf und Download über den 
webbrowser.

ob nach der süddeutschen zeitung weitere bayerische 
zeitungsverlage ihre Digitalprodukte via Kindle distri-
buieren, bleibt nach alledem abzuwarten.

verlaGseIGene PlattForMen

Über die marktbeherrschenden vertriebsplattformen 
von apple und Google hinaus haben die verlage eigene 
vertriebskanäle geöffnet, die ihnen den vertrieb ihrer 
digitalen Produkte ohne rücksicht auf die Geschäfts-
modelle und -bedingungen us-amerikanischer Groß-
konzerne ermöglichen. nationaler vorreiter ist hier der 
axel-springer-verlag. er hat sein Portal „iKiosk“ ausge-
baut und für Drittverlage geöffnet, wo nach eigenanga-
ben über 100 zeitungen und zeitschriften als e-Paper 
zum Download bereit stehen. auch der digitale Kiosk 
„Pubbles“ bietet im Internet Digitalausgaben von regi-
onalen und überregionalen zeitungen an, so etwa die 
Deutschlandausgabe der süddeutschen zeitung.

htMl5 als aPP-ersatz?

als alternative zu den klassischen apps testen baye-
rische verlage die internetbasierte verbreitung ihrer 
Inhalte über htMl5. Bei dieser Programmiersprache 
muss nicht für jedes Betriebssystem [ios, android, 
windows etc.] eine eigene app programmiert werden. 
auf diese weise können sich verlage gegenüber app-
le, Google & co. unabhängig machen. Die Distribution 
und vermarktung der Inhalte, aber auch die erlöse, 
liegen vollständig in verlagshand. Insbesondere eine 
Provision an Plattform-Betreiber entfällt. nachteilhaft 
ist hingegen, dass die htMl5-version nur mit einer 

Das angebot an Presseerzeugnissen im Kindle-shop ist 
noch schmal, obwohl die Produktion der – werbefrei-
en – Kindle-edition wenig aufwand erfordert und sich 
über abonnementverkäufe gutes Geld erwirtschaften 
lässt. Bisher sind sieben deutschsprachige titel im 
shop zu finden, darunter seit november 2011 auch 
die süddeutsche zeitung für 29,99 € pro Monat [Faz 
29,90 €, Die Welt und Neue Züricher Zeitung ebenfalls 
29,99  €]. Die Einzelverkaufspreise entsprechen eben-
falls in etwa denen der Printausgabe. amazon verlangt 
einen share von 30:70.

während der Download von app-Inhalten für die tab-
lets und smartphones häufig aufgrund der hohen Da-
tenmenge, die zu übertragen sind, oftmals noch zäh von 
statten geht, ist die schnelle Datenübertragung über 
das amazon-eigene drahtlose Übertragungssystem 
whispernet und wifi ein echter wettbewerbsvorsprung 
des Kindle gegenüber anderen mobilen endgeräten 
und den dafür vorhandenen Produkten. Beim Kindle 3G 
werden Inhalte über die kostenlose Mobilfunkverbin-
dung überall und jederzeit heruntergeladen. weltweit 
können elektronische Bücher, zeitschriften und zeitun-
gen aus dem Kindle-store, dem webshop von amazon 
mit einfachem Bezahlsystem, gekauft oder abonniert 
werden. anders als beim handy-telefonieren entstehen 
dabei keine zusätzlichen Gebühren und eine vertragli-
che Bindung ist ebenso überflüssig wie eine einrichtung 
der Drahtlosverbindung durch den nutzer.

Genaue verkaufszahlen liegen bisher nicht vor. nach 
Schätzungen waren es im Jahr 2010 etwa 6,1 Mio. Rea-
der. nach einführung der Kindle-4-Modelle ende 2011 
veröffentlichte amazon erstmals offizielle verkaufs-
zahlen und sprach von wöchentlich über 1 Mio. ver-
kauften Kindle-Geräten; dies umfasse alle lieferbaren 
Produkttypen, also auch den im november 2011 aus 
den us-Markt gebrachten tablet Kindle Fire. aus dem 
stand heraus hat der erst am 15. november 2011 in 
den handel gekommene Kindle Fire im vierten Quartal 
2011 gleich 14 % des tablet-Markts weltweit erorbert. 
lt. Ihs isuppli wurden in den sechs wochen nach ver-
kaufsstart 3,9 Mio. Geräte verkauft [apple: 15,4 Mio. 
verkaufte iPads, was einem Marktanteil von 57 % ent-
spricht; insgesamt wurden 2011 65,2 Mio. tablets ver-
kauft.] 

allerdings ist der auf dem us-Markt für 199 Dollar an-
gebotene Kindle Fire keineswegs der von den Medien 
angekündigte „iPad Killer”. apples tablet spielt – nicht 

inzwischen eigene community-redakteure ausgebildet 
oder eingestellt, die Diskussionen auf den Plattformen 
moderieren und themen für die Berichterstattung 
identifizieren sollen.

Mit ihren aktivitäten in den sozialen netzwerken ver-
folgen unsere zeitungen mehrere zwecke: Die zei-
tungsmarke soll auch im web 2.0 wahrgenommen und 
gestärkt werden, für die eigenen digitalen angebote 
soll mehr traffic generiert werden, die neukunden-
gewinnung und leserbindung soll auf den virtuellen 
 Bereich erstreckt werden. vor allem aber sollen die 
jungen leser dort abgeholt werden, wo sie sich aufhal-
ten –  im Kommunikationsraum des www.

wettBewerBsverzerrunG Durch  
GeBÜhrenFInanzIerte GratIsanGeBote 

Behindert wird das große engagement vieler zeitungs-
verlage im Bereich der mobilen Distribution durch 
digitale öffentlich-rechtliche angebote. Den unter-
nehmerisch finanzierten applikationen der verlage 
stehen gebührenfinanzierte Konkurrenzprodukte der 
rundfunkanstalten gegenüber. vor allem durch ihre 
ausgestaltung als Gratisangebote gefährden die apps 
der öffentlich-rechtlichen die neuen Bezahlangebote 
der privatwirtschaftlichen Presse. allein die kostenlose 
tagesschau-app unterstreicht eindrucksvoll die hohe 
Intensität des Markteingriffs: wie nDr-Intendant lutz 
Marmor beim zeitungskongress in Berlin im septem-
ber 2011 stolz verkündete, war das mobile nachrich-
tenportal der arD zu diesem zeitpunkt – mithin neun 
Monate nach seiner einführung – mehr als 2,3 Mio. mal 
herunter geladen worden. unabhängig von ordnungs-
politischen erwägungen verstößt die tagesschau-app 
nach ansicht der zeitungsverleger auch gegen gelten-
des recht. ein solch umfassendes leseangebot mit 
langen textstrecken hat angesichts der bestehenden 
Pressevielfalt im netz nichts mehr mit einer Grundver-
sorgung durch die öffentlich-rechtlichen anstalten zu 
tun. es handelt sich um klassische online-Presse, die 
den öffentlich-rechtlichen anstalten gerade verwehrt 
ist. 

nach erfolglos geführten verhandlungen der verle-
gerverbände mit den vertretern des nDr bzw. der 
arD-Gremien haben sich acht deutsche zeitungs-
verlage, darunter auch die süddeutsche zeitung, zu 
einer wettbewerbsrechtlichen Klage vor dem land-
gericht Köln entschlossen. Die Kritik der zeitungsver-

Datenverbindung online ist, also grundsätzlich nicht 
komplett auf das endgerät herunter geladen werden 
kann. außerdem muss der verlag eine entsprechende 
technische und personelle Infrastruktur vorhalten. ob 
sich htMl5 für unsere bayerischen verlage als echte 
alternative zu den applikationen der großen storebe-
treiber erweist, wird sich mithin noch zeigen.

socIal MeDIa: MarKenBIlDunG,  
KunDenGewInnunG, leserBInDunG 

soziale netzwerke dienen nicht nur der interaktiven 
Kommunikation mit Freunden, Klassenkameraden 
oder Geschäftspartnern. sie entwickeln sich zuneh-
mend auch zu nachrichtenplattformen. 28 % aller ak-
tiven nutzer von online-communitys informieren sich 
dort über das aktuelle tagesgeschehen. Dies ergab 
eine studie im auftrag des Branchenverbands Bitkom, 
die ende november 2011 vorgestellt wurde. 34 % der 
14- bis 29-Jährigen nutzen für eine erste orientierung 
über die aktuelle nachrichtenlage Facebook, twitter 
und co. Bei den 30- bis 49-Jährigen und bei den über 
50-Jährigen sind es immerhin 23 bzw. 24 %.

Diesen Funktionswandel haben auch die deutschen 
zeitungsverlage erkannt, die vor diesem hintergrund 
ihre social-Media-aktivitäten intensivieren. Dies bestä-
tigt die im herbst 2011 veröffentlichte expertise „soci-
al Media als herausforderung für zeitungsverlage“ des 
BDzv. Demnach sind 85 % der deutschen zeitungen 
mit eigenen angeboten in social Media aktiv; fast alle 
verlage wollen dieses engagement weiter ausbauen. 
Das augenmerk liegt dabei auf einer professionellen 
Präsentation in Facebook und twitter. 

Die im vBzv organisierten verlage, von der Franken-
post über den nordbayerischen Kurier bis hin zu den 
schongauer nachrichten, haben fast durchgehend eine 
Facebook-Präsenz. einige, naturgemäß zumeist größe-
re verlage, haben so bereits große netzgemeinschaf-
ten aufgebaut. Die Facebook-seite der süddeutschen 
zeitung gefiel anfang 2012 bereits 44.114 Personen, 
die seite der augsburger allgemeinen 13.810 nutzern 
[login vom 23. Januar 2012]. Immer mehr verlage flan-
kieren ihre publizistischen aktivitäten auch durch ent-
sprechende nachrichten-tweets, so etwa die augsbur-
ger allgemeine [@az_augsburg] und die Frankenpost 
[@Frankenpost]. Die redaktion der Münchner abend-
zeitung [@abendzeitung] hatte ende Februar 2012 
bei twitter knapp 8.500 Follower. viele verlage haben 
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It – InForMatIons- unD DatenverarBeItunG

seit 2009 hat der vBzv ein Forum für die Mitgliedsver-
lage eingerichtet, das die Möglichkeit bietet, erfahrun-
gen im It-Bereich auszutauschen, Projektplanungen 
zu diskutieren und sich über neuigkeiten am soft- und 
hardwaremarkt zu informieren. 

In den hochinnovativen Medienhäusern ist die It so ab-
wechslungsreich wie in kaum einer anderen Branche. 
einbezogen sind alle Bereiche von rechnungswesen 
über redaktion, anzeigenabteilung, Marketing und 
zeitungsvertrieb bis hin zu logistik einschließlich der 
Postdienstleistungen, herstellung und Druck, online 
und mobil. Bei Prozess- und organisationsstrukturen 
wird abteilungsübergreifend gedacht, so dass die It-
abteilungen in den verlagen bedeutende schnittstel-
lenfunktion haben bzw. wesentlich zur effizienz im Be-
trieb beitragen. auch in viele e-Publishing-Projekte ist 
folgerichtig die It-abteilung des verlags eingebunden.
Das zeigte sich auch beim jüngsten vBzv-It-leiter-
treffen, das am 13. Dezember 2011 auf einladung des 
Münchener zeitungs-verlags im Pressehaus Bayerstra-
ße stattfand. Die teilnehmenden It-leiter nutzten die 
Gelegenheit, sich über Management von mobilen end-
geräten, cloud-computing, netzwerkstrukturen in den 
Geschäftsstellen, das open source Monitoring system 
Icinga sowie über den neuaufbau von rechenzentren 
am spektakulären Beispiel der zeitungsgruppe strau-
binger tagblatt/landshuter zeitung auszutauschen. 

controllInG IM verlaG

aufgrund der Digitalisierung aller arbeitsprozesse ge-
winnt das controlling und insbesondere die Beteiligung 
des controllings an der strategischen Planung in den 
verlagen zunehmend an Bedeutung. Bei den zentra-
len weichenstellungen, die häufig sehr weitreichende 
und irreversible entscheidungen beinhalten, bietet 
das controlling ein vielfältiges Instrumentarium, um 
die Möglichkeiten langfristiger und kontinuierlicher 
effizienzsteigerung zu evaluieren. Daher bot der vBzv 
den controllern seiner Mitgliedsverlage am 29. Febru-
ar 2012 erstmals die Möglichkeit zu einem austausch. 
Bereits dieses erste Kennenlernen, bei dem die unter-
schiedlichen controllingstrukturen in den einzelnen 
häusern vorgestellt wurden, stieß auf außerordentlich 
positive resonanz. Bei einem weiteren treffen ende 
Juli 2012 in würzburg sollen die Produktergebnisrech-
nung sowie Fragen zur Planung im Vordergrund stehen. 

leger richtet sich dabei nicht gegen die app an sich, 
sondern gegen die textlastigkeit des angebots ohne 
Bezug zu einer konkreten sendung. Presseähnliche 
angebote ohne sendungsbezug sind nach § 11d abs. 
2 nr. 3 rundfunkstaatsvertrag unzulässig.

Im termin zur ersten mündlichen verhandlung emp-
fahl der vorsitzende richter den Parteien erneut au-
ßergerichtliche einigungsbemühungen, weshalb sich 
vertreter der verlage sowie der Intendanzen ende 
2011 und anfang 2012 zu weiteren Gesprächen trafen. 
als ergebnis der Gespräche ziehen die Parteien einen 
gemeinsamen verhaltenskodex in erwägung, der die 
ausgestaltung öffentlich-rechtlicher telemedienange-
bote definiert und dabei vor allem eine reduktion des 
textanteils vorsieht. ein gemeinsamer entwurf sah im 
Februar 2012 insbesondere vor, dass arD und zDF den 
inhaltlichen und gestalterischen schwerpunkt ihrer 
telemedien künftig in fernseh- und hörfunkähnlichen 
angeboten setzen und nicht etwa in texten. Dabei 
sollen textangebote so gefasst werden, dass sie kein 
inhaltliches und funktionales Äquivalent zur zeitung 
bilden. Dieser verhaltenskodex könnte zugleich als au-
ßergerichtlicher vergleich gelten. Die Gespräche sollen 
daher noch vor der nächsten mündlichen verhandlung 
am 22. März 2012 abgeschlossen werden.

Für die bayerischen zeitungsverlage hat der vBzv da-
zu mehrere Gespräche mit entscheidungsträgern des 
Bayerischen rundfunks geführt. Der neue Intendant 
des Br, ulrich wilhelm, hat dabei wesentlich zu einer 
angenehmen und fairen Gesprächskultur beigetragen. 
Der Br selbst stand freilich nicht im Fokus der Kritik; 
sein angebot der rundschau-app beschränkt sich auf 
audiovisuelle Inhalte und ist daher aus verlegersicht 
nicht zu beanstanden. auch die neue abendschau-app 
des Br legt den Fokus noch auf audiovisuelle Inhalte.

e-PaPer

auch 2011 hat sich das e-Paper als wachstumsprodukt 
gezeigt. Die Quote der e-Paper-umsätze am Gesamt-
umsatz ist immer noch marginal; die auflage steigt 
aber weiter. Im vierten Quartal 2011 konnten die verla-
ge bundesweit mit 157.350 verkauften e-Paper-exem-
plaren wieder mehr exemplare als im vorjahresquartal 
absetzen. Der neue rekordwert gliedert sich in 34.480 
abonnements, 122.670 sonstige verkäufe und 210 ein-
zelverkäufe. Insgesamt konnte ein auflagenzuwachs 
von 28,7 % erzielt werden.

Die private nutzung von Presseerzeugnissen im In-
ternet wird nicht vergütungspflichtig, normale user 
werden also nicht betroffen sein. In der gewerblichen 
wirtschaft bleiben das lesen am Bildschirm, das 
speichern und der ausdruck von Presseerzeugnissen 
kostenfrei.“

Mit diesem Koalitionsbeschluss sind zugleich die eck-
punkte eines künftigen leistungsschutzrechts umris-
sen; die einzelheiten werden sich im Gesetzgebungs-
verfahren erweisen.

Mit einem Gesetz zur einführung eines leistungs-
schutzrechts für Presseverlage würde eine seit vie-
len Jahren klaffende urheberrechtliche schutzlücke 
geschlossen. was in der Film-, Fernseh- und Musik-
branche längst selbstverständlich ist, muss im digi-
talen zeitalter auch für die Presseverlage gelten: ein 
originärer schutz des werkmittlers durch ein eigenes 
leistungsschutzrecht. Denn heute können artikel im 
Datennetz schnell und massenhaft vervielfältigt, ver-
breitet und genutzt werden. Dabei sind die verlage 
vor faktisch unlösbare Probleme gestellt und bisher 
gezwungen, mit dem finanziellen ausfall zu leben. 
hier hilft nur ein eigenes unternehmensbezogenes 
leistungsschutzrecht, mit dem die Presseverlage ge-
gen den Missbrauch vorgehen könnten – auch ohne 
prozessuale Mitwirkung womöglich aller einzelnen 
autoren. 

Damit wäre zugleich das verlegerische Investitionsri-
siko gewürdigt: Der aufwand für organisation, ver-
marktung, Personal und vertrieb erzeugt eine Quali-

In ihrem Koalitionsvertrag vom 26. oktober 2009 haben 
cDu/csu und FDP vereinbart, die schaffung eines leis-
tungsschutzrechts für Presseverleger „anzustreben“ [vgl. 
bereits vBzv-Jahresbericht 2009, s. 15]. Diese vereinba-
rung erwies sich bis anfang 2012 als leere worthülse. 

Dann aber haben die vereinten Bemühungen der verle-
gerverbände um die einlösung dieses politischen ver-
sprechens in zahlreichen Gesprächen mit Politik und 
wirtschaft offenbar Früchte getragen. Der Koalitions-
ausschuss von cDu, csu und FDP fasste am 4. März 
2012 folgenden Beschluss:

„Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass verlage im 
online-Bereich nicht schlechter gestellt sein sollen 
als andere werkvermittler. Deshalb sollen hersteller 
von Presseerzeugnissen ein eigenes leistungsschutz-
recht für die redaktionell-technische Festlegung 
journalistischer Beiträge oder kleiner teile hiervon 
erhalten. 

Gewerbliche anbieter im netz, wie suchmaschinen-
betreiber und news-aggregatoren, sollen künftig für 
die verbreitung von Presseerzeugnissen [wie zeitungs-
artikel] im Internet ein entgelt an die verlage zahlen. 
Damit werden die Presseverlage an den Gewinnen ge-
werblicher Internet-Dienste beteiligt, die diese – mit 
der bisher unentgeltlichen – nutzung der verlagser-
zeugnisse erzielen. auch die urheber sollen eine ange-
messene finanzielle Beteiligung an der verwertung des 
leistungsschutzrechts erhalten. einzug und verteilung 
der entgelte soll über eine verwertungsgesellschaft er-
folgen. Die schutzdauer soll ein Jahr betragen.

II.

leistungsschutzrecht
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Das leistungsschutzrecht hat also weder etwas mit ei-
ner zwangsabgabe wie für die Gebührensender noch 
mit subventionen für verlage zu tun. vielmehr geht es 
um den schutz ihrer publizistischen, organisatorischen 
und wirtschaftlichen leistung vor illegaler nutzung 
und verbreitung ihrer Inhalte. 

Der vBzv wird das Gesetzgebungsverfahren zum the-
ma leistungsschutzrecht aufmerksam verfolgen und 
begleiten.

tätspresse mit glaubhaften und zitierfähigen Quellen. 
Dieser nutzwert auch für die wirtschaft ergibt sich 
erst aus der verbindung mit der angesehenen zei-
tungsmarke.

Gewerblichen nutzern publizistischer Inhalte möchten 
die verlage diesen Mehrwert gegen eine lizenz er-
möglichen. natürlich ist der abschluss eines solchen 
lizenzvertrages freiwillig. wer das angebot ablehnt, 
zahlt auch nicht. Das angebot wird sich also nur durch-
setzen, wenn die Inhalte qualitätsvoll und relevant 
sind. ein solches lizenzsystem hat gegenüber einer 
Bezahlschranke den vorteil, zwischen kostenfreien pri-
vaten und kostenpflichtigen gewerblichen nutzungen 
klar unterscheiden zu können. 

che freie Journalisten zurückgreifen, wenn es um die 
Bemessung der honorarhöhe geht, auch wenn dieser 
tarifvertrag nicht einschlägig ist.

um die verlage davor zu bewahren, in einzelverhand-
lungen mit den Gewerkschaften eintreten zu müssen, 
hat der verband über sechs Jahre mit den Gewerk-
schaften verhandelt und ist mit den Gewerkschaften 
ende 2009 – jedenfalls was die wortbeiträge betrifft – 
zu einem [zwischen-]ergebnis gekommen [siehe vBzv-
Jahresbericht 2010, s. 25].

Keine einigung konnte damals über die höhe der Bild-
honorare erzielt werden. Die Gespräche darüber sollten 
im Berichtsjahr fortgesetzt und bis zum 30. september 
2011 beendet werden. sie wurden auch aufgenommen. 
Fünf Mal wurde verhandelt, ohne dass eine annähe-
rung der gegenseitigen standpunkte erreichbar war. Die 
Gewerkschaften blieben bei ihrer Position, zwar  einer 
spannenregelung – wie im wortbereich geschehen – zu-
zustimmen, die konkreten honorare aber nur mit einem 
abschlag von 7,5 bis 15 % aus der honorartabelle des 
tarifvertrages für arbeitnehmerähnliche freie Journalis-
ten an tageszeitungen abzuleiten. unsere vorstellungen 
lagen weit darunter. nach fünf verhandlungsrunden 
wurden die Gespräche daraufhin ergebnislos beendet.

Mit schreiben vom 4. november 2011 haben die Gewerk-
schaften den BDzv jetzt zu schlichtungsverhandlungen 
aufgefordert. als vorsitzender der schlichtungsstelle 
wurde Prof. Dr. Melichar, langjähriges geschäftsführen-
des vorstandsmitglied der vG wort, bestimmt. Die ersten 
Gespräche sind im laufe des Jahres 2012 zu erwarten. 

Im Jahr 2002 hatte der Gesetzgeber fraktionsübergrei-
fend die regelungen zum urhebervertragsrecht verab-
schiedet. sein in der Gesetzesbegründung genanntes 
ziel war, die wirtschaftliche lage der urheber zu ver-
bessern. Danach hat der urheber einen unabdingba-
ren anspruch auf eine angemessene vergütung, den 
er gegebenenfalls auch nachträglich geltend machen 
kann, wenn er das vertraglich vereinbarte honorar für 
zu niedrig hält. Gleichzeitig wurden verwerter- und ur-
heberverbände in dem Gesetz aufgerufen, gemeinsa-
me vergütungsregeln zu vereinbaren. Darüber hinaus 
wurden den urheberverbänden, wozu insbesondere 
die beiden Gewerkschaften DJv und ver.di gehören, ge-
setzlich die Möglichkeit eingeräumt, statt der verwer-
terverbände die einzelnen verwerter, also die verlage, 
zu entsprechenden verhandlungen aufzufordern. 

Für den Fall, dass in freien verhandlungen kein ergeb-
nis erzielt wird, können die Gewerkschaften verlangen, 
diese in einer schlichtungsinstanz fortzusetzen. Der 
einzelne verlag kann sich weder der verhandlungsauf-
forderung noch den schlichtungsverhandlungen ent-
ziehen. 

nachgebildet ist das schlichtungsverfahren dem aus 
dem Betriebsverfassungsgesetz bekannten einigungs-
stellenverfahren. es endet auf jeden Fall mit einem 
schlichtungsspruch, der dann zwar abgelehnt werden 
kann, nach auffassung des Gesetzgebers und der maß-
gebenden urheberrechtsautoren aber faktische wir-
kung zeigt, weil sich die Gerichte im streitfall nach ihm 
richten. Bereits heute ist feststellbar, dass Gerichte auf 
die tarifsätze im tarifvertrag für arbeitnehmerähnli-

II.

urhebervertragsrecht
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als sanktion droht Google eine strafe bis zu einer höhe 
von 10 % seines weltweiten umsatzes; dies wären ca. 
2,5 bis 3 Milliarden €. eu-wettbewerbskommissar Joa-
quin almunia hat im Januar 2012 eine entscheidung bis 
ende März 2012 angekündigt.

während des laufenden verfahrens könnte Google 
selbst durch die einführung einer stärker personali-
sierten suchfunktion die situation weiter verschärft 
haben. Google verwendet Informationen aus seinem 
neuen sozialen netzwerk Google+, um das suchprofil 
eines anwenders zu individualisieren. Dadurch fühlen 
sich anbieter anderer netzwerke, z.B. twitter, benach-
teiligt. Googles neuer Dienst „search plus Your world“ 
erlaubt es nutzern, die mit ihrem Google-Konto einge-
loggt sind, zwischen personalisierten und umfassen-
den ergebnissen zu wechseln.

Der zweite themenkomplex „fair share“ wurde anfang 
2012 noch durch das deutsche Bundeskartellamt ge-
prüft. voraussichtlich wird die eu-wettbewerbsbehör-
de aber auch diesen verfahrenskomplex an sich ziehen. 
Denn nachdem auch der spanische verlegerverband in 
sachen „Fair share“ bei der europäischen Kommission 
vorstellig geworden ist und diese Problematik auch 
bereits in Belgien praktische Bedeutung erlangt hat, 
halten die deutschen verlegerverbände eine europa-
weit einheitliche entscheidung durch die Kommission 
für sinnvoll. Dies haben sie dem Bundeskartellamt im 
März 2012 auch mitgeteilt.

Google vermarktet Medieninhalte, ohne eigene Medien 
zu besitzen. umgekehrt bietet es Medienunternehmen 
eine vielzahl von Instrumenten, um deren eigene In-
ternetauftritte zu optimieren und zusätzlichen traffic 
zu generieren. Das verhältnis der zeitungsverlage zu 
dem weltweit größten suchmaschinenbetreiber ist da-
her ambivalent. nach dem verlegerspezifischen Google 
report [vBzv-Jahresbericht 2010, s. 26] sehen jedoch 
mehr als zwei Drittel der befragten verlage in Google 
eine Konkurrenz zu ihrem eigenen Geschäft. 

Über ihre Bedenken und einwände gegen das Ge-
schäftsgebaren von Google haben die verlegerverbän-
de über ihre Dachorganisationen BDzv und vDz daher 
schon ende 2009 das Bundeskartellamt informiert. Im 
Kern geht es dabei um den vorwurf der wettbewerbs-
widrigen wiedergabe von suchergebnissen unter Be-
vorzugung Google-eigener oder Google-naher Inhalte 
sowie die ausbeutung der marktbeherrschenden stel-
lung von Google durch die unmittelbare Übernahme 
verlegerischer leistungen ohne eine Gegenleistung. Die 
verlegerverbände fordern demnach von Google eine 
neutrale ermittlung und Darstellung der suchergebnis-
se [„fair search“] sowie eine angemessene Beteiligung 
an den durch die nutzung verlegerischer leistungen 
generierten werbemehreinnahmen [„fair share“]. 

In den themenkomplex „fair search“ hat sich ein Jahr 
später die europäische wettbewerbsbehörde einge-
schaltet. Die eu-Kommission, der dazu insgesamt 10 
Beschwerden vorliegen, ermittelt unter wettbewerbs-
rechtlichen Gesichtspunkten die transparenz und die 
reihenfolge von suchergebnissen bei Google search. 

II.

Kartellrechtsverfahren gegen Google 
Die für Presseunternehmen geltende aufgreifschwel-
le soll vom Faktor 20 auf den Faktor 8 reduziert wer-
den. Damit würden verlage mit einem gemeinsamen 
umsatz von bis zu 62,5 Mio. € künftig keiner zusam-
menschlusskontrolle unterliegen. Derzeit liegt die 
Grenze bei 25 Mio. €. ebenfalls ausgenommen von 
den Kontrollvorschriften sollten solche betroffenen 
Pressemärkte sein, auf denen weniger als 1,9 Mio. € 
umgesetzt werden [Bagatellmarkt]. Bisher liegt diese 
Grenze bei 750.000 €. Ferner sollte die für alle anderen 
Branchen bereits geltende Bagatellanschlussklausel 
[umsatzerlös eines beteiligten unternehmens] auch 
für Presseunternehmen eingeführt werden. hier sollte 
ebenfalls der Faktor 8 – das heißt immer noch acht Mal 
strengere umsatzregeln als in anderen Branchen – gel-
ten. Damit läge diese schwelle bei 1,25 Mio. €.

Im sinne der Pressevielfalt sehen es die verlegerver-
bände überdies als richtig und konsequent an, bei der 
Berechnung der schwellenwerte einzig die anzeigen- 
und vertriebserlöse von zeitungen und zeitschriften 
anzuwenden. umsätze aus Bereichen wie akzidenz-
druck, Briefzustelldienste oder anzeigenblätter sollten 
hingegen unberücksichtigt bleiben.

weiterhin erscheint es für den erhalt der wettbewerbs-
struktur im betroffenen Markt nicht zielführend, wenn 
für den nachweis einer notwendigen sanierung der be-
vorstehende Marktaustritt eines verlages abgewartet 
werden muss. Die sanierungsfusion soll mithin bereits 
dann zugelassen werden, wenn nachweislich auf Dauer 
negative Betriebsergebnisse zu erwarten sind.

In der Koalitionsvereinbarung vom 26. oktober 2009 
haben sich die in der regierungskoalition vertre-
tenen Parteien CDU/CSU und FDP verpflichtet,  das 
Medienkonzentrations- und das Pressekartellrecht 
im Interesse der erhaltung der Meinungs- und Pres-
sevielfalt   zu überprüfen.  Diesen Prüfauftrag haben 
die verlegerverbände zum anlass genommen, ihre 
Bemühungen um eine zeitgemäße reform des Presse-
kartellrechts mit Beginn der neuen legislaturperiode 
fortzusetzen. Der vBzv hatte dazu bereits im Früh-
jahr 2009 eine Mitgliederbefragung durchgeführt, bei 
der sich über 90 % der teilnehmenden verlage für 
eine deutliche liberalisierung der Pressefusionskont-
rolle ausgesprochen haben [dazu vBzv-Jahresbericht 
2009, s. 18 f.]. Der vBzv unterstützt daher – ebenso 
wie viele andere landesverbände – eine reform des 
Pressekartellrechts. 

Frischer wind kam in die reformbemühungen im 
herbst 2011. Bundeskanzlerin Dr. angela Merkel ver-
kündete als Festrednerin beim deutschen zeitungskon-
gress den anwesenden verlegern, die Bundesregierung 
wäre für einen reformvorschlag der deutschen verle-
gerverbände „unglaublich dankbar“ und versprach, die 
regierung werde sich diesem vorschlag dann „rasch 
widmen“.

Die angesprochenen verlegerverbände reagierten 
prompt: BDzv und vDl übermittelten der Bundesre-
gierung am 11. oktober 2011 ein gemeinsames eck-
punktepapier für eine maßvolle anpassung der Presse-
fusionskontrolle. es enthält im wesentlichen folgende 
vorschläge:

II.

Pressefusionskontrolle 
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werden die wettbewerblichen rahmenbedingungen in 
Deutschland, insbesondere im Bereich der Fusionskon-
trolle, der Missbrauchsaufsicht und des verfahrens bei 
Kartellverstößen weiter modernisiert, stärker an das 
europäische recht angepasst sowie die Durchsetzung 
des Kartellrechts noch effizienter gestaltet. Dieser 
reformschritt ist ein klares ordnungspolitisches sig-
nal, mit dem die wachstumskräfte und der standort 
Deutschland nachhaltig gestärkt werden. auch die ver-
braucher werden von der einigung profitieren.

Über folgende wesentlichen Punkte haben sich die 
 Koalitionspartner geeinigt:

Im Bereich Pressefusionsrecht wird die pressespe-
zifische [reduzierte] aufgreifschwelle von 25 Mio. € 
umsatz auf 62,5 Mio. € angehoben [normale aufgreif-
schwelle beträgt 500 Mio. € umsatz]. auch eine rei-
he von weiteren regelungen sind hier vereinbart wor-
den, u.a. die anhebung der Bagatellmarktklausel von 
750.000 € auf 1,875 Mio. €. Damit soll den Pressever-
lagen einerseits der wirtschaftlich notwendige struk-
turwandel erleichtert werden, zum anderen der erhalt 
einer vielfältigen und lebendigen Presselandschaft in 
Deutschland gewährleistet bleiben.“

In Kraft treten soll die reform nach dem willen der 
 regierungskoalition zum 1. Januar 2013.

wenige tage nach dem Beschluss des Koalitionsaus-
schusses konnten dann der erste vorsitzende und der 
Geschäftsführer des vBzv dem Berichterstatter des 
Gesetzesvorhabens im Deutschen Bundestag, dem ab-
geordneten Dr. Georg nüßlein [csu], die Belange der 
bayerischen zeitungsverleger in einem persönlichen 
Gespräch praktisch veranschaulichen.

Änderungen sollten sich nach der Überzeugung von 
BDzv und vDl auch bei der Behandlung der Frage des 
potenziellen wettbewerbs ergeben. Für die annahme 
eines potenziellen wettbewerbs zwischen nachbarver-
lagen genügt nach ansicht der verbände nicht die rein 
theoretische Möglichkeit, dass es zwischen den Betei-
ligten zu einem wettbewerb kommen würde. vielmehr 
müssen konkrete tatsachen eine entsprechende an-
nahme stützen.

abschließend machen BDzv und vDl in ihrem eck-
punktepapier deutlich, dass sich die Bedingungen auf 
den leser- und anzeigenmärkten mit dem Fortschrei-
ten der digitalen Mediennutzung stark gewandelt hät-
ten. sowohl leser als auch werbekunden haben heute 
eine vielzahl von alternativen zur gedruckten zeitung. 
Im Internet stehen die Betreiber von suchmaschinen, 
verlagsferne anbieter von rubrikenmärkten und soci-
al-Media-Plattformen in einem immer härter werden-
den wettbewerb mit den zeitungsverlagen, der bis in 
die lokalen und sublokalen räume reicht. auch die 
Definition der Märkte sollte daher einer zeitgemäßen 
Betrachtung unterliegen.

am 8. november 2011 brachte das federführende Bun-
deswirtschaftsministerium einen entwurf einer reform 
des Kartellrechts hervor, der zum Pressekartellrecht 
gemäß dem eckpunktepapier der verleger eine anhe-
bung der allgemeinen aufgreifschwelle auf 62,5 Milli-
onen € vorsieht.

Die weiteren, von den verlegern genannten Punkte 
fanden im referentenentwurf hingegen keine Berück-
sichtigung – obwohl die verlegerverbände mit ihrem 
Konsenspapier eine Kardinalforderung der Politik er-
füllt hatten. schon deshalb erschien der referenten-
entwurf, um es mit den worten des vorsitzenden der 
sPD-Medienkommission, Marc Jan eumann, zu formu-
lieren, „mut- und kraftlos“ [promedia 1/2012, s. 24].

Dies hat offenbar auch die regierungskoalition in Ber-
lin erkannt. am 4. März 2012 beschloss der Koalitions-
ausschuss von cDu, csu und FDP eine weiter gehende 
reform des Pressekartellrechts im zuge der 8. GwB-
novelle. Im Protokoll der sitzung des Koaltionsaus-
schusses heißt es insoweit:

„Der Koalitionsausschuss hat sich auf eine reform 
des Kartellrechts geeinigt. Mit der geplanten 8. GwB-
novelle [Gesetz gegen wettbewerbsbeschränkungen] 

Papier fordert die erhöhung des Bußgeldrahmens auf 
300.000  € und darüber hinaus die Ausweitung des 
Bußgeldes auf anrufmaschinen sowie eine sektorale 
regelung für Gewinnspieleintragsdienste. 
 
Immerhin ist davon auszugehen, dass die regierungs-
fraktionen im Bundestag unter hinweis auf diese Ge-
setzesinitiative den noch weiter gehenden Gesetzes-
vorschlag des Bundesrates, der die einführung einer 
generellen Bestätigungslösung sowie das textformer-
fordernis für die einwilligung fordert, zurückweisen 
werden. Das land nordrhein-westfalen hatte dazu 
schon im september 2010 einen anlauf unternommen 
[vgl. vBzv-Jahresbericht 2010, s. 29].

DIreKtMarKetInG

nachdem das Direktmarketing der verlage bereits 
durch die novelle des Bundesdatenschutzgesetzes 
im Jahre 2009 erschwert worden ist [s. vBzv-Jahres-
bericht 2009, s. 16], drohten im Berichtszeitraum ein-
schneidende Maßnahmen auf europäischer ebene. en-
de Januar 2012 hat die europäische Kommission ihren 
vorschlag für eine Datenschutzverordnung vorgelegt. 
er sah in art. 6 nr. 2 ursprünglich auch das verbot des 
Direktmarketings ohne vorherige einwilligung des Be-
troffenen vor. 

Die verlegerverbände haben dagegen bereits im 
vorfeld interveniert und dabei eindringlich auf die 
existenzielle Bedeutung des Direktmarketings für 
die Presseverlage hingewiesen. Die für unsere ver-
lage unverzichtbare leserwerbung ist auf solches 

Der für unsere Mitgliedsverlage existenziell wichtige ver-
trieb neuer abonnements ist in den letzten Jahren durch 
eine stetig zunehmende regulierung im zeichen des Da-
ten- und verbraucherschutzes massiv behindert worden. 
leider drohen weitere restriktionen, die das abomar-
keting empfindlich treffen können. Die europäischen, 
deutschen und bayerischen verlegerverbände setzten 
sich daher bereits im vorfeld intensiv für eine Berück-
sichtigung pressespezifischer Belange ein. Betroffen sind 
– einmal mehr – das telefonmarketing, das Direktmar-
keting und eingriffe in die Gestaltung von aboverträgen.

teleFonMarKetInG

Das telefonische abomarketing wurde bereits durch 
das Gesetz zur Bekämpfung der unlauteren telefon-
werbung vom 4. august 2009 erheblich erschwert. ein 
telefonanruf gegenüber einem verbraucher ist seit-
dem nur noch mit dessen vorheriger ausdrücklicher 
einwilligung zulässig. ein wettbewerbsrechtlicher ver-
stoß kann als ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
von bis zu 50 t€ geahndet werden. Mit einem Bußgeld 
von bis zu 10 t€ kann belegt werden, wer gegen das 
ebenfalls neu eingefügte verbot der rufnummernun-
terdrückung verstoßen hat [zu den einzelheiten vBzv-
Jahresbericht 2010, s. 29 f.; 2009, s. 17 f.].

noch vor dem ablauf der dreijährigen evaluationspha-
se droht nun eine weitere verschärfung des Gesetzes. 
Im Dezember 2011 hat das Bundesjustizministerium 
ein eckpunktepapier vorgelegt, auf dessen Grundlage 
ein referentenentwurf für ein Gesetz zur verschär-
fung der Telefonwerbung erarbeitet werden soll.  Das 

II.

abovertrieb
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ar 2012 in Brüssel vorgestellte „vorschlag für einen 
einheitlichen satz europäischer regeln zum Daten-
schutz“ sieht vor, dass adressiertes Direktmarketing 
ohne vorherige einwilligung zulässig bleibt, was im-
plizit durch ein für das Direktmarketing geltendes wi-
derspruchsrecht bestätigt wird. Die verlegerverbände 
werden sich auch im weiteren rechtsetzungsverfah-
ren dafür einsetzen, dass diese wichtige Korrektur 
erhalten bleibt.

ButtonlösunG, wIDerruFsrecht, lauFzeIt

Im Bereich des online-vertriebs sahen sich die baye-
rischen zeitungsverlage im Berichtszeitraum mit dem 
„entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Än-
derung des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum besseren 
schutz der verbraucherinnen und verbraucher vor 
Kostenfallen im elektronischen Geschäftsverkehr vom 
16. november 2011 [Bt-Drucks. 17/7745]“ konfron-
tiert. Der Bundestag hat diesen Gesetzentwurf am 2. 
März 2012 in zweiter und dritter lesung beraten und in 
der Fassung der Beschlussempfehlung des rechtsaus-
schusses [Bt-Drs. 17/8805] angenommen.

Marketing angewiesen. es setzt insbesondere vo-
raus, dass über die Bestandskunden hinaus auch 
Fremdadressen angesprochen werden können. 
Presseabonnements sind erklärungsbedürftige Pro-
dukte ohne ladenlokal, die potenziellen lesern nur 
so erklärt und nahe gebracht werden können. zum 
Direktmarketing gibt es für zeitungsverlage daher 
keine alternative.

auch die weltweit einmalige zeitungsvielfalt in 
Deutschland und vor allem im Freistaat Bayern wäre 
durch die neuregelung ernsthaft bedroht. Bundesweit 
hängen bis zu 20 % der abonnementauflage vieler 
zeitungen von adressiertem Direktmarketing ohne 
vorherige einwilligung an Fremdadressen ab. Für das 
segment lokaler und regionaler zeitungen wurde sogar 
ein wert von bis zu 50 % der befristeten abonnements 
und bis zu 20 % der neugewonnenen unbefristeten 
abonnements gemessen.

Die intensiv geführten Gespräche der zeitungsverle-
gerverbände mit entscheidern der eu-Kommission 
haben schließlich Früchte getragen: Der am 25. Janu-

einschätzung des vBzv zu einer unnötigen verkompli-
zierung des Bestellvorgangs und somit zu deutlich hö-
heren abbruchquoten geführt.

Das Gesetz stellt für diesen Bereich gleichzeitig die 
vorweggenommene umsetzung der verbraucherrech-
terichtlinie der eu dar, die am 22. november 2011 ver-
kündet wurde. Die richtlinie räumt den Mitgliedstaaten 
eine umsetzungsfrist von zwei Jahren ein; die neuen 
Vorschriften sind ab dem 13. Juni 2014 anzuwenden. 

Im Übrigen konnten durch den einsatz der verleger-
verbände mehrere Änderungsvorschläge in der eu-
verbraucherrechte-richtlinie, die den vertrieb von 
zeitungen gravierend beeinträchtigt hätten, erfolg-
reich abgewendet werden. Dazu zählt namentlich der 
Vorschlag   des EU-Parlaments, wonach Verbraucher-
verträge – und somit auch die meisten aboverträge 
– keine längere laufzeit als zwölf Monate haben und 
nach ablauf dieses zeitraumes vom verbraucher jeder-
zeit mit einer Frist von zwei Monaten gekündigt werden 
dürfen.

Ein unerfreulicher Punkt bleibt: Die  Einführung eines 
generellen widerrufsrechts für aboverträge. Derzeit be-
steht in Deutschland ein widerrufsrecht nur für telefo-
nisch abgeschlossene aboverträge; nach dem In-Kraft-
treten der europäischen verbraucherrechte-richtlinie 
wird jeder abovertrag dem widerrufsrecht unterliegen, 
und zwar unabhängig davon, wo und wie er geschlossen 
wurde. lediglich beim einzelverkauf soll das widerrufs-
recht ausgeschlossen bleiben. Ob der betroffene Verlag 
im widerrufsfall für bereits gelieferte zeitungsexemp-
lare einen anspruch auf wertersatz hat, ist ungeklärt.

Für den abschluss von verträgen im Internet sieht das 
Gesetz in einem neu gefassten § 312g BGB u.a. folgen-
de regelung vor:

[2] Bei einem vertrag im elektronischen Geschäfts-
verkehr zwischen einem unternehmer und einem 
verbraucher, der eine entgeltliche leistung des unter-
nehmers zum Gegenstand hat, muss der unternehmer 
dem verbraucher die Informationen gemäß artikel 246 
§ 1 absatz 1 nummer 4 erster halbsatz und nummer 
5, 7 und 8 des einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche, unmittelbar bevor der verbraucher seine 
Bestellung abgibt, klar und verständlich in hervorge-
hobener weise zur verfügung stellen. Diese Pflicht gilt 
nicht für verträge über die in § 312b absatz 1 satz 2 
genannten Finanzdienstleistungen.

[3] Der unternehmer hat die Bestellsituation bei einem 
vertrag nach absatz 2 satz 1 so zu gestalten, dass der 
verbraucher mit seiner Bestellung ausdrücklich bestä-
tigt, dass er sich zu einer zahlung verpflichtet. erfolgt 
die Bestellung über eine schaltfläche, ist die Pflicht des 
unternehmers aus satz 1 nur erfüllt, wenn diese schalt-
fläche gut lesbar mit nichts anderem als den wörtern 
„zahlungspflichtig bestellen“ oder mit einer entspre-
chenden eindeutigen Formulierung beschriftet ist.

[4] ein vertrag nach absatz 2 satz 1 kommt nur zustan-
de, wenn der unter-nehmer seine Pflicht aus absatz 3 
erfüllt. 

Die regelung begründet für zeitungsverlage beim on-
line-vertrieb von aboverträgen bestimmte Pflichtan-
gaben [absatz 1] und ein Bestätigungserfordernis 
hinsichtlich der Kostenpflicht vor dem abschluss des 
Bestellvorgangs [absatz 3 satz 1]. Beim Klick des po-
tenziellen abonnenten auf eine schaltfläche muss die-
ser Button mit einem text beschriftet sein, der die zah-
lungspflicht unmissverständlich zum ausdruck bringt 
[absatz 3 satz 2]. ein verstoß gegen diese Pflicht führt 
zur nichtigkeit des abovertrags [absatz 4].

Bei der sog. Buttonlösung ist für die vertragsbestäti-
gung durch den Kunden also lediglich eine schaltflä-
che vorgesehen. Damit ist die Bundesregierung den 
vorschlägen der verlegerverbände und der übrigen 
wirtschaft gefolgt, auf den ursprünglich vorgesehenen 
weiteren Klick zur zusätzlichen Bestätigung durch den 
Kunden, dass er alle angaben gelesen und verstanden 
habe, zu verzichten. Diese zusatzbestätigung hätte nach 
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nismäßig. ein mittelständischer regionaler zeitungs- oder 
zeitschriftenverlag, der wegen eines – hier unterstellten 
– verstoßes gegen das trennungsgebot presserechtlich ver-
folgt wird, eine rüge des deutschen Presserats in eigener 
sache veröffentlichen muss und womöglich auch noch von 
einem Konkurrenzverlag wettbewerbsrechtlich abgemahnt 
wird, ist schon heute buchstäblich gestraft genug. Der Ge-
setzentwurf geht in seiner Problembeschreibung überdies 
von einer falschen Prämisse aus. Der dort genannte um-
stand, dass das trennungsgebot in der Praxis mit Blick auf 
den zunehmenden wettbewerbsdruck in der Branche zu-
nehmend fehlerhaft gehandhabt werde, ist unzutreffend. 
es handelt sich um eine apodiktische Behauptung, die 
durch einschlägige tatsachen nicht untermauert, sondern 
widerlegt wird. so gingen beim Deutschen Presserat zu 
einer verletzung des trennungsgebots im Jahr 2011 bun-
desweit 95 Beschwerden ein. Im letzten Jahr waren es 87 
Beschwerden, im Jahr 2009 abermals 95 Beschwerden. 

In relation zu den über 700 zeitungs- und zeitschriften-
verlagen in Deutschland und der exorbitanten zahl der 
jährlich von diesen verlagen gedruckten oder digital ver-
breiteten exemplare erweisen sich diese Beschwerdezah-
len als verschwindend gering. nimmt man hinzu, dass sich 
mehrere Beschwerden auf denselben sachverhalt bezie-
hen können und nur ein teil der Beschwerden als begrün-
det angesehen wird, ist ein sanktionswürdiges verhalten 
speziell bayerischer verlage kaum messbar. Im Übrigen 
sind die Beschwerdezahlen gerade in den letzten Jahren 
konstant, weshalb es auch unter dem aspekt der strafprä-
vention keiner massiven anhebung des Bußgeldrahmens 
bedarf. Insgesamt hat der vBzv den Gesetzentwurf daher 
als eine unverhältnismäßige und mittelstandsfeindliche 
Überregulierung der freien Presse in Bayern abgelehnt.

ende 2011 sah sich der vBzv mit den Gesetzentwürfen 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sowie der sPD-Frak-
tion zur Änderung des Bayerischen Pressegesetzes kon-
frontiert [lt-Drucks. 16/9814 vom 12. oktober 2011]. Ge-
genstand der Änderung war eine erhöhung des Bußgeldes 
für einen verstoß gegen das presserechtliche trennungs-
gebot auf einen höchstbetrag von 50.000 €. zu diesem 
Gesetzentwurf hat der vBzv im Januar 2012 gemeinsam 
mit dem verband der zeitschriftenverlage in Bayern [vzB] 
und dem verband Druck & Medien Bayern [vdmb] stel-
lung genommen. In ihrer stellungnahme weisen die drei 
verbände auf den bereits bestehenden schutz des redak-
tionellen trennungsgebots hin. art. 9 des Bayerischen 
Pressegesetzes schreibt vor, dass bei zeitungen und 
zeitschriften teile, deren abdruck gegen entgelt erfolgt, 
insbesondere anzeigen- und reklameteile, kenntlich ge-
macht werden müssen. ein verstoß ist gemäß art. 12 
abs. 1 nr. 1 Bayerisches Pressegesetz i.v.m. §§ 1, 17 abs. 
1 owiG bußgeldbewehrt. Über diese legislative regelung 
hinaus wird der schutz der leserinnen und leser vor einer 
vermischung von redaktionellen und werblichen Inhalten 
auch durch ein seit über 50 Jahren bestehendes system 
der freiwilligen selbstkontrolle der Presse gewährleistet 
[ziffer 7 Pressekodex].

Infolge dieser ebenso differenzierten wie etablierten Ge-
samtregelung sehen der vBzv und seine Partnerverbände 
für eine weitere regulierung des trennungsgebots keinen 
handlungsbedarf. Dies gilt erst recht für eine anhebung der 
Bußgeldhöhe um das Fünfzigfache. ein Bußgeld von bis zu 
50.000 € ist geeignet, gerade kleine und mittlere verlage 
wirtschaftlich empfindlich zu treffen. Diese Konsequenz 
erwiese sich vor dem hintergrund der mittelständisch ge-
prägten verlagslandschaft im Freistaat als völlig unverhält-

II.

Bayerisches Pressegesetz:  
Bußgeldrahmen

Jule – InItIatIve JunGe leser

um diese aktivitäten der verlage zu bündeln, wurde im 
herbst 2010 die Initiative Junge leser Gmbh gegründet 
[s. Jahresbericht 2010, s. 33]. Die Initiative fördert aktiv 
den austausch zwischen den verlagen rund ums the-
ma Kinder- und Jugendengagement und unterstützt die 
zeitungsverlage, eine der Kernaufgaben der zukunft zu 
lösen: junge leser zu finden und zu binden. 

Mittlerweile haben sich 65 verlage, davon acht aus 
Bayern, dem netzwerk angeschlossen. auf der jule-
homepage, der passwortgeschützten Plattform der 
Initiative, sind 345 Mitarbeiter aus redaktion, ver-
trieb und Marketing der Mitgliedsverlage aktiv. Die 
teilnehmer finden sich in arbeitsgruppen zusammen, 
teilen wissen und erfahrungen und knüpfen so das 
netzwerk. unterstützung erfahren sie dabei vom sie-
benköpfigen jule-team, das sich in den Fachbereichen 
redaktion, Marketing sowie Forschung und Projekte 
aufgestellt hat.

Best Practice-Pakete und werbemittel

Die Datenbank der Initiative umfasst mittlerwei-
le mehrere 100 Dokumente, auf die alle Mitglieder 
ständig zugriff haben, vor allem redaktionelle Kon-
zepte, Präsentationen, Beispiele redaktioneller Be-
richterstattung der Mitgliedsverlage sowie aktuelle 
Forschungsergebnisse. Martin wunnike, verlagsleiter 
der Mittelbayerischen zeitung, beschreibt die vortei-
le der jule-Mitgliedschaft so: „jule ist ein netzwerk, 
mit dem wir alle einen kompletten, transparen-

wie keiner anderen Generation zuvor steht Kindern 
und Jugendlichen ein überbordendes Medienangebot 
zur verfügung. neben den traditionellen Medien wie 
Büchern, zeitungen, zeitschriften und Fernsehen sind 
heute auch die spielkonsole, der computer mit Internet-
anschluss, handy, iPod und iPad und andere tablets fes-
ter Bestandteil ihres alltags. Die tageszeitungen haben 
es zunehmend schwerer, ihren Platz im Medienportfo-
lio der Kinder und Jugendlichen zu erkämpfen. zu viele 
Funktionen hat das Internet bereits übernommen, zu 
viele Informations- und unterhaltungsangebote werden 
virtuell abgedeckt. Doch es ist [immer noch] keines-
wegs so, dass junge leute nicht zeitung lesen wollen. 
laut der aktuellen „JIM-studie 2011“ lasen 42 % der 12- 
bis 19-Jährigen in Deutschland täglich oder mehrmals 
wöchentlich in ihrer Freizeit eine gedruckte zeitung. 
Dabei griffen die Jungen [46 %] signifikant häufiger zur 
zeitung als die Mädchen [38 %]. 2011 nutzte darüber 
hinaus jeder fünfte 12- bis 19-Jährige [18 %] regelmä-
ßig das online-angebot der tagespresse – tendenz 
steigend. Die zeitungen erreichten gedruckt und online 
damit rund die hälfte der heranwachsenden. 

Diese zahlen machen Mut und zeigen, dass sich die 
anstrengungen um die junge zielgruppe lohnen. sind 
diese nutzungswerte doch auch auf die erheblichen 
anstrengungen der verlage zurückzuführen, die als 
Konsequenz aus dem „Pisa-schock“ im Jahr 2001 ver-
stärkt nachrichten für Kinder, redaktionelle Beilagen 
für die junge zielgruppe, eigene online-angebote, aber 
auch zusätzliche pädagogische aktivitäten wie „zei-
tung im Kindergarten“ oder „Zeitung für Azubis“ ent-
wickelt haben. 

II.

Junge leser
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Ich  nde die Zeitung toll, 
weil man ausführlich über seine Stadt 
informiert wird. 

Bettina aus Schwandorf, 
Leserin der Mittelbayerischen Zeitung

Wir kennen uns jetzt auch mit Urheberrecht 
und Nachrichtenübermittlung aus. Wir hoffen, 
dass andere Kinder auch so viel Spaß mit dem 
Medienführerschein haben!

Faruk Demirci, Rosemarie Ullrich, Justin Meinl für die 4a,
Dalberg-Grundschule Aschaffenburg
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Redaktionelle Begleitung
„Ich glaube, dass es wichtig ist, 
das Projekt redaktionell stark zu 
begleiten und persönlich auf die 
Lehrer zuzugehen“, sagt Isabelle 
Epplé vom Fränkischen Tag. Wann 
immer die Redakteurin für das 
„klar.text“-Projekt unterwegs in 
Schulen ist, erwähnt sie auch den 
Medienführerschein, gerade auch 
im Gespräch mit Schulleitern. In 
das Unterrichtsmaterial, das die 
Lehrer für „klar.text“ bekommen, 
legt sie ganz vorne Informationen 
zum Medienführerschein bei. 
Lehrern, die Probleme beim Um-
gang mit dem Internet haben, hat 

Wie machen‘s andere?
Neuer Schwung für den Medienführerschein! Aber wie? Wir haben uns
umgehört, wie Verlage das Projekt bekannt machen.

Präsenz im Internet
Lehrer, Eltern und Schüler bekom-
men im Internet Unterrichtsmate-
rial, Arbeitsblätter bzw. Tipps für 
den kindlichen Umgang mit dem 
Internet. Der Fränkische Tag hat 
seine Medienführerschein-Inter-
netseiten gut in die bestehenden 
„klar.text“-Seiten integriert 
(www.klartext.infranken.de). Das 
Main-Echo führt alle Klassen auf, 
die den Medienführerschein be-
reits haben, und zeigt zusätzlich 
Klassenfotos (www.main-netz.de). 
Wichtig: Die Seiten zum Medien-
führerschein nicht „verstecken“, 
sondern Löwe Leon am besten 
gleich auf der Startseite
zeigen.    

sie das Material 
auch schon einmal 
gemailt oder ist 
Schritt für Schritt 
am Telefon mit 
ihnen durchge-
gangen, wie sie es 
sich herunterladen 
können. 

Marketing
Einmal im Monat 
erscheint im Main-
Echo eine Anzeige. 
„Liebe Lehrer! 
Liebe Dritt- und Viertklässler“, 
heißt es darin, „Macht mit Main-
Echo & Main-Netz den Medien-
führerschein!“ Anmelden können 
sich Lehrer tatsächlich das ganze 
Jahr über, auch unabhängig vom 
bestehenden Zeitungsprojekt. 

Elternabende
Elternabende sind für Verlage 
eine gute Plattform, um für 
das Projekt zu werben und die 
eigenen Anstrengungen in Sachen 
Medienkompetenz herauszu-
stellen. Manuela Klebing vom 
Main-Echo hat Erfahrung damit: 
Gemeinsam mit dem stellver-
tretenden Chefredakteur der 
Zeitung sowie einer bei der Stadt 
beschäftigten Sozialpädagogin 
stellte sie Eltern und Lehrern den 
Medienführerschein vor. „Das 
kam bei den Eltern sehr gut an“, 
sagt Klebing. 
Am Ende der Veranstaltung bot
sie den Nicht-Abonnenten unter 
den Eltern an, ihnen das Main-
Echo für den Projektzeitraum 
nach Hause zu liefern. „Das 
haben viele angenommen.“ 
Mit seinen vielen hilfreichen Infos 
für Eltern zum Thema „Kinder 
und Internet“ bindet der Medien-
führerschein Eltern stärker ein als 
klassische Zeitungsprojekte. 

Medienführerschein vs. 
Zeitungsprojekt?

Der Medienführerschein ist we-
der Konkurrenz noch Ersatz für 
Zeitungsprojekte in der Grund-
schule. Er ergänzt die bewährten 
Projekte zur Schreib- und Lese-
förderung, bei denen die Schüler 
über einen längeren Zeitraum 
Kontakt zum Medienhaus haben, 
um das Thema Internet. Eine 
notwendige Weiterentwicklung, 
denn schon Grundschüler sind 
online äußerst aktiv, z. B. in
Social Communities (siehe
Datenblick Seite 1). Was können 
Verlage dafür tun, dass Schulen 
den Medienführerschein wie 
gewünscht einbinden?



• Lehrer sollten sich schon bei der 
Anmeldung für das Zeitungspro-
jekt auch für den Medienführer-
schein anmelden können. 

• Unter dem Motto „Lehrer 
werben Lehrer“ können Verlage 
bestehende Kontakte zu Projekt-
lehrern nutzen und sie bitten, als 
Multiplikatoren bei ihren Kollegen 
Werbung für den Medienführer-
schein zu machen. Bei bislang 
projektfernen Lehrern könnte das 
Internet-Modul zum Türöffner 
auch für das Zeitungsprojekt 
werden.

• „Herzlichen Glückwunsch! Diese 
Schüler haben nun den Medien-
führerschein in der Tasche!“ Ein 
solches Plakat am Schwarzen 
Brett der Schule, gespickt mit 
Fotos oder Namen, macht schon 
jüngeren Schülern Lust auf den 
Medienführerschein. Verlage 
können Schulen entsprechende 
Vordrucke zur Verfügung stellen.



neue tag“ in weiden ein elfter verlag hinzugekommen. 
Mit dem Medienführerschein Presse werden Grund-
schüler durch altersgerechte Übungen und spiele an 
die Print- und onlineausgabe von tageszeitungen her-
angeführt. zugleich lernen sie, sich sicher im Internet 
zu bewegen.

leoGraMM

um aufzuzeigen, mit welchen Marketing-Ideen für 
den Medienführerschein Presse verlage erfolge ver-
zeichnen, wurde das fünfte leogramm im Juli 2011 
verschickt. Der newsletter für Medienmacher, die 
junge zielgruppen gewinnen wollen, enthielt eine 
Ideensammlung mit Best Practice-tipps zum Medi-
enführerschein-Marketing. Darin wurden zahlreiche 
Informationen gegeben, wie sich das Projekt redakti-
onell noch besser unterstützen lässt, welche Marke-
ting-aktivitäten andere verlage entwickelt haben und 
welche [positiven] erfahrungen z.B. das Main-echo in 
aschaffenburg mit der Durchführung von elternaben-
den gesammelt hat. 

ten Überblick bekommen, was getan werden kann, 
um junge Menschen zur zeitung zu bringen.“ Das 
jule-team hat Best Practice-Pakete erstellt, z. B. zu 
azubi-Projekten, der Gewinnung von sponsoren für 
leseförderprojekte oder der themenauswahl für Kin-
derseiten. verlage stellen auch werbemittel in die 
Datenbank und erlauben anderen Mitgliedern, diese 
teilweise zu adaptieren. 

neben den Best-Practice-angeboten veranstaltet jule 
auch regelmäßig workshops. Im Frühjahr und herbst 
2011 fanden große veranstaltungen mit jeweils rund 
100 teilnehmern statt, die sich im Bereich Junge le-
ser informierten und in arbeitsgruppen austausch-
ten. zusätzlich gibt es jule-schwerpunktworkshops 
mit dem ziel, einzelne themen in kleineren Gruppen 
intensiv zu bearbeiten – so geschehen zum thema 
azubi-Projekte der verlage und in einer schreibwerk-
statt. 

Kooperationen mit Inhaltelieferanten

Darüber hinaus hat jule auch zahlreiche Kooperati-
onen für die Mitglieder des netzwerks geschlossen. 
so haben die Mitgliedsverlage z. B. kostenlosen 
zugriff auf die Inhalte aller 130 „was Ist was?“-
sachbuchklassiker, ebenso auf erklärende Panora-
maseiten aus der Kinderzeitung der Medienfabrik 
Gütersloh. exklusiv für jule-Mitgliedsverlage bietet 
egmont ehapa Donald Duck-comicstrips an. Die hil-
desheimer allgemeine zeitung ist seit anfang Janu-
ar 2012 das erste jule-Mitglied und damit die erste 
zeitung in Deutschland überhaupt, die Donald Duck-
comics veröffentlicht. weitere Kooperationen sind in 
vorbereitung.

Der MeDIenFÜhrerscheIn Presse Des vBzv

auf landesebene unterstützt der vBzv seine Mit-
gliedsverlage weiterhin durch die Bereitstellung des 
Medienführerscheins Presse. Der 2009 entwickelte 
Medienführerschein Presse ist ein medienpädagogi-
sches Modul für Grundschüler der dritten und vierten 
Klassen und kann von den vBzv-Mitgliedsverlagen 
im anschluss an ihre bestehenden „zeitung in der 
Grundschule“-Projekte eingesetzt werden. seit seiner 
einführung im herbst 2009 haben zehn bayerische 
verlage den Medienführerschein Presse in ihre beste-
henden „zeitung in der Grundschule“-Projekte inte-
griert. Im Berichtsjahr ist mit dem Medienhaus „Der 

Grundschüler in 

sozialen Netzwerken

Der Newsletter für Medienmacher, 

die junge Zielgruppen gewinnen wollen
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München | Jetzt sind es schon 

elf: Ab dem kommenden Schul-

jahr wird auch das Medienhaus 

„Der Neue Tag“ aus Weiden den 

Medienführerschein für Grund-

schulen anbieten. „In erster Linie 

wollen wir den Spaß am Lesen 

fördern und die Kinder früh an 

die Zeitung als eines der glaub-

würdigsten Medien heranfüh-

ren“, sagt Marketingleiterin Ilona 

Stadler. „Wir  nden aber auch 

wichtig, dass Kinder sich sicher 

im Internet bewegen lernen.“ Der 

Medienführerschein sei hierfür 

bestens geeignet. 

So wie Ilona Stadler sehen es die 

Verantwortlichen in vielen Verla-

gen. Ende Oktober 2009 startete 

das Projekt, Verlage in Bayern ha-

ben seitdem Zugriff auf das vom 

Verband Bayerischer Zeitungs-

verleger (VBZV) bereitgestellte 

Material, um es Grundschulen 

anzubieten. „Der Medienführer-

schein ist für Lehrer, parallel zum 

KLASSE!-Kids-Projekt, ein gerne 

benutztes Instrument“, urteilt 

etwa Peter Krones, leitender Re-

dakteur bei der Main-Post. Hun-

derte bayerische Kinder haben 

den Medienführerschein schon in 

der Tasche, nachdem sie sich eine 

Wieder einer mehr

Best Practice: Wie Verlage den Medien-

führerschein bewerben – Seite 2

Tipps: Wie sich der Medienführerschein ins

Projekt einbinden lässt – Seite 2

Vor 20 Monaten ging der Medienführerschein Presse an den Start. 

Schülern und Lehrern macht er viel Spaß – jetzt ist wieder ein neuer Verlag dabei.

Woche lang mit Nachrichtenwe-

gen und dem Internet beschäftigt 

haben. In den Schulen kommt 

das Projekt sehr gut an, wie die 

Ergebnisse der ersten Evalua-

tion zeigten – allerdings könnten 

durchaus noch mehr Klassen teil-

nehmen. 

Projektredakteurin Isabelle Epplé 

vom Fränkischen Tag ist oft in 

Schulen unterwegs und kennt das 

knappe Zeitbudget der Lehrer. 

„Dritte und vierte Klassen haben 

bereits viele Projekte zu stem-

men.“ Da verliert man schon mal 

die Übersicht: Einige Lehrer, so 

hat sie erfahren, glauben, dass 

sie nach dem „klar.text“-Pro-

jekt automatisch den Medien-

führerschein bekommen. 

(Bessere) Kommunikation und 

mehr Werbung sind also gefragt. 

Ideen dazu  nden sich auf

Seite 2!    

Schon gelesen? Auch 

das Medienhaus „Der 

Neue Tag“ in Weiden ist 

nun beim Medienfüh-

rerschein dabei. 

Foto: Medienhaus „Der 

Neue Tag“, Ingrid Popp.
-

      …

Sie haben mit Ihren Viertklässlern den 

Medienführerschein absolviert – wie 

war‘s?

Es hat allen sehr viel Spaß gemacht. 

Da ich eine kleine Klasse habe, bin ich 

zügig durchgekommen. Die Schüler 

hatten vorher das „klar.text“-Projekt 

mit dem Fränkischen Tag gemacht, 

daher war ihnen die Zeitung vertraut. 

Warum nehmen einige Lehrer den 

Medienführerschein nicht an?

Gerade in der 4. Klasse gibt es den 

Druck, mit seinem Stoff durchzu-

kommen. Das ist auch den Eltern 

wichtig. Außerdem bedeutet das Pro-

jekt Mehrarbeit. Meine Schüler haben 

während des Medienführerscheins 

für die Zeitung 

geschrieben, das 

habe ich in der 

Freizeit betreut. Ich  nde Zeitunglesen 

sehr wichtig und auch, die Chancen 

und Gefahren des Internets zu 

behandeln – andere Kollegen sehen 

das anders.

Was würden Sie verändern?

Ich fand die Zeit zu kurz und habe das 

Projekt selbst verlängert. Schön wäre 

daher, wenn die Zeitung länger käme, 

einmal in der Woche wäre ausrei-

chend. Dann hätte das Projekt mehr 

Nachhaltigkeit. Und: So eine enge 

Begleitung durch die Redaktion würde 

ich allen Kollegen wünschen.

 - 

Lehrerin an der Grundschule Burgwindheim

Quelle: KIM-Studie 2010
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6- bis 13-jährige Internetnutzer, 

die mindestens einmal 

wöchentlich in einer Social 

Community unterwegs sind

(in %)

16

43

Jahr 2008 Jahr 2010

Insgesamt sind 39 Prozent der surfen-

den Kinder zwischen 6 und 13 Jahren 

Mitglied in einer Community, darunter 

etwas mehr Mädchen als Jungen. 

Von den Jüngsten (sechs bis sieben 

Jahre) haben erst 5 Prozent ein Pro l in 

einer Community. Unter den Acht- bis 

Neunjährigen sind es 13 Prozent, und 

unter den Zehn- bis Elfjährigen bereits 

35 Prozent. Zwei Drittel der Schüler 

sind bei SchülerVZ angemeldet, ein 

Fünftel hat ein Pro l bei Facebook, 

wei tere 12 Prozent bei wer-kennt-wen.de. 

Interessant: Für die genannten Platt-

formen muss man mindestens 

12 Jahre alt sein. 
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Was 6- bis 13-Jährige 2010 im 

Internet hinterlegten (in %)

[haupt-/Mittelschule, realschule und Gymnasium] 
hinzugekommen. auch hier ist der vBzv als einziger 
vertreter der Printmedien mit einer unterrichtseinheit 
vertreten. In dem Modul „zeit für die zeitung – lesen 
trainieren, wissen vertiefen“ setzen sich die schüle-
rinnen und schüler mit ihrer eigenen Mediennutzung 
auseinander und beschäftigen sich mit den stärken 
und schwächen verschiedener Informationsmedien. 
In hinblick auf die nutzung der zeitung und des Inter-
nets kommt zudem der Förderung der lesefähigkeit 
eine zentrale rolle zu: nur wer in der lage ist, sinner-
schließend zu lesen, kann Informationen nutzen. Die 
unterrichtseinheit „zeit für die zeitung: wissen vertie-
fen – lesen trainieren“ gibt schülerinnen und schülern 
einen einblick in die nutzungsmöglichkeiten von Infor-
mationsmedien und dient der wortschatzerweiterung 
sowie der Förderung der lesekompetenz. Belastbare 
Downloadzahlen zu den neuen Modulen liegen noch 
nicht vor. 

Der MeDIenFÜhrerscheIn BaYern  
Der BaYerIschen staatsreGIerunG

auch die Bayerische staatsregierung möchte die Medi-
enkompetenz von Kindern und Jugendlichen stärken. 
Mit der einführung des Medienführerschein Bayern im 
herbst 2010 hat sie ein modular aufgebautes angebot 
zur Medienkompetenzvermittlung zugänglich gemacht. 
Der Medienführerschein Bayern vermittelt wissen über 
die handhabung von Medien, ermöglicht die reflexion 
über Medien und regt zu kommunikativen handeln an. 
Die vermittelten Inhalte werden über eine urkunde do-
kumentiert. zunächst wurden sechs Module für Dritt- 
und viertklässler entwickelt, die sowohl die klassischen 
Print- und audiovisuellen Medien als auch die neuen, 
interaktiven Medien abbilden. als einziger vertreter der 
Printmedien hat der vBzv die unterrichtseinheit „schau 
genau hin – nachrichtenwege erkennen und bewerten“ 
im Medienführerschein Bayern herausgegeben. Im zeit-
raum vom 31. März 2011 bis zum 1. Februar 2012 sind 
die sechs Module insgesamt 6.328 mal heruntergela-
den worden. Dabei wurde die unterrichtseinheit des 
vBzv mit 1.415 Downloads überdurchschnittlich oft 
nachgefragt. 

seit dem start im Jahr 2010 mit Modulen für Grund-
schüler wird der Medienführerschein Bayern sukzessi-
ve ausgebaut; im herbst 2011 sind weitere fünf Module 
für die 6. und 7. Jahrgangstufe der drei schulformen 
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mbh & co. KG. Die Genehmigung der beiden Programme 
von antenne Bayern erfolgte unter der Bedingung, dass 
das bereits ausgestrahlte landesweite DaB-angebot rock 
antenne dann ebenfalls im DaBplus-standard verbreitet 
wird. Die fünf genehmigten Programme sollen über den 
landesweiten Frequenzblock 12 D ausgestrahlt werden. 
Der sendestart erfolgte im Januar 2012. Die ausstrahlung 
des antenne Bayern-hauptprogramms über DaBplus folgt 
kapazitätsbedingt voraussichtlich im dritten Quartal 2012.

schließlich lizensierte der Medienrat der BlM erste 
lokale DaBplus-Programme, etwa für den Münchner 
stadtsender Gong 96,3. angesichts der erhöhten ein-
richtungs- und Distributionskosten wird von den lo-
kalen anbietern bislang neben der uKw-verbreitung 
grundsätzlich kein eigenständiges Programm, sondern 
„nur“ ein simulcast-Betrieb verlangt. 

Über den erfolg von DaBplus entscheidet nun der Markt. 
Die Prognosen sind uneinheitlich. Bislang überwiegen wohl 
die schwachpunkte: ein eigenständiges DaB-Programm 
überfordert insbesondere lokale anbieter wirtschaftlich, 
eine simultanverbreitung oder ein verspartetes haupt-
programm des uKw-Programms bieten hingegen keinen 
inhaltlichen Mehrwert für den hörer. Überdies wird uKw 
als etablierte Übertragungstechnik noch lange neben DaB 
existieren; der Bundestag hat im zuge der tKG-novelle im 
herbst 2011 das ursprünglich geplante abschaltdatum 
für uKw ersatzlos gestrichen. auch die Marktpenetrati-
on mit endgeräten verlief zunächst schleppend. Mit der 
Übernahme in das sortiment der lebensmittel-Discounter 
Plus, norma und real im Februar 2012 dürfte der endge-
rätemarkt freilich einen schub bekommen haben.

Das Jahr 2011 brachte für die digitale Übertragungstechnik 
DaBplus die Initialzündung. Der englische chiphersteller 
Frontier silicon ltd. und die Digitalradio Deutschland Gmbh 
unterzeichneten am 16. Februar 2011 in Berlin einen ver-
trag zur zusammenarbeit bei der einführung von bundes-
weiten Digitalradios. Die Digitalradio Deutschland Gmbh 
ist eine Initiative der radioveranstalter regiocast Digital, 
Die neue welle, radio 97,1 Mhz hamburg, erF Medien e.v. 
und entspannungsradio Gmbh. Der sendenetzbetreiber 
Media Broadcast hat eine lizenz für tele mediendienste 
erhalten. Für die nach der erstausschreibung verbliebenen 
Übertragungskapazitäten im bundesweiten Multiplex wur-
de durch die Kommission für zulassung und aufsicht der 
landesmedienanstalten [zaK] eine Folgeausschreibung 
durchgeführt, bei der am 15. März 2011 Klassik radio 
und norForM den zuschlag erhielten. Der startschuss 
für bundesweites Digitalradio fiel am  1. August 2011. In 
 Bayern galt dies für die Gebiete nürnberg, regensburg, 
 Ingolstadt, augsburg und München.

noch vor diesem bundesweiten starttermin hatte die 
Bayerische landeszentrale für neue Medien [BlM] drei 
landesweite DaBplus-Kapazitäten ausgeschrieben, für die 
im Juni 2011 insgesamt acht Bewerbungen eingingen. Der 
Medienrat der BlM genehmigte in seiner sitzung am 13. 
oktober 2011 die landesweite verbreitung von fünf hör-
funkprogrammen im DABplus-Standard für acht Jahre. Es 
handelt sich dabei um die Programme antenne Bayern di-
gital und antenne Bayern Info digital der antenne Bayern 
Gmbh & co. KG, das Programm Mega radio [Bayern] der 
Fantasy Bayern Gmbh, das Programm rt.1 in the mix der 
rt.1 digital broadcast Gmbh und das Programm absolut 
relax der neue welle rundfunk-verwaltungsgesellschaft 
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streiten, dass die meisten lokalfernsehanbieter derzeit 
ohne Drittmittel nicht überlebensfähig seien. wer im 
sinne der Medien- und Meinungsvielfalt eine breit auf-
gestellte private Fernsehlandschaft in Bayern wolle, 
müsse dafür auch die notwendigen rahmenbedingun-
gen schaffen. eine reine technikförderung, welche die 
reichweiten und die empfangbarkeit der sender ver-
bessert und dadurch das vermarktungspotenzial und 
die wettbewerbsfähigkeit der sender stärkt, sei für die 
sender hilfe zur selbsthilfe und daher ein schritt in die 
richtige richtung. 

Die Beiträge der bayerischen zeitungsverleger über 
ihre verbände vBzv und vBra haben die medienpo-
litische Diskussion mit geprägt. am 14. Februar 2012 
beschloss der Ministerrat der Bayerischen staatsre-
gierung ein „zukunftskonzept“, das die Finanzierung 
des bayerischen lokalfernsehens bis einschließlich 
zum Jahr 2016 auf eine sichere Basis stellt. es sieht 
vor, die staatliche Förderung im Jahr 2013 auf 8 Mio. 
€ zu erhöhen und von 2014 bis 2016 auf jeweils 10 
Mio. € pro Jahr anzuheben. Mit diesen Mitteln soll die 
technische Infrastruktur durch einen ausbau der sa-
tellitendistribution gestärkt werden; jeder bayerische 
regierungsbezirk sowie die drei Kommunikationsräu-
me München, nürnberg und augsburg [„7 + 3“] erhal-
ten je einen eigenen satellitentransponder. Dadurch 
entstehen zwei neue 24-stunden-Kanäle für nürnberg 
und augsburg, die sendezeit für Ingolstadt, Kempten 
und unter- und oberfranken wird erhöht. auch eine 
verknüpfung mit hbbtv durch eine schnittstelle auf 
einem eigenen sat-Kanal ist im wege dieser technik-
förderung vorgesehen.

Die vom Bayerischen landtag ende 2009 beschlossene 
verlängerung der staatlichen Förderung des regionalen 
und lokalen Fernsehens in Bayern sah im Berichtsjahr 
steuermittel in höhe von 7 Mio. € vor; abzüglich der 
Kürzungen von 10 % durch die haushaltssperre stand 
für die Fernsehförderung im Jahr 2011 ein steuervolu-
men von 6,3 Mio. € zur verfügung. Für das Jahr 2012 
waren zunächst noch ca. 4,5 Mio. € geplant. hinzu ka-
men Mittel der BlM, die durch den Freistaat Bayern 
verpflichtet worden war, sich an der Finanzierung in 
höhe von insgesamt 3,5 Mio. € zu beteiligen. Da diese 
degressive anschlussförderung bis ende 2012 befristet 
ist, haben die bayerischen radioverbände vBra und 
vBl bereits ende 2010 ein gemeinsames Konzept für 
eine neustrukturierung des lokal-tv eingebracht [ein-
gehend vBzv-Jahresbericht 2010, s. 38 f.].

am 23. März 2011 hatte der landesgesetzgeber eine 
expertenanhörung im zuständigen ausschuss für hoch-
schule, Forschung und Kultur des Bayerischen land-
tags angesetzt. Dort hatte auch der vBzv Gelegenheit, 
die Position der bayerischen zeitungsverleger noch 
einmal deutlich zu machen. vBzv-Geschäftsführer 
Dr. Markus rick wies darauf hin, dass die bayerischen 
zeitungsverleger eine Dauersubvention unverändert 
ablehnen, denn es sei eine bekannte tatsache, dass 
subventionen den wettbewerb zu verzerren geeignet 
sind und deshalb zu dem marktwirtschaftlichen Prinzip 
eines fairen handels im widerspruch stehen. auch die 
wirtschaftliche abhängigkeit, die durch subventionen 
entstehen kann, sei mit den medienrechtlichen Gebo-
ten der staatsferne und der unabhängigkeit schwerlich 
in einklang zu bringen. andererseits sei nicht zu be-

II.
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42 43

Miturheber des Portals Derwesten.de für die nrw-
titel der waz-Gruppe, Philipp welte, vorstand verlage, 
vermarktung, vertrieb bei hubert Burda Media sowie 
BDzv-Präsident helmut heinen teilnahmen: Die zu-
kunft von zeitung und zeitschrift online und mobil hat 
längst begonnen – und zugleich behaupten sich die 
gedruckten titel allen untergangspropheten zum trotz 
erfolgreich am deutschen Medienmarkt. 

loKal – sozIal – MoBIl:  
es Muss sIch auch rechnen

Beim anschließenden Panel von vBzv und BDzv „lokal 
– sozial – Mobil: [zeitungs]trends 2011“ waren neben 
christian hoffmeister, Geschäftsführer Bulletproof Me-
dia [hamburg], und christian lindner, chefredakteur 
der rhein-zeitung die bayerischen verlage auf dem Po-
dium gleich zweimal präsent: Die vorgehensweise der 
Mittelbayerischen zeitung bei der Festlegung einer ein-
heitlichen verlagsstrategie stellten verlagsleiter Martin 
wunnike und Matthias litzenburger vor. eine Folge die-
ser strategie sei, dass jeder Mitarbeiter bei neuen Projek-
ten den vermarktungsansatz gleich mitdenken müsse.  
  
„wir sammeln alle Daten, die wir kriegen können“, 
beschrieb litzenburger ein Grundprinzip seiner neu 
gegründeten Medienfabrik, „von den nutzern, von un-
seren Kunden, aus der region.“ Daraus würden arti-
kel in der gedruckten zeitung, auf der website, mobile 
angebote, aber auch neue Portale und flankierende 
gedruckte nischenprodukte, etwa eine wirtschaftszei-
tung mit lokalen/regionalen wirtschaftsinformationen. 
Die erfolge seien messbar. Die online-verlinkungen der 

PuBlIshInG-GIPFel: KlassIKer reloaDeD –   
DIe zuKunFt von zeItunG unD zeItschrIFt 
hat lÄnGst BeGonnen

zu Beginn des Publishing Gipfels standen die Gruß-
worte: andreas scherer, erster vorsitzender des vBzv 
und Geschäftsführer der augsburger allgemeinen, 
und staatsminister Dr. Marcel huber, leiter der Baye-
rischen staatskanzlei, begrüßten rund 400 Gäste beim 
Publishing-Gipfel, den vBzv und BDzv gemeinsam im 
rahmen der Medientage München am 20. oktober 
2011 anboten. staatsminister huber bemerkte zum 
leistungsschutzrecht, die bayerische regierung ver-
stehe es gut, wenn die verleger ungeduldig würden. 
Bei der Klage von acht zeitungsverlagen gegen die 
„tagesschau“-app verwies der staatsminister auf die 
anregung des Kölner landgerichts, sich doch besser 
gütlich zu einigen. von Gipfel-Moderator Frank thom-
sen [chefredakteur stern.de] gefragt, wie er es denn 
mit der aufforderung des Kölner richters halte, „doch 
mal miteinander zu reden“, antwortete BDzv-Präsident 
helmut heinen, dass es voraussichtlich ende novem-
ber ein Gespräch zwischen vertretern der verlage und 
Intendanten der arD-anstalten geben werde. solche 
Gespräche habe es allerdings auch in den zurücklie-
genden Jahren schon gegeben. heinen diplomatisch: 
„Manchmal braucht es etwas nachhilfe.“
Fazit der anschließenden Podiumsdiskussion, an der 
Michael ebert, chefredakteur von neon und nido, 
Peter hogenkamp, leiter Digitale Medien nzz-Gruppe, 
stefan Plöchinger, seit Beginn des Jahres chefredak-
teur von sueddeutsche.de, ulrich reitz, chefredak-
teur westdeutsche allgemeine zeitung [essen] und 
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bayerischen volksblatt gehört] sei mobil unterwegs. 
sein haus  zähle 200.000 video-abrufe monatlich. Das 
sei zwar im vergleich mit anderen sehr viel, allerdings 
kämen „90 Prozent der views von unfällen“. Das er-
gebnis frustriere, zumal die erlöse aus dem Bereich 
nicht einmal die Kosten für die eigenen redaktionel-
len  Bewegtbildbeiträge deckten. „Deshalb wollen wir 
uns nur noch auf Fälle konzentrieren, wo ein lokaler 
 videobeitrag wirklich sinnvoll ist.“ Ganz anders sehe 
das allerdings mit der Präsentation von Fotos aus, 
 „Fotos sind viel dankbarer.“

regensburger zu den tausenden locations im verbrei-
tungsgebiet beispielsweise tauchten auf den jeweiligen 
startseiten von Google auf. „wir brauchen Google und 
Facebook, um auf unsere reichweite zu kommen, darü-
ber denken wir gar nicht mehr nach“, lautet die Devise. 
allerdings, macht litzenburger deutlich, verdiene sein 
haus an den auf diesen wegen zustande kommenden 
gedruckten Produkten „viel mehr Geld als online“. 
  
auch bei stephan thurm, Geschäftsführer ovB24 
 [rosenheim] klang an, dass online und mobil das 
sammeln, vernetzen und intelligente aufbereiten 
von  Daten für Medienhäuser wichtiger ist als der mit 
großem aufwand formulierte Beitrag. Die hälfte der 
Mitarbeiter seiner online-redaktion [die zum ober-

Fotos: Medientage München
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neben den verschiedenen referaten stand am zweiten 
tag die praktische arbeit in den Übungsagenturen im 
Mittelpunkt: unter der anleitung der verlagsvertreter 
planten die seminarteilnehmer u.a. die neueröffnung 
eines Media-Marktes und die einführung einer neuen 
ec Motiv-Karte, um sich in den themen Briefing, Pla-
nung und Darstellung zu üben. In der abschließenden 
Präsentation wurden die einzelnen arbeiten von den 
Juroren thomas sarnowski [redblue], thomas Gedeck 
und stefan Mühlbauer [beide zeitungsgruppe straubin-
ger tagblatt/landshuter zeitung] beurteilt. 

Die zeitungsgruppe straubinger tagblatt/landshuter 
zeitung erwies sich bereits zum zweiten Mal als perfek-
ter Gastgeber des Planungsseminars. sie präsentierte 
die bayerischen zeitungsverlage als moderne und 
kompetente Player mit einem erstklassigen angebot 
im umkämpften Markt der Medien.

einfach zeitung? aber ja! Das klassische Medium 
 tageszeitung nimmt auch in zeiten der multimedialen 
 Konkurrenz als werbeträger nach wie vor einen spit-
zenplatz ein. Gut zwanzig nachwuchsplaner waren 
daher der einladung des vBzv gefolgt, um an dem 
in Kooperation mit den verlagsvertretungen Glau-
ner, schaible und von schroetter sowie der zeitungs 
Marketing Gesellschaft [zMG] durchgeführten Pla-
nungsseminar „einfach zeitung!“ beim straubinger 
tagblatt teilzunehmen. Im rahmen des zweitägigen 
Praxisworkshops ermöglichten erfahrene referenten 
und verlagsvertreter den jungen nachwuchsplanern 
aus bayerischen Media-agenturen wertvolle einsich-
ten und praxisnahe Übungen, wie sich tageszeitungen 
durch geschickte Planung mit größtmöglicher effizienz 
als werbeträger nutzen lassen. 

Der verleger der zeitungsgruppe straubinger tagblatt/
landshuter zeitung, Prof. Dr. Martin Balle, begrüßte 
die teilnehmer des Praxis-workshop Mediaplanung 
persönlich und zeigte die vielfältigen Möglichkeiten 
des Mediums tageszeitung auf. thomas sarnowski, 
Medialeiter der redblue Marketing Gmbh und verant-
wortlich für die Media-Markt- und saturn-Märkte in 
europa, erläuterte die Bedeutung der tageszeitung im 
Markt der Medien. Jens Merheim, Geschäftsführer der 
Pilot Media agentur in München, gab in seinem vor-
trag wertvolle tipps und hilfestellungen für die tages-
zeitungsplanung. 

II.

Planungsseminar  
„einfach zeitung!”

möglichst große Freiheitsspielräume. und da sind wir 
doch in großer sorge, dass diese spielräume eher ein-
geengt als gesichert werden.“ In Ihrem vortrag „Die 
überragende Bedeutung des Grundrechts auf Freiheit 
der Medien für die europäische union“ unterstrich die 
Festrednerin Dr. viviane reding, vizepräsidentin der 
europäischen Kommission und eu-Kommissarin für 
Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft, dass sicherge-
stellt werden müsse, dass Journalisten, redakteure 
und Korrespondenten frei und ungehindert arbeiten 
können und betonte, dass die Freiheit der Presse ist in 
der eu-Grundrechtecharta in art. 11 verankert ist.

In der Debatte um das ungarische Mediengesetz for-
derte reding allerdings mehr ehrlichkeit. aufgeregte 
stimmen von Politikern und Journalisten verlangten 
dabei die einmischung der europäischen Kommissi-
on. „teilweise äußerten sich so dieselben Politiker, die 
über Jahre immer wieder darauf bestanden hatten, 
dass das Medienrecht und insbesondere das Presse-
recht eine ausschließlich nationale oder sogar regi-
onale zuständigkeit bleibt“, sagte reding. noch im 
Jahr 2007  habe man ihr aus Deutschland energisch 
„subsidiarität“ entgegen gerufen und so die bestehen-
de struktur der rundfunkräte und landesmedienan-
stalten verteidigt – gegen redings vorschlag für eine 
unabhängige Medienaufsichtsbehörde in jedem Mit-
gliedstaat, um die es im ungarischen Mediengesetz 
geht. „vor diesem hintergrund war es einigermaßen 
verwunderlich, dass gerade aus Deutschland im Fall 
ungarns gefordert  wurde, die Kommission müsse ein 
vertragsverletzungsverfahren einleiten, da ungarn die 
unabhängigkeit seiner nationalen Medienaufsichtsbe-

Im Berichtszeitraum fand die Jahrestagung des vBzv 
am 30. und 31. Mai 2011 in der vertretung des Frei-
staats Bayern bei der europäischen union in Brüssel 
statt. sie stand daher im zeichen aktueller europäi-
scher Medienpolitik: wie soll ein urheberrecht ausge-
staltet werden, das geistiges eigentum schützt, aber 
dennoch die Freiheit des Internets wahrt? wie weit 
muss Datenschutz gehen, ohne die Bemühungen der 
verlage um neue abonnenten mit kaum noch erfüll-
baren auflagen zu erschweren? welche schwerpunkte 
gehören in die digitale agenda der eu? Im Dialog mit 
der europäischen Kommission und vertretern des eu-
ropäischen Parlamentes wurden gemeinsame antwor-
ten auf diese und weitere Fragen gesucht. 

FestveranstaltunG

In seiner Begrüßungsansprache warnte andreas 
scherer, der erste vorsitzende des vBzv, vor der re-
gulierungswut der europäischen Politik. wer das Ge-
schäftsmodell der zeitungshäuser durch kleinliche 
vorschriften und verbote weiter einenge, höhle die 
Pressefreiheit und damit eine wichtige säule der De-
mokratie aus.  „Es gibt für uns kaum ein wichtigeres 
thema als das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Denn 
es genügt ja nicht, dieses Grundrecht zu besitzen, es 
muss in der Praxis Bestand haben. Das heißt: es muss 
von der Politik auf alle nur erdenkliche weise gestützt 
werden ... Die europäische Idee sagt nichts von über-
triebener regulierung. sie bedeutet nicht, dass wir 
durch immer neue Gebote und verbote in unserem 
handeln immer stärker eingeschränkt werden. Im Ge-
genteil: Die praktische Freiheit der Medien braucht 

II.

vBzv Jahrestagung  
in Brüssel
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Mit ausnahme von Georg schäff, der nicht mehr kandi-
dierte, wurden auch alle übrigen vorstandsmitglieder 
erneut gewählt. somit gehören Prof. Dr. Martin Balle, 
oliver Döser, ulrich eymann, Dr. Detlef haaks, leon-
hard helmreich, Guido w. Mehl, toni schnell und wal-
ter schweinsberg dem neuen vorstandsgremium an. 
neu in den verbandsvorstand aufgenommen wurde 
uwe Günther, Geschäftsführer beim Münchner Mer-
kur / tz. wieder gewählt wurden außerdem die beiden 
rechnungsprüfer des vBzv, walter schweinsberg und 
toni schnell.

herr scherer dankte abschließend der Gastgeberin 
Frau Dr. schlunck, leiterin der vertretung des Frei-
staats Bayern bei der europäischen union in Brüssel, 
ganz herzlich für die einladung und ihren Mitarbeitern 
für ihre unterstützung bei der perfekten veranstal-
tungsorganisation. 

In der anschließenden Podiumsdiskussion forderte der 
europa-abgeordnete Manfred weber [csu], dass der 
urheberrechtsschutz im Internet so ausgebaut werden 
muss, dass autoren, Fotografen, Künstler und Ideenge-
ber von ihrem geistigen eigentum ebenso leben können 
wie die verlage. „wir brauchen eine Garantie für das co-
pyright, um auch künftig noch Werke zu bekommen, die 
schutzbedürftig sind“, betonte auch die sozialdemokra-
tische abgeordnete Kerstin westphal. weber und west-
phal unterstrichen ebenso wie die Grünen-Politikerin 
Barbara lochbihler und ihre FDP-Kollegin nadja hirsch, 
dass derzeit keine neuen werbeverbote vorbereitet 
werden. „wir müssen nicht alles vorschreiben“, sag-
te hirsch angesichts von versuchen der eu-Gremien, 
notwendige verbraucherinformationen zu nutzen, um 
Pflichtbotschaften in die werbung zu transportieren. 
Dies sei beispielsweise bei der Kennzeichnungsrichtlinie 
für Pkw der Fall, wo der europäische Gesetzgeber Größe 
und Platzierung von Verbrauchsdaten regeln wolle. 

Das festliche abendessen, das ebenfalls auf einla-
dung des vBzv im Marstall der Bayerischen vertretung 
stattfand, wurde von über hundert Gästen besucht. 
neben intensiven Gesprächen mit Parlamentariern des 
europäischen Parlaments und der europäischen Kom-
mission wurde der abend durch kurzweilige Kabarett-
einlagen des fränkischen Kabarettisten oliver tissot 
aufgelockert. 

hörde beschränke“, so die Kommissarin. zur stärkung 
der Grundrechtekultur müsse die Kommission darauf 
achten, dass die Mitgliedstaaten gleichermaßen die 
charta einhalten, wenn sie unionsrecht umsetzen und 
anwenden. „Die Kommission hat im Falle des ungari-
schen Mediengesetzes und im Falle Frankreichs bei der 
Freizügigkeitsrichtlinie bewiesen, dass wir bereit sind 
einzugreifen, sollte es erforderlich sein, einschließlich 
mittels vertragsverletzungsverfahren“, sagte viviane 
Reding. 

Der leiter der bayerischen staatskanzlei, staatsmi-
nister Dr. Marcel huber, sicherte in seiner ansprache 
den tageszeitungsverlagen „faire Bedingungen“ zu, die 
weder die journalistische noch die publizistische arbeit 
erschwerten. von seiten der staatsregierung werde al-
les getan, um „Meinungsvielfalt und Pressefreiheit“ zu 
erhalten. Die verleger hätten in der Politik „verlässliche 
Partner“, damit die zeitungen auch künftig ihre „zent-
rale aufgabe“ wahrnehmen könnten. 

Fotos: horst wagner 

MItGlIeDerversaMMlunG

auf der Mitgliederversammlung am 31. Mai 2011 
gab der erste vorsitzende einen kurzen Jahresrück-
blick zur Arbeit des VBZV. Geschäftsführer Dr. Markus 
rick trug sodann den Geschäftsbericht 2010 vor. un-
ter allgemeiner zustimmung stellte er den Jahresab-
schluss vor und erläuterte die einzelnen Positionen. Bei 
stimmenthaltung der jeweils Betroffenen, im übrigen 
einstimmig, wurde den vorsitzenden, dem vorstand, 
dem besonderen vertreter, den rechnungsprüfern und 
der Geschäftsstelle entlastung für das vergangene Ge-
schäftsjahr erteilt und der Jahresabschluss genehmigt. 
einstimmig wurde auch dem von der Geschäftsstelle 
vorgelegten etatvoranschlag für 2011 zugestimmt. auf 
eine Beitragserhöhung konnte dabei abermals verzich-
tet werden. 

Bei den turnusmäßigen wahlen wurde andreas sche-
rer, Geschäftsführer der augsburger Mediengruppe 
Pressedruck, einstimmig in seinem amt als erster 
vorsitzender des vBzv bestätigt. ebenfalls einstim-
mig wiedergewählt wurde als zweiter vorsitzender Dr. 
laurent Fischer, verleger des nordbayerischen Kurier, 
Bayreuth.
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 ■ Mit wirkung zum 1. september 2011 erhöhen sich 
löhne, Gehälter und ausbildungsvergütungen um 2 %. 
 
Mit den lohn- und Gehaltsabrechnungen erfolgen im 
april 2012 eine einmalzahlung in höhe von 250,– €,  
im september 2012 eine einmalzahlung in höhe  
von 250,– €, im Januar 2013 eine weitere einmal-
zahlung von 250,– €; teilzeitkräfte und altersteil-
zeitler anteilig, auszubildende jeweils 125,– €. 
Die einmalzahlungen sind nicht in Durchschnitts-
berechnungen einzubeziehen. Die einmalzahlungen 
und die lineare erhöhung von 2 % können nicht mit 
übertariflichen entgeltbestandteilen verrechnet 
werden. Davon unberührt bleibt die vereinba-
rung im tarifabkommen vom 17. Juni 2005, die 
die verrechnung von Besitzständen aufgrund der 
einführung der neuen Gehaltsstruktur bis zu 50 % 
zulässt.

 ■ Die Manteltarifverträge für angestellte bzw. 
 gewerbliche arbeitnehmer in zeitungsverlagen kön-
nen erstmals zum 31. März 2014 gekündigt werden. 

 ■ Die lohn- und Gehaltsabkommen können mit 
 monatlicher Frist, erstmals zum 31. Mai 2013, 
 gekündigt werden.

Für den vBzv verhandelten: 
harald schyrbock | vBzv-Geschäftsstelle | München
hartmut Borchardt | nürnberger nachrichten | nürnberg
hannes Mäckel | augsburger allgemeine | augsburg
Jutta reuss | Münchner Merkur / tz | München
rolf-Dieter schulz | süddeutscher verlag | München

Der vBzv ist satzungsgemäß auch tarifverband und 
führt als solcher für seine Mitgliedsverlage, soweit sie 
tarifgebunden sind, tarifverhandlungen für ihre Be-
schäftigten und schließt für sie tarifverträge ab. Für 
die angestellten und die gewerblichen arbeitnehmer 
im zeitungsverlagsgewerbe verhandeln wir auf lan-
desebene selbst durch unsere tarifkommission, für die 
redakteure, volontäre sowie die arbeitnehmerähnli-
chen freien Journalisten an tageszeitungen geschieht 
dies auf Bundesebene durch den Bundesverband 
Deutscher zeitungsverleger e.v. [BDzv] als vertreter 
der landesverbände und damit auch des vBzv und na-
türlich unter Mitwirkung von vertretern auch des vBzv 
in der verhandlungskommission und vorbereitend im 
sozialpolitischen ausschuss des Bundesverbandes. 
eine Übersicht der für die tarifgebundenen Mitglieder 
geltenden tarifverträge findet sich auf s. 54.

tarIFverhanDlunGen FÜr anGestellte  
unD GewerBlIche arBeItnehMer IM  
zeItunGsverlaGsGewerBe In BaYern

Im Berichtsjahr hat der vBzv am 3. Juli 2011 nach  einer 
vielzahl interner abstimmungsgespräche und mehre-
ren verhandlungsrunden, die zum teil von streiks in 
einer ganzen reihe von verlagen begleitet wurden, mit 
der Gewerkschaft ver.di ein tarifabkommen für die an-
gestellten und die gewerblichen arbeitnehmer im zei-
tungsverlagsgewerbe in Bayern vereinbart:

 ■ Die lohn- und Gehaltstarifabkommen vom 25. Januar 
2010, gültig bis 30. april 2011, werden rückwirkend 
zum 1. Mai 2011 wieder in Kraft gesetzt.

II.  

tarifsituation & tarifverträge 
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tarIFverhanDlunGen FÜr reDaKteure an 
taGeszeItunGen sowIe arBeItnehMerÄhnlI-
che FreIe JournalIsten an taGeszeItunGen

auf Bundesebene hatten der Deutsche Journalisten-
verband [DJv] und die dju in ver.di den am 10. novem-
ber 2008 vereinbarten Gehaltstarifvertrag fristgemäß 
zum 31. Juli 2010 gekündigt und forderten, die tarif-
gehälter um 4,0 % anzuheben. Die verlegerseite hatte 
ihrerseits den Manteltarifvertrag zum 31. Dezember 
2010 gekündigt und deutlich gemacht, dass angesichts 
der schwierigen wirtschaftlichen und strukturellen 
rahmenbedingungen der Branche einsparungen auch 
bei den Personalkosten unumgänglich seien. 

nach einer vielzahl von verhandlungsrunden, beglei-
tet von lang andauernden „warn-“streiks vor allem in 
süddeutschen verlagen, kam es nach einem 18-stündi-
gen verhandlungsmarathon am Morgen des 18. august 
2011 zu einem verhandlungsergebnis. es umfasst den 
Gehaltstarifvertrag, den Manteltarifvertrag, den tarif-
vertrag für die arbeitnehmerähnlichen freien Journalis-
ten und eine Maßregelungsklausel: 

Der Gehaltstarifvertrag, der zum 31. Juli 2010 gekün-
digt worden war, trat danach rückwirkend zum 1. Au-
gust  2010 wieder in Kraft und hat eine Laufzeit von 
drei Jahren. 

Mit dem oktobergehalt 2011 erhielten die zu diesem 
zeitpunkt beschäftigten redakteure eine einmal-
zahlung von 200,– €. eine weitere einmalzahlung in 
gleicher höhe erhalten redakteure dann mit dem Fe-
bruargehalt 2013. Für volontäre betragen die einmal-
zahlungen 125,– €. teilzeitbeschäftigte erhalten die 
einmalzahlung im verhältnis ihrer teilzeitarbeitszeit 
zur tariflichen regelarbeitszeit. ab 1. Mai 2012 werden 
die tarifgehälter linear um 1,5 % angehoben. Kündbar 
ist der Gehaltstarifvertrag erstmals zum 31. Juli 2013. 

auch für den Manteltarifvertrag wurde eine dreijährige 
Laufzeit vereinbart. Er war zum 31. Dezember 2010 ge-
kündigt worden und trat nun rückwirkend zum 1. Januar 
2011 wieder in Kraft. Gekündigt werden kann er erst-
mals zum 31. Dezember 2013. 

eingefügt wird in den Mtv eine zweigeteilte öffnungs-
klausel, von der in der zeit vom 1. Januar 2012 bis 31. 
Dezember 2013 Gebrauch gemacht werden kann. auch 
nach Kündigung des Mtv entfaltet sie deshalb keine 

nachwirkung. sie lautet:

Beschäftigungssicherung 
1.  zur vermeidung von entlassungen und zur sicherung 

der Beschäftigung können im zeitraum vom 1. Janu-
ar 2012 bis 31. Dezember 2013 nachfolgende rege-
lungen getroffen werden: 

a.  Durch freiwillige Betriebsvereinbarung kann bei 
nachweis eine die Beschäftigung gefährdenden 
wirtschaftlichen situation die zahlung der Jahres-
leistung oder des urlaubsgeldes einmal jährlich um 
bis zu 50 hundertstel eines Monatsgehalts gekürzt 
werden. während der laufzeit der Betriebsverein-
barung und im Folgejahr dürfen gegenüber den von 
ihr erfassten Beschäftigten keine betriebsbedingten 
Kündigungen ausgesprochen werden. 

b.  unter verhandlungsbeteiligung und zustimmung 
der tarifvertragsparteien kann darüber hinaus bei 
wirtschaftlicher notwendigkeit die zahlung der Jah-
resleistung und/oder des urlaubsgeldes ganz oder 
teilweise entfallen unter der voraussetzung, dass 
im Jahr der vereinbarung und im Folgejahr keine 
 betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen 
werden. 

2.  Die volontärinnen und volontäre sind von diesen 
 regelungen ausgenommen. 

Daraus folgt, dass, soweit vom ersten teil der öff-
nungsklausel Gebrauch gemacht wird, es nicht der 
einbindung der tarifparteien bedarf, wenn eine ent-
sprechende Betriebsvereinbarung geschlossen wird. 
Für das absenkungsvolumen stehen eine der beiden 
einmalzahlungen urlaubsgeld oder Jahresleistung 
zur verfügung, die um bis zu 50 % abgesenkt werden 
können, wenn ansonsten die Beschäftigung aus wirt-
schaftlichen Gründen gefährdet ist. wird von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, sind betriebsbedingte 
Kündigungen für die Dauer der laufzeit der Betriebs-
vereinbarung und im Folgejahr ausgeschlossen.

reicht eine derartige Kürzung nicht aus, kann vom 
zweiten teil der öffnungsklausel Gebrauch gemacht 
werden, nach der weitere Kürzungen der sonderzah-
lungen möglich sind. Das setzt aber die Beteiligung 
und zustimmung der tarifparteien an entsprechen-
den verhandlungen und abschlüssen auf betrieblicher 
ebene voraus. auch in derartigen Fall sind betriebsbe-

volumen durch die sonderregelungen, das nach den 
vorschlägen des BDzv mit etwa zehn bis elf Prozent 
zu veranschlagen gewesen wäre, teilweise kompensiert 
werden müssen. Dazu waren aber die Gewerkschaften 
nicht bereit. Gegen eine veränderung des Mtv für 
Berufseinsteiger sperrten sie sich insgesamt, im Gtv 
waren sie nur bereit, die dort festgelegten Berufsjah-
resstufen jeweils um ein Jahr zu verlängern, i. Ü. aber 
die tarifbeträge nicht anzutasten. Das hätte bedeutet, 
dass ein redakteur in der Gruppe II die höchste Berufs-
jahresstufe nicht im elften, sondern im zwölften Be-
rufsjahr erreicht hätte. nach Berechnung der Gewerk-
schaften hätte das absenkungsvolumen bei 4,18 % 
gelegen und wäre damit durch die einbindung der 
online-redakteure in das tarifwerk, was sie ebenfalls 
gefordert hatten, nahezu „verbraucht“ worden. 

verlegerseitig stellte sich damit die Frage, ob die ver-
handlungen ergebnislos beendet werden sollten. wenn 
sich die verhandlungskommission dagegen entschied, 
dann deshalb, weil das dann mit an sicherheit grenzen-
der wahrscheinlichkeit zur Fortführung des arbeits-
kampfes geführt hätte, ohne dass eine realistische 
aussicht bestanden hätte, unsere vorstellungen für die 
tarifregelungen für Berufseinsteiger durchsetzen zu 
können. Die verhandlungskommission hat sich deshalb 
entschlossen, über die tarifregeln für „altredakteure“ 
bis zu dem zuvor geschilderten ergebnis weiter zu ver-
handeln. 

Die Mantel- und Gehaltstarifverträge gelten nicht für 
ot-Mitglieder und verlage in Berlin, Brandenburg und 
sachsen [in sachsen-anhalt und thüringen gibt es kei-
ne verlegerverbände]. In diesen ländern und in hessen 
und Mecklenburg-vorpommern gilt auch nicht der ta-
rifvertrag für arbeitnehmerähnliche freie Journalisten.

Für den vBzv waren in der verhandlungskommission 
des BDzv:
rolf-Dieter schulz | süddeutsche zeitung | München
harald schyrbock | vBzv-Geschäftsstelle | München

dingte Kündigungen im Jahr der vereinbarung und im 
Folgejahr nicht möglich.

Inhaltlich entspricht die Klausel den öffnungsklauseln 
in der Druckindustrie und für verlagsangestellte. 

abgeschlossen wurde weiterhin auch ein neuer tarif-
vertrag für die arbeitnehmer-ähnlichen freien Journa-
listen. auch dieser tarifvertrag, der zum 31. Juli 2010 
gekündigt war, trat rückwirkend zum 1. august 2010 
wieder in Kraft. Die anhebung der wort- und Bildho-
norare erfolgt jedoch später. sie wurden ab 1. oktober 
2011 und werden erneut ab 1. august 2012 um jeweils 
2 % angehoben. 

Der tarifvertrag über die altersversorgung bleibt un-
verändert. 

Bedauerlich ist, dass trotz entgegenkommens des 
BDzv die vereinbarung von sonderregelungen für 
 zukünftige redakteure nicht möglich war. angeboten 
dazu hatten die verleger eckpunkte, wonach volon-
täre im ersten ausbildungsjahr ein Monatsgehalt von 
1.700,– € [statt wie bisher 1.755,– €] und im zweiten 
ausbildungsjahr 2.000,– € [statt wie bisher 2.034,– €] 
erhalten sollten. Das anfangsgehalt eines redakteurs 
sollte bei 3.000,– € liegen und damit sogar etwas hö-
her sein als das bisherige tarifgehalt von 2.987,– €. Im 
fünften Berufsjahr sollte es auf 3.300,– € steigen und 
wäre damit um 167,– € niedriger gewesen als das bis-
herige Gehalt. ab dem zehnten Berufsjahr sollte das 
Gehalt auf 4.200,– € festgelegt werden und wäre damit 
um 200,– € geringer gewesen als das bisherige. statt 
wie bisher vier, sollten für Berufseinsteiger drei Be-
rufsjahresstufen gelten. Im Manteltarifvertrag sollten 
die beiden sonderzahlungen zu einem Monatsgehalt 
zusammengefasst werden. Im Übrigen sollte der Man-
teltarifvertrag in gleichem umfang wie für „altredak-
teure“ auch für Berufseinsteiger gelten, d. h. etwa der 
urlaub hätte bis zu 34 urlaubstage und die arbeitszeit 
36,5 stunden/woche an fünf tagen betragen. signali-
siert worden war auch der aufbau einer zusätzlichen 
tariflichen altersversorgung für die Berufseinsteiger. 
Gleichzeitig war verlegerseitig die absicht bekundet 
worden, online-redakteure in dieses tarifwerk zu in-
tegrieren.

Das entgegenkommen zur Integration der online-re-
dakteure, das eine Belastung der personalbedingten 
Kosten bedeutet hätte, hätte durch das absenkungs-
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FÜr verlaGsanGestellte

 ■ Manteltarifvertrag für die angestellten in 
der Fassung vom 26. 2. 1997

 ■ Gehaltstarifvertrag für die angestellten 
vom 20. 7. 2011

 ■ tarifvertrag zur abwendung sozialer härten 
bei rationalisierungsmaß nahmen für die 
angestellten

 ■ tarifvertrag über die vermögenswirksamen 
leistungen vom 15. 3. 1971

 ■ tarifvertrag zur Förderung der Fortbildung 
und umschulung für die angestellten

 ■ tarifvertrag zur Förderung der freiwilligen 
altersversorgung für angestellte, auszubil-
dende und gewerbliche arbeitnehmer

 ■ tarifvertrag über die altersteilzeit vom  
16. 5. 2000 / 17. 6. 2005 / 3. 7. 2007 / 10. 2. 2011  
[=verlängerung der laufzeit zuletzt bis 
31.12.2013 ohne nachwirkung]

 ■ tarifvertrag über die Beschäftigungssiche-
rung und ausbildung in der Fassung vom 
16. 5. 2000

FÜr GewerBlIche arBeItnehMer:

 ■ Manteltarifvertrag für die gewerblichen ar-
beitnehmer in der Fassung vom 26. 2. 1997

 ■ lohntarifvertrag für die gewerblichen ar-
beitnehmer vom 30.05.1985 in der Fassung 
vom 26. 2. 1997 mit anlage B [=lohntabel-
le] vom 20. 7. 2011.

 ■ tarifvertrag zur abwendung sozialer härten 
bei rationalisierungsmaß nahmen für die 
gewerblichen arbeitnehmer

 ■ tarifvertrag über die vermögenswirksamen 
leitungen vom 15. 3. 1971

 ■ tarifvertrag zur Förderung der Fortbildung 
und umschulung für die gewerblichen 
 arbeitnehmer

 ■ tarifvertrag zur altersteilzeit vom  
16. 5. 2000 / 17. 6. 2005 / 3. 7. 2007/ 
10. 2. 2011 [=verlängerung der laufzeit 
zuletzt bis 31. 12. 2013 ohne nachwirkung]

 ■ tarifvertrag zur Förderung der freiwilligen 
altersversorgung für angestellte, auszubil-
dende und gewerbliche arbeitnehmer

 ■ tarifvertrag über die Beschäftigungssiche-
rung und ausbildung in der Fassung vom 
16. 5. 2000

FÜr reDaKteure unD reDaKteurInnen  
an taGeszeItunGen

 ■ Manteltarifvertrag vom 18. 8. 2011
 ■ Gehaltstarifvertrag vom 18. 8. 2011
 ■ tarifvertrag über die abwendung sozialer 
härten bei Maßnahmen von Kooperation 
und Konzentration von tageszeitungen vom 
10. 9. 1968

 ■ tarifvertrag über die altersversorgung 
für redakteurinnen und redakteure an 
 tageszeitungen vom 15. 12. 1997 [gültig ab 
1. 1. 1999, bundesweit allge meinverbindlich 
mit ausnahme der länder sachsen-anhalt 
und thüringen]

 ■ tarifvertrag zur Förderung der freiwilligen 
altersversorgung vom 18. 11. 2002

 ■ tarifvertrag über das redaktionsvolontariat 
vom 28. 5. 1990

 ■ tarifvertrag über vermögenswirksame leis-
tungen für redakteure und redaktionsvo-
lontäre an tageszeitungen vom 13. 4. 1972

 ■ tarifvertrag über einführung und anwen-
dung rechnergesteuerter textsysteme 
vom 20. 3. 1978 [zumindest theoretisch; ist 
nIcht gekündigt]

FÜr arBeItnehMerÄhnlIche  
FreIe JournalIsten an taGeszeItunGen

 ■ tarifvertrag vom 18. 8. 2011

tarIFvertrÄGe FÜr  
DIe zeItunGsverlaGe In BaYern 

[ stand: März 2012 ]

unser verband hat sich ebenso wie der BDzv während 
der gesamten Debatte mehrfach an die verantwort-
lichen in Politik und wirtschaft gewandt und auf die 
 Besonderheiten in der zeitungsbranche hingewiesen:

 ■ zeitungszustellung ist eine nebentätigkeit. auf-
grund des engen zeitfensters für die zustellung [ca. 
zwischen 3.30 und 6 uhr morgens] können faktisch 
keine vollwertigen  Beschäftigungsverhältnisse ent-
stehen. Das einkommen aus zeitungszustellung ist 
in der regel ein zuverdienst.

 ■ stücklohn statt stundenlohn. Die zeitungszusteller 
verfügen bzgl. der art und weise der Durchführung 
der zeitungszustellung über hohe Freiheitsgrade und 
nutzen diese auch  individuell, z. B. abhängig vom 
wetter oder der persön lichen Motivation für die ne-
bentätigkeit sehr unterschiedlich. eine zeitbezogene 
abrechnung würde den realen  abläufen nicht gerecht 
werden.

 ■ zeitungsvertrieb in Gefahr. Die zeitungszustellung 
im ländlichen raum ist schon jetzt mit erheblichem 
finanziellem aufwand für die verlage verbunden. Jede 
Bürokratisierung und verteuerung durch staatliche 
Maßnahmen führt zu der Gefahr, dass der ländliche 
zeitungsvertrieb schlicht zu teuer wird. Für ländliche 
Bevölkerung würde so der zugang zu regionaler und 
lokaler Information erheblich erschwert und verteuert.

es bleibt abzuwarten, ob die Bundesregierung das von 
der union befürwortete Modell der allgemeinen „lohn-
untergrenzen“ in dieser legislaturperiode tatsächlich 
 gesetzlich umsetzen will.

eines der großen sozialpolitischen themen im Berichts-
jahr war die politische Debatte über die sicherstellung 
einer angemessenen entlohnung. Die zeitungen befürch-
ten bei undifferenzierten regelungen in diesem Bereich 
kontraproduktive ergebnisse in der Praxis, eine aushöh-
lung der tarifautonomie und eine erhebliche bürokra-
tische Belastung. Betroffen wäre insbesondere die zei-
tungszustellung, die bei falscher regulierung in einigen 
Bereichen in Frage gestellt würde. 
Bereits am 8. Februar 2011 hatte die sPD-Fraktion einen 
„entwurf eines Gesetzes über die Festlegung des Mindest-
lohnes [Mindestlohngesetz – MlG]“ in den Bundestag ein-
gebracht. ziel war die gesetzliche Festlegung eines Min-
dest-Bruttoarbeitsentgeltes von  8,50 € pro stunde. Der 
Deutsche Bundestag hat diesen Gesetzentwurf in seiner 
sitzung vom 20. Januar 2012 ebenso abgelehnt wie einen 
entsprechenden entwurf von Bündnis 90 / Grüne. 
ein von den ländern Baden-württemberg, rheinland-
Pfalz und hamburg eingebrachter entschließungsantrag 
zur einführung eines flächendeckenden Mindestlohns, 
der ein Bruttoarbeitsentgelt für eine zeitstunde von nicht 
unter 8,50 € brutto vorsah, scheiterte in der sitzung des 
Bundesrates am 10. Februar 2012. Damit sind vorerst alle 
vorhaben zur einführung eines gesetzlichen Mindestlohns 
parlamentarisch gescheitert. allerdings hat auch die cDu 
bei ihrem Parteitag im november 2011 die einführung 
von „lohnuntergrenzen“ beschlossen. Das Konzept sieht 
keinen gesetzlich festgelegten Mindestlohn vor, arbeitge-
ber- und arbeitnehmerverbände werden indes verpflich-
tet, in einer Kommission Mindestlöhne festzusetzen, die 
branchenspezifisch und regional variieren können. sollte 
in entsprechenden tarifverhandlungen dieser Kommissi-
on keine einigung erzielt werden können, wäre der spruch 
eines zuvor ausgewählten schlichters bindend.

III.

Mindestlohn / lohnuntergrenzen
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bach in Betracht, aber auch jede andere einrichtung, 
die professionelle aus- und Fortbildungsveranstaltun-
gen für Journalisten anbietet. Dies können auch ver-
lagseigene ausbildungsakademien sein. Dazu zählen 
vor allem solche einrichtungen, die das neue Qualitäts-
siegel des Mediencampus Bayern führen [dazu siehe 
s. 59].

Der neue Mitgliederservice wird von den vBzv-Mit-
gliedsverlagen gut angenommen. ein Jahr nach dem 
start der aus- und Fortbildungsinitiative, im März 2012, 
hatten unsere Mitgliedsverlage aus dem Jahresbudget 
einen Betrag von insgesamt 165.000,– € abgerufen.

hBzv-seMInarProGraMM 

In 2011 sind über den hilfsverein Bayerischer zei-
tungsverleger e.v. [hBzv] seminare zu verlagsspezi-
fischen themen für den vBzv veranstaltet worden. 
alle seminare sind in Kooperation mit dem verband 
der südwestdeutschen zeitungsverlage e.v. [vszv] in 
Baden-württemberg ausgeschrieben worden; diese 
ausbildungskooperation besteht seit 1999. 

Im Berichtszeitraum sind in Bayern die seminare „son-
derthemenmanagement“ [25. Februar 2011], „aktu-
elles anzeigenrecht“ [3. März 2011] und „erfolgreich 
texten im anzeigenverkauf – klassisch und digital“ [17. 
Juni 2011] durchgeführt worden. Die drei seminare 
sind von insg. 21 teilnehmer besucht worden, davon 
4 aus Baden-württemberg. In stuttgart haben 11 se-
minare mit insgesamt 125 teilnehmern stattgefunden, 
davon kamen 13 teilnehmer aus Bayern. 

unterstÜtzunG Der JournalIstIschen  
aus- unD weIterBIlDunG

Im Berichtsjahr hat der vBzv sein aus- und weiterbil-
dungsangebot um einen neuen service erweitert. er 
unterstützt seine Mitglieder nun durch einen jährli-
chen „Gutschein“ auch finanziell bei der aus- und Fort-
bildung ihrer journalistischen Mitarbeiter. Der vBzv 
übernimmt dafür im rahmen des vorgesehenen Bud-
gets die seminarkosten. Finanziert wird das Projekt aus 
Mitteln, die der vBzv zu diesem zweck von den ver-
wertungsgesellschaften wort und Bild/Kunst erhalten 
hat. Der vBzv stellt den journalistischen Mitarbeitern 
seiner Mitgliedsverlage für den Besuch von aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen ein Jahresbudget zur ver-
fügung. Im rahmen dieses Budgets können sich die 
journalistischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
einschlägigen aus- und Fortbildungsveranstaltungen 
anmelden, die Kosten übernimmt der vBzv. 

Für das Jahr 2011 hat der vBzv ein Gesamtbudget von 
250.000,– euro zur verfügung gestellt. es wird im ver-
hältnis aller vBzv-Mitgliedsverlage aufgeschlüsselt. 
als schlüssel gilt die Quote eines Mitgliedsverlags an 
der Gesamtzahl der journalistischen Mitarbeiter im 
vBzv. Die Quote wird nach den angaben der Mitglieds-
verlage im rahmen der jährlichen vBzv-Mitarbeiter-
umfrage errechnet, die regelmäßig zu Jahresbeginn 
stattfindet. 

als journalistische aus- und Fortbildungsinstitutionen 
kommen z.B. die akademie der Bayerischen Presse in 
München oder die akademie für neue Medien in Kulm-

III.

aus- und weiterbildung

demie der Bayerischen Presse [aBP]. Im Präsidium der 
akademie war der vBzv im Berichtszeitraum durch sei-
nen ersten vorsitzenden, andreas scherer, vertreten. 

Im Berichtsjahr feierte die akademie ein ganz besonde-
res Jubiläum: sie wurde vor 25 Jahren von den drei trä-
gerverbänden gegründet und ist heute eine der größ-
ten Journalistenschulen Deutschlands. In über 200 
Kursen werden pro Jahr etwa 1.700 Medienschaffende 
aus Print, hörfunk, Fernsehen, Internet und unterneh-
menskommunikation/Pr ausgebildet oder besuchen 
Fortbildungsveranstaltungen. Mittlerweile haben mehr 
als 30.000 Journalisten die Kurse besucht.

unser erster vorsitzender andreas scherer war ne-
ben Prof. Dr. ring, staatsminister a. D. zehetmair und 
Bayerns Medienminister, staatskanzleichef Dr. Marcel 
huber, einer der laudatoren bei der Jubiläumsfeier 
am 13. Juli 2011. als sprecher des aBP-Präsidiums 
verabschiedete er den langjährigen akademiedirektor 
herbert Knur, der die aBP 23 Jahre lang geleitet hat. 
scherer sprach Knur seinen besonderen Dank für seine 
herausragende arbeit aus. als neuen akademiedirek-
tor begrüßte scherer den Journalisten Martin Kunz, der 
zuvor als leiter des ressorts Forschung und technik 
beim Focus tätig war, und wünschte ihm viel Glück und 
gutes Gelingen für seine neue aufgabe. 

Mit den personellen veränderungen ging auch eine 
umstrukturierung in der organisation der aBP ein-
her. so hatte die Mitgliederversammlung der aBP am 
24. März 2011 beschlossen, die Strukturen der ABP zu 
modernisieren. ziel der strukturreform war es, dass 
sich die Geschäftsführer der drei trägerverbände in 
einem neu geschaffenen vorstand gemeinsam mit 
dem akademiedirektor stärker um das operative Ge-
schäft kümmern sollen, dass der Direktor eine stär-
kere stellung erhalten und dass die vorsitzenden der 
trägerverbände, versehen mit sonderbefugnissen, 
gemeinsam mit dem jetzigen Präsidialrat in einen neu 
geschaffenen verwaltungsrat einrücken sollen. Die da-
für notwendigen satzungsänderungen sind unter der 
Federführung des vBzv-Geschäftsführers Dr. Markus 
rick und in enger abstimmung mit den Geschäftsfüh-
rern der anderen beiden trägerverbänden vzB und 
BJv erarbeitet worden. In der Mitgliederversammlung 
der aBP am 24. november 2011 wurde die satzungs-
reform, die wahl der neuen Gremien und die Bestel-
lung des akademieleiters als besonderer vertreter 
nach § 30 BGB beschlossen. In den neu gegründeten 

Darüber hinaus wurde im sommer 2011 erstmals eine 
neue schulung für vertriebsinspektoren durchgeführt. 
aufgrund der immer komplexer werdenden tätigkeiten 
in der verlagslogistik [neue technologien, zusätzliche 
Kosten, Qualitäts- und Kostenmanagement] steigen die 
anforderungen an die Mitarbeiter in den vertriebs- und 
logistikgesellschaften der verlage. Für die aus- und 
weiterbildung greift das bisher übliche learning-on-
the-job zu kurz. eine systematische vorbereitung der 
Mitarbeiter auf ihr umfangreiches aufgabenportfolio 
wird immer wichtiger, weshalb der vBzv eine neue 
Qualifizierungsreihe für Gebietsleiter entwickelt hat. 

In den drei aufeinander aufbauenden Modulen [Basis 
– Fortgeschrittene – Profi] wurden neben wissensorien-
tierten themen auch verhaltensorientierte Inhalte aus 
den Bereichen Führung und Kommunikation vermittelt. 
an den drei Modulen, die jeweils über zwei tage in Beiln-
gries stattgefunden haben, haben jeweils 16 teilnehmer 
teilgenommen, davon 6 aus Baden-württemberg. 

PrÜFunGsvorBereItunGsKurse  
FÜr auszuBIlDenDe MeDIenKauFleute

In zusammenarbeit mit der süddeutschen verlag 
Gmbh bot der vBzv wieder jeweils im Frühjahr und im 
herbst einen Prüfungsvorbereitungskurs für die auszu-
bildenden Medienkaufleute digital und print an.

Der viertägige Intensivkurs zur vorbereitung auf die 
abschlussprüfungen an den Berufsschulen fand 
unter dem titel „Buchverlag / anzeigen / vertrieb / 
zeitungsherstellung“ im Frühjahr vom 26. bis zum 
29. April 2011 und im Herbst vom 31. Oktober bis zum  
4. november 2011 statt. Im rahmen der Prüfungsvor-
bereitungskurse wurden sämtliche prüfungsrelevanten 
themenfelder behandelt. wie die übrigen, im rahmen 
der mit dem vszv bestehenden ausbildungskooperati-
on angebotenen Fortbildungsveranstaltungen werden 
auch die Prüfungsvorbereitungskurse für den vBzv 
vom hBzv getragen. Im Interesse einer gleichmäßi-
gen nachwuchsförderung in der Branche übernimmt 
der hBzv die über die teilnahmegebühr in höhe von  
200,– € hinausgehenden Kosten. 

volontÄrKurse unD seMInare an Der aBP

Der vBzv ist neben dem verband der zeitschriftenver-
lage in Bayern [vzB] und dem Bayerischen Journalis-
ten-verband [BJv] einer der trägerverbände der aka-
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zugrunde, dass sich die Bevölkerungsstruktur in Mün-
chen und der region geändert habe, so Krügel. Den 
leser, der in einem landkreis aufwächst und bis heute 
dort lebt und arbeitet, gäbe es kaum noch. Die meisten 
sind Pendler und interessieren sich für die ereignisse 
über ihre jeweiligen landkreisgrenzen hinaus. ziel des 
neuen lokal- und regionalteils ist es also, eine zeitung 
für den Großraum München und die region zu machen.
 
„zur zukunft des lokaljournalismus“ –  
vBzv-volontärabend am 25. oktober 2011 

um die Frage, wie die zukunft des lokaljournalismus 
aussehen kann, ging es an dem volontärabend im ok-
tober 2011, zu dem Joachim widmann, chefredakteur 
der Mediengruppe oberfranken, als referent gekom-
men war. Die auflagenzahlen der gedruckten zeitungen 
sinken kontinuierlich, der wettbewerb um einen Platz 
im Medienbudget der leser nimmt immer stärker zu – 
und gerade die jüngeren leser greifen gar nicht mehr 
zur gedruckten ausgabe, sondern informieren sich im 
Internet. vor diesem hintergrund forderte widmann ei-
nen wandel in der lokalberichterstattung. Diese müs-
se, so widmann, magaziniger werden, das magazinige 
Geschichtenerzählen müsse zu Maßstab werden. um 
ein jüngeres Publikum anzusprechen, reiche es nicht, 
ein ehrungsfoto mit dazugehörigen namenslisten zu 
drucken und Beschlussberichte aus den Gemeinderäten 
aufzulisten. vielmehr sei es notwendig, themen mit gu-

verwaltungsrat sind als vertreter des vBzv die herren 
andreas scherer, Dr. laurent Fischer und uwe Günther 
gewählt  worden. 

neben der Förderung der aus- und weiterbildung von 
Journalisten aller Medien dient die aBP auch der ta-
riflich festgelegten ausbildung der volontäre. In den 
Grundkursen zeitung I und zeitung II werden den 
nachwuchsredakteuren grundlegende Inhalte wie u.a. 
sprache im Journalismus, lokalberichterstattung, re-
cherche und unterscheidung der Darstellungsformen, 
Presserecht und crossmediale aspekte für zeitungsre-
dakteure vermittelt.

vBzv-volontÄraBenDe

Im Berichtsjahr lud der vBzv zweimal die teilnehmer 
des jeweiligen „Grundkurs II – zeitung“ an der akade-
mie der Bayerischen Presse zu den traditionellen vo-
lontärabenden ein. 

„Das neue regional- und lokalressort der  
süddeutschen zeitung“ – vBzv-volontärabend  
am 2. august 2011 

Im Mittelpunkt des volontärabends am 02. august 
2011 im Münchner café Glockenspiel stand der neue 
regionalteil der süddeutschen zeitung. christian 
Krügel, leiter des regional- und lokalressorts „Mün-
chen, region und Bayern“ stellte den anwesenden 
die neue struktur des Blattes vor. Gab es bislang für 
München, Bayern und die landkreise rund um Mün-
chen jeweils unabhängige einzelprodukte, so ist nach 
dem relaunch ein Gesamtprodukt mit täglich über 80 
seiten entstanden. Dabei werden die insgesamt zwölf 
unterschiedlichen ausgaben des neuen teils zentral 
von einem regional-newsdesk in München gesteuert. 
Krügel wies darauf hin, dass die landkreisredaktionen 
vor ort bestehen bleiben – pro woche wird jeweils ein 
verantwortlicher aus den landkreisredaktionen für 
die Koordination am news-Desk abgestellt. Durch die 
neue arbeitsstruktur bleibt der direkte Kontakt zu den 
reportern bestehen, zugleich können die einzelnen 
ausgaben besser aufeinander abgestimmt werden und 
es entstehen weniger Doppelarbeit und Dubletten. ne-
ben der neuen Blattstruktur, neuem layout und typo 
sind seiten wie „thema des tages“, „leute“ und „wirt-
schaft“ hinzugekommen. Dadurch können themen in-
tensiver bearbeitet werden. auch die service-seite wur-
de verbessert. Dieser neukonzeption lag der Gedanke 

Medienaus- und -weiterbildung. Der vBzv wird im vor-
stand des Mediencampus Bayern durch seinen ersten 
vorsitzenden, andreas scherer, vertreten.

als Dachorganisation für die Medienaus- und -weiter-
bildung vergibt der Mediencampus Bayern auch das 
sog. „Qualitätssiegel“, das seit Januar 2012 beantragt 
werden kann. ziel der siegelvergabe ist es, die hohe 
Qualität von Institutionen, die bayernweit in der me-
dialen aus- oder weiterbildung tätig sind, sichtbar zu 
machen. entscheidend für die vergabe des siegels ist 
einzig ein sehr hoher Qualitätsstandard, der durch 
qualifizierte Prüfer festgestellt wird. Das siegel ist so 
ein wichtiger Impuls für die einhaltung bestimmter 
Qualitätsansprüche und stellt sicher, dass diese vor-
handen sind und auch in zukunft eingehalten wer-
den. Institutionen, die mit einem Qualitätssiegel des 
Mediencampus Bayern ausgezeichnet wurden, signa-
lisieren an potentielle teilnehmer hohe Qualitätsan-
sprüche und erleichtern so die suche nach geeigne-
ten aus- und Fortbildungsmöglichkeiten in einer oft 
unübersichtlichen Medienlandschaft. 

Im Medienwiki des Mediencampus Bayern werden um-
fangreiche Informationen über „wege in die Medien“ 
zugänglich gemacht und über 200 Berufsbilder aus 
dem Medienbereich vorgestellt: von Print, hörfunk, 
Fernsehen und online über Film und Gamedesign bis 
hin zu Medienmanagement, Medientechnik und in der 
Musik. auch aus- und Fortbildungseinrichtungen sind 
hier zu finden. Medienunternehmen – wie der Bayeri-
sche rundfunk und etliche regionale tageszeitungen – 
sind im Medienwiki ebenfalls vertreten. Geprüfte links 
führen die user zudem auf die relevanten Internetsei-
ten: zu Jobbörsen, Bewerbungsterminen für volonta-
riate und den jeweiligen studiengangsbeschreibungen. 
Das Medienwiki gibt so antworten auf viele Fragen, die 
sich gerade schüler und studenten stellen, die sich für 
einen Beruf in den Medien interessieren.

ten Geschichten aufzubereiten, um auch jüngere leser 
für die gedruckte zeitung zu begeistern. Die zukunft 
des lokaljournalismus sieht widmann in einem regio-
nalen und lokalen Qualitätsjournalismus. ziel müsse es 
sein, sich als unverwechselbare stimme in der region 
zu behaupten, denn, so widmann: „Das lokale nimmt 
uns keiner.“

aus- unD FortBIlDunGsanGeBot Der aBzv

Mit dem aus- und Fortbildungsangebot der akade-
mie Berufliche Bildung der Deutschen zeitungsver-
lage e. v. [aBzv] ergänzt der vBzv als Mitglied der 
akademie sein seminarangebot. ebenso findet das 
Programm der akademie der Bayerischen Presse e. v. 
hier eine sinnvolle erweiterung. Die aBzv bietet u. a. 
auch außerbetriebliche Bildungsmaßnahmen im sin-
ne von § 6 des tarifvertrags über das redaktionsvo-
lontariat an. In der Mitgliederversammlung der aBzv 
ist der vBzv durch seinen verbandsgeschäftsführer 
vertreten.

Der vBzv als MItGlIeD Der DJs 

Der vBzv ist seit 1997 Mitglied bei der Deutsche Jour-
nalistenschule e. v. [DJs]. Der Münchner verleger Dr. 
Johannes Friedmann vertritt den vBzv im vorstand 
der DJs, in der Mitgliederversammlung der DJs ist der 
vBzv durch seinen Geschäftsführer Dr. Markus rick 
vertreten. Die sitzungen von vorstand und Mitglieder-
versammlung der DJs fanden am 25. März 2011 und 
am 16. März 2012 in München statt. 

auf der vorstandssitzung am 13. Dezember 2011 wur-
de u.a. der umzug der DJs einstimmig beschlossen. er 
wurde notwendig, nachdem der Mietvertrag des Ge-
bäudes am altheimer eck nicht verlängert wurde. Im 
april 2012 wird die DJs daher nach über 50 Jahren in 
der Münchner altstadt in das Gebäude des süddeut-
schen verlags in der hultschiner str. 8 umziehen. 

Der vBzv als MItGlIeD  
IM MeDIencaMPus BaYern

Der vBzv ist Mitglied im Mediencampus Bayern e.v., 
dem Dachverband für Medienaus- und weiterbildung 
in Bayern. er wurde 1998 von der Bayerischen staats-
regierung in zusammenarbeit mit führenden Instituti-
onen der Medienbranche gegründet. ziel seiner arbeit 
ist die Förderung und Koordinierung der bayerischen 
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IV.

Mitglieder

Fränkische landeszeitung
Fränkische landeszeitung Gmbh | ansbach

Main-echo
verlag und Druckerei Main-echo Gmbh & co. KG | aschaffenburg

augsburger allgemeine
Presse-Druck- und verlags-Gmbh | augsburg

saale-zeitung
KvG Kissinger verlagsgesellschaft mbh & co. KG | Bad Kissingen

reichenhaller tagblatt1

BGl- Medien und Druck Gmbh & co. KG | Bad reichenhall

windsheimer zeitung
heinrich Delp Gmbh | Bad windsheim

Fränkischer tag
Mediengruppe oberfranken Gmbh & co. KG | Bamberg

nordbayerischer Kurier
nordbayerischer Kurier Gmbh & co. zeitungsverlag KG | Bayreuth

Berchtesgadener anzeiger
Berchtesgadener anzeiger KG | Berchtesgaden

Dem verband Bayerischer zeitungsverleger e. v. gehör-
ten im Berichtszeitraum 40 ordentliche und 4 persön-
liche Mitglieder an.

orDentlIche MItGlIeDer 
[in alphabetischer reihenfolge nach  
verlagsstandorten]

1 Bis zum 31. Dezember 2011
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coburger tageblatt
coburger tageblatt verlag & Medien Gmbh & co. KG | coburg

neue Presse
Druck- und verlagsanstalt neue Presse Gmbh | coburg

Der Bote
verlag „Der Bote“ Gmbh & co. | Feucht

altmühl-Bote
emmy riedel Buchdruckerei und verlag Gmbh | Gunzenhausen

haßfurter tagblatt2

haßfurter Druck & verlag Gmbh | haßfurt

hersbrucker zeitung
Pfeiffer verlag und Medienservice Gmbh & co. KG | hersbruck

Frankenpost
Frankenpost verlag Gmbh | hof/saale

hofer anzeiger
hoermann-verlag hofer anzeiger KG | hof/saale

allgäuer anzeigeblatt
eberl Medien Gmbh & co. KG | Immenstadt

Donaukurier3

Donaukurier verlagsgesellschaft Gmbh & co. KG | Ingolstadt

allgäuer Zeitung
allgäuer zeitungsverlag Gmbh | Kempten

Bayerische rundschau
Bayerische rundschau verlag & Medien Gmbh & co. KG | Kulmbach

Pegnitz-zeitung
verlag hans Fahner Gmbh & co. KG | lauf a.d. Pegnitz

abendzeitung
verlag Die abendzeitung Gmbh & co. KG | München

Bayerische staatszeitung
verlag Bayerische staatszeitung Gmbh | München

Münchner Merkur
Münchener zeitungs-verlag Gmbh & co | München

süddeutsche zeitung
süddeutsche zeitung Gmbh | München

2 Bis zum 31. august 2011
3 Bis zum 31. Dezember 2011

tz
zeitungsverlag tz München Gmbh & co KG | München

nürnberger nachrichten
verlag nürnberger Presse Druckhaus nürnberg Gmbh & co. | nürnberg

nürnberger zeitung
nordbayerische verlagsgesellschaft mbh | nürnberg

Mittelbayerische zeitung
Mittelbayerischer verlag KG | regensburg

oberbayerisches volksblatt
oberbayerisches volksblatt Gmbh & co. Medienhaus KG | rosenheim

roth-hilpoltsteiner volkszeitung
Druckerei und verlag Karl Müller vorm. Fr. Feuerlein Gmbh | roth

schongauer nachrichten
verlag Karl Motz Gmbh & co. KG | schongau

schwabacher tagblatt
Buch- und offsetdruckerei hermann Millizer | schwabach

selber tagblatt
verlag selber tagblatt Gmbh & co. KG | selb

straubinger tagblatt
cl. attenkofer‘sche Buch- und Kunstdruckerei | verlagsbuchhandlung straubing | straubing

traunsteiner tagblatt
a. Miller | zeitungsverlag KG | traunstein

treuchtlinger Kurier
treuchtlinger Kurier J. christian leidel Gmbh | treuchtlingen

trostberger tagblatt
alois erdl KG | trostberg

Der neue tag
Der neue tag | oberpfälzischer Kurier Druck- und verlagshaus Gmbh | weiden/opf.

Der westallgäuer
holzer Druck und Medien Druckerei und zeitungsverlag Gmbh & co. KG | weiler

weißenburger tagblatt
Braun & elbel Gmbh & co. KG | weißenburg

Main-Post
Main-Post Gmbh & co. KG | würzburg
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PersönlIche MItGlIeDer  
[in alphabetischer reihenfolge nach verlagsstandorten]:

Siegfried Dennhardt
aischtal-Bote | hauptstraße 4 und Druckhaus Dennhardt verlag Gmbh | schwarzenbacher ring 5
oscar Dennhardt Gmbh & co. KG | 91315 höchstadt/aisch

Druckerei und Verlag Karl Ziegler GmbH 
Mittelschwäbische nachrichten | Bahnhofstraße 48–50 | 86381 Krumbach

Druckerei und Verlag Hans Högel KG 
Mindelheimer zeitung | Maximiliansstraße 14 | 87719 Mindelheim

Rieser Zeitungs GmbH
rieser zeitung | Deininger straße 8 | 86720 nördlingen

verband Bayerischer zeitungsverleger e. v.
Friedrichstraße 22 / II 
80801 München 
telefon 0 89 - 45 55 58 - 0 
telefax 0 89 - 45 55 58 - 21 
vbzv@vbzv.de
www.vbzv.de

geschäftsführung
Dr. Markus B. Rick
rechtsanwalt
telefon 0 89 - 45 55 58-0 
telefax 0 89 - 45 55 58-21
vbzv@vbzv.de

rechnungswesen/Buchhaltung
Bettina Göbel
telefon 0 89 - 45 55 58-16 
telefax 0 89 - 45 55 58-21 
goebel@vbzv.de

presseausweIse
Corinna Bonnet
telefon 0 89 - 45 55 58-18 
telefax 0 89 - 45 55 58-21 
bonnet@vbzv.de

JustIZIarIat
Harald Schyrbock
rechtsanwalt
telefon 0 89 - 45 55 58-13 
telefax 0 89 - 45 55 58-21 
sy@vbzv.de

VerlagswIrtschaft
Dorothea Fontaine
referentin für verlagswirtschaft
telefon 0 89 - 45 55 58-15 
telefax 0 89 - 45 55 58-21 
fontaine@vbzv.de

aus- unD weIterBIlDung
Anke Staller
referentin für aus- und weiterbildung
telefon 0 89 - 45 55 58-11 
telefax 0 89 - 45 55 58-21 
staller@vbzv.de

IV.

Geschäftsstelle



68 69

Erster Vorsitzender 
andreas scherer augsburger allgemeine augsburg

Zweiter Vorsitzender 
Dr. laurent fischer nordbayerischer Kurier Bayreuth

Ehrenvorsitzender 
hanns-Jörg Dürrmeier  München

Ehrenvorsitzender 
Dr. hermann Balle straubinger tagblatt straubing

Prof. Dr. Martin Balle straubinger tagblatt straubing

oliver Döser oberbayerisches volksblatt rosenheim

ulrich eymann Main-echo aschaffenburg

Dr. Detlef haaks süddeutsche zeitung München

uwe Günther [ab 31. Mai 2011] Münchner Merkur / tz München

leonhard helmreich Der neue tag weiden

Guido Mehl Fränkische landeszeitung  ansbach

Georg schäff [bis 31. Mai 2011] Donaukurier Ingolstadt

toni schnell nürnberger nachrichten nürnberg

walter schweinsberg Mediengruppe oberfranken Bamberg

vorstanD

IV.

Gremien 
hans-Georg Bechthold  Münchner Merkur München

thomas Birnbaum [bis 31. Dezember 2011] Donaukurier Ingolstadt

wolfgang Böhm nürnberger nachrichten nürnberg

herbert Dachs augsburger allgemeine augsburg

wilhelm Faist  süddeutsche zeitung München

Philipp Gatz  Mediengruppe oberfranken Bamberg

Klaus huber  straubinger tagblatt straubing

rainer lindner Der neue tag weiden

Michael rümmele nordbayerischer Kurier Bayreuth

Michael Kusch Mittelbayerische zeitung regensburg

anzeIGenausschuss

alfons Döser  oberbayerisches volksblatt  rosenheim

andreas scherer augsburger allgemeine augsburg

BeschwerDe- unD eInIGunGsausschuss

toni schnell nürnberger nachrichten nürnberg

walter schweinsberg Mediengruppe oberfranken Bamberg

rechnunGsPrÜFer

vertrIeBsausschuss

herbert angerer nordbayerischer Kurier Bayreuth

Jürgen Baldewein süddeutsche zeitung München

wolfgang Jordan Main echo aschaffenburg

tobias hagmann Der neue tag weiden

Mario lauer süddeutsche zeitung München

Florian liebl [ab 30. März 2011] straubinger tagblatt straubing

Michael Mair  abendzeitung München

Bärbel schnell / hans then nürnberger nachrichten nürnberg

holger seeger Main-Post würzburg

hans stumbaum Münchner Merkur München

werner wilczek Fränkische landeszeitung ansbach

alexandra wildner [ab 05. oktober 2011] Mittelbayerische zeitung regensburg

Vorsitzender 
Günter nitsche  augsburger allgemeine augsburg
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hartmut Borchardt nürnberger nachrichten nürnberg

hannes Mäckel augsburger allgemeine augsburg

Jutta reuss Münchner Merkur / tz München

Dr. Markus rick vBzv-Geschäftsstelle 

rolf-Dieter schulz [bis 31. Dezember 2011] süddeutsche zeitung München

harald schyrbock vBzv-Geschäftsstelle

tarIFausschuss

tarIFKoMMIssIon

hartmut Borchardt nürnberger nachrichten nürnberg

hannes Mäckel augsburger allgemeine augsburg

Jutta reuss Münchner Merkur / tz München

Dr. Markus rick vBzv-Geschäftsstelle

rolf-Dieter schulz [bis 31. Dezember 2011] süddeutsche zeitung München

harald schyrbock vBzv-Geschäftsstelle

onlIne-ausschuss

Vorsitzender 
ulrich eymann Main-echo aschaffenburg

Klaus Dünisch [seit 22. Juli 2011] Fränkischer tag Bamberg

sonja ettengruber straubinger tagblatt straubing

thomas Gerlach [bis 14. Dezember 2011] nürnberger nachrichten nürnberg

walter hörmann [ab 5. oktober 2011] Frankenpost hof

andreas Kaiser [ab 7. März 2012] nordbayerischer Kurier Bayreuth

lutz Kuppinger abendzeitung München

Matthias litzenburger / veronika weber  Mittelbayerische zeitung regensburg

Markus niessner  allgäuer zeitung Kempten

andreas schmutterer / Martin hoffmann augsburger allgemeine augsburg

Markus spona [bis 7. März 2012] nordbayerischer Kurier Bayreuth

Peter tischler  Main-Post würzburg

werner wittmann [ab 14. Dezember 2011] nürnberger nachrichten nürnberg

Sitzung am 14. Dezember 2011 in München
 ■ Bericht der vorsitzenden und der Geschäftsführung 
 ■ wahl und entsendung eines vertreters des vBzv in 
den rundfunkrat des Br nach art. 6 abs. 3 nr. 12 
BayrG 

 ■ haushalt 2011 – etatabgleich per 30.11.2011
 ■ termine 2012 
 ■ verschiedenes 

Sitzung am 7. März 2012 in München
 ■ Bericht der vorsitzenden und der Geschäftsführung
 ■ vorbereitung der vBzv-Jahrestagung 2012 –  
sachstand 
neubesetzung des sozialpolitischen ausschusses im 
BDzv – bayerische vertreter 

 ■ verschiedenes 

anzeIGenausschuss

Sitzung am 11. April 2011 in München
 ■ zMG – werbewirkung

 – rheingold-studie
 – neues aus der Forschung / Media-Mix-analyse
 – Junge-leser: ergebnisse Desk/research
 – aldi süd
 ■ venetzte Direktverteilung: PMD Prospektmanage-
ment Deutschland Gmbh

 ■ sePa – sachstand
 ■ Bericht aus dem BDzv-anzeigenausschuss /  
neues aus der Medienpolitik

 – Konjunkturentwicklung
 – snipon.de, online-vermarktungsplattform  

für den einzelhandel

Die folgende zusammenstellung gibt einen kompri-
mierten Überblick über die termine und tagesordnun-
gen aller Gremiensitzungen des vBzv im Berichtszeit-
raum. 

vorstanD

Sitzung am 30. Mai 2011 in Brüssel 
 ■ Bericht der vorsitzenden und der Geschäftsführung
 ■ vorbereitung der Jahrestagung
 ■ verschiedenes

Sitzung am 20. Juli 2011 in München
 ■ Bericht der vorsitzenden und der Geschäftsführung 
Junge leser / Präsentation Markus ruppe, 
 Geschäftsführer der zMG 

 ■ cluster Druck und Printmedien, Präsentation Martin 
Paukner, clustergeschäftsführer 

 ■ verbandsaustritte – Donaukurier und reichenhaller 
tagblatt

 ■ Mitgliedschaft und tarifbindung –  
Übersicht ot-status 

 ■ wahl eines ersatzdelegierten
 ■ verschiedenes

Sitzung am 5. Oktober 2011 in München
 ■ Bericht der vorsitzenden und der Geschäftsführung 
 ■ akademie der Bayerischen Presse: satzungsreform 
 ■ Firma linotype / schriften-software 
 ■ ort und zeit der Jahrestagung 2012 
 ■ verschiedenes

IV.

sitzungen & termine
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 – Innovationen im lokalen Geschäft:  
Kleine zeitung in Graz

 – rubriken: wie funktionieren erfolgreiche online-
Business-Modelle für regionale Märkte?

 – Jubiläumsaktion bei der neuen westfälischen

unter den 47 teilnehmern befanden sich u.a. Michael-
Joachim appelt, neue westfälische Gmbh & co. KG, 
Manfred Bosch, redblue Marketing Gmbh, tino eidebenz, 
zMG zeitungs Marketing Gmbh, reinhard Franz, Kleine 
zeitung Gmbh & co. KG, helmar hipp, vM Digital Gmbh 
/ Quoka Gmbh, Marion lecour, Madsack Personalma-
nagement Gmbh, volker leinweber, Konjunkturexperte 
bei der vbw, vereinigung der Bayerischen wirtschaft e. v., 
alexander Potgeter, zMG zeitungs Marketing Gmbh.

vertrIeBsausschuss

Sitzung am 13. April 2011 in München
 ■ Bundesweite zustellung von zeitschriften  
durch zeitungszusteller

 ■ BDzv-aG logistik:
 – zustellergewinnung
 – sofortmeldung
 – haustürschlüsselverwaltung
 – Benchmark zustellqualität
 – ladungssicherheit
 ■ zustellergewinnung – Maßnahmen / erfolge /  
Probleme

 ■ BDzv-aG Brief / Post:
 – teilleistungsrabatte bei der DP aG
 – Überarbeitung PuDlv
 ■ BDzv-aG Marktentwicklung:

 – relaunch der titel saale-zeitung und Die Kitzinger
 – Preisstrategien für e-Publishing-angebote
 – Projektgruppe „u30“ bei der verlagsgruppe  

rhein Main
 – sammelbildaktion bei der rheinischen Post
 ■ Ivw-Fragen

 – ausweisung von Belegungseinheiten
 – leistungswerte für apps
 ■ e-Publishing: vertriebsplattformen
 ■ BDzv-aG vertriebsentwicklung

 – haltepaket für abonnenten bei der schwäbischen 
zeitung

 ■ sePa – single european Payment area

zu Gast waren bei der sitzung christian eggert, Bun-
desverband Deutscher zeitungsverleger e.v., und rico 
lippold, Medienservice Gmbh & co. KG.

 – compliance – entwurf eines Branchenstandards
 – werbebeschränkungen
 – arD/ zDF – öffentlich-rechtliche angebote  

im Internet
 – online-Datenschutz
 ■ linotype

als Gäste nahmen an der sitzung teil: Dr. thomas Bau-
mann, Prospektmanagement Deutschland Gmbh, tino 
eidebenz, zMG zeitungs Marketing Gesellschaft mbh; 
alexander Potgeter; zMG zeitungs Marketing Gesell-
schaft mbh.

Sitzung am 29. Juli 2011 in München
 ■ rubriken – ansatzpunkte und strategien 
 ■ Bearbeitung der rubriken Immobilien,  
Kfz und stellen bei der neuen westfälischen

 ■ exkurs: Jubiläumsaktion bei der  
neuen westfälischen

 ■ zuhause – Immobilienmagazin beim  
straubinger tagblatt

als Gäste nahmen an der sitzung teil: Michael-Joachim 
appelt, neue westfälische Gmbh & co. KG, volker Gut-
gesell, Mediengruppe oberfranken Gmbh.

Anzeigenleitertagung am 17. Oktober 2011  
in München

 ■ Konjunktur: was bringen die kommenden Monate
 ■ neues von der zMG:

 – aktuelle Kunden
 – zMG-Prospektstudie
 – Kombireichweiten verbreitungsanalyse
 ■ neues aus der Medienpolitik:

 – leistungsschutzrecht für verlage
 – online-aktivitäten der öffentlich-rechtlichen sender
 – abschluss von verbraucherverträgen im Internet
 ■ nationale vermarktung

 – aktuelle trends in der nationalen vermarktung  
regionaler titel

 – Die veränderte rolle der zeitungen im  
werbegeschäft

 – nationale vermarktung: anforderungen  
an die verlage aus Kundensicht

 ■ tablets und smartphones: vermarktung von apps
 – süddeutsche zeitung – sz-Magazin
 – trostberger tagblatt
 ■ Beraten und verkaufen – Personalentwicklung  
im anzeigenverkauf

 ■ lokale vermarktung:

onlIne-ausschuss

Sitzung am 6. April 2011 in Aschaffenburg
 ■ Kooperationsangebote:

 – hochwertiger content für 50plus:  
Deutsches seniorenportal

 – online-stellenbörse: Joblocal
 – couponing im netz: coole Deals
 – verzeichnisdienste: handwerkerfinden.com
 ■ e-Publishing:

 – Bericht aus der BDzv-aG Multimedia/  
elektronisch Publizieren

 – neues abomodell von apple
 – Marktübersicht tablets
 – Ivw-ausweisung von apps
 – tablet-nutzerstudie
 – linotype
 – PagePlace: Möglichkeiten und Konditionen einer 

Kooperation mit der telekom
 ■ iPad-apps: wer macht was? –  
PPI-lösung beim Main-echo

 ■ social Media Facebook, twitter & co.:  
wer macht was?

 ■ sport-/ Fußballportale

an dieser sitzung nahmen Dominic Böhnisch, Joblocal 
Gmbh; christoph Mattes, MuP verlag Gmbh; Michael 
scheidel, Privatinstitut für transparenz im Gesund-
heitswesen Gmbh; stephan thurm, ovB24 Gmbh, als 
Gäste teil.

Eine für den 11. Juli 2011 gemeinsam mit dem 
VSZV-Ausschuss Digitale Medien geplante Sitzung 
entfiel aufgrund kurzfristiger Absage durch den 
VSZV. – Vorgesehene Themen:

 ■ erfahrungsaustausch „zeitungs-apps“:  
wie erfolgreich sind die verlagsangebote?

 ■ lebenslagen-Portale bei der oldenburger 
 nordwest-zeitung

 ■ Pilotprojekt „suchmaschinenoptimierung  
für verlagswebsites“

 ■ social Media: ziele, strategien und erwartungen  
der verlage

 – Impulsvortrag, referent: Philipp hüwe, aKoM 360
 – Best Practice: Begleitung des Kaufhof-Modelabels 

„u-style“ durch partygaenger.de
 ■ erfahrungsaustausch „sportportale“:  
wie engagieren sich die verlage?

Vertriebsleitertagung am 23. November 2011  
in Würzburg

 ■ social Media: Darf’s ein bisschen mehr sein? – 
Mehrportal-strategie bei der Mediengruppe  
Main-Post

 ■ strategien zur vermarktung des verlagsprodukts 
über die verschiedenen [elektronischen] vertriebs-
wege: jetzt.de

 ■ zeitungs-apps: erfolgreicher vertriebsweg für  
verlagsprodukte?

 ■ neukundengewinnung online am Beispiel der  
Mittelbayerischen zeitung

 ■ Gelungene leser-Blatt-Bindung und steigende 
 auflagenzahlen: Die belgische zeitung het Belang 
van limburg

 ■ neues aus der Medienpolitik, aktuelle 
 Gesetzgebung

 – online-aktivitäten der öffentlich-rechtlichen sender
 – abschluss von verbraucherverträgen online:  

Die Buttonlösung
 – telefonmarketing
 – sePa
 ■ Berichte aus den BDzv-arbeitsgruppen
 ■ verlagslogistik im wandel: erschwerte zusteller-
akquise und zustellerbindung – erhöhte anforder-
ungen an Bezirksleiter

als Gäste nahmen an der tagung neben rund 25 ver-
tretern aus vertriebsabteilungen der vBzv-verlage teil: 
Markus Bohl, Beratung für Briefdienste und logistik 
Gmbh; Jochen Breunig, Main-Post Gmbh & co. KG; Dirk 
von Gehlen, süddeutsche.de Gmbh; Marcel Grauls, het 
Belang van limburg; Marc Daniel reinert, rheinische 
Post verlagsgesellschaft mbh. 
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IT-Leiter-Treffen am 13. Dezember 2011  
in München

 ■ Management von mobilen endgeräten
 ■ cloud-computing
 ■ netzwerkstrukturen in den Geschäftsstellen
 ■ open source Monitoring system Icinga
 ■ neuaufbau von rechenzentren am Beispiel der 
zeitungsgruppe straubinger tagblatt/landshuter 
zeitung

Sitzung am 21. September 2011 in Aschaffenburg
 ■ erfahrungsaustausch „sportportale“:  
wie engagieren sich die verlage?

 ■ social Media:  
ziele, strategien und erwartungen der verlage

 ■ erfahrungsaustausch „zeitungs-apps“:  
wie erfolgreich sind die verlagsangebote?

 ■ neues aus der Medienpolitik:

Sitzung am 7. Dezember 2011 in Hof
 ■ Bt24/ “Meinverein“
 ■ BDzv-tablet-nutzerstudie: Präsentation und  
ergebnisse des Projekts

 ■ redchat:  
Jugendportal der Frankenpost

als Gäste nahmen an der sitzung teil: till Fischer, F & B 
Forschung und Beratung Gmbh; Joachim Braun, tMt 
Media Gmbh & co. KG.

Sitzung am 28. Februar 2012 in Straubing
 ■ Qick response codes
 ■ social Media
 ■ Kindle
 ■ neues aus niederbayern:

 – relaunch idowa
 – „Freistunde“ – Konzept für junge leser

 ■ Finanzierung des Presserats
 ■ verschiedenes

Sitzung am 11. Mai 2011 in Berlin
 ■ Jahresabschluss 2010 des BDzv
 ■ Pressefusionskontrolle
 ■ Berichte aus den Bereichen [sozialpolitik, 
 Medienpolitik, Multimedia]

 ■ zeitungs Marketing Gesellschaft [zMG]
 – Bericht über die aktivitäten
 – Jahresabschluss 2010
 – entlastung des aufsichtsrats und des Geschäfts-

führers
 ■ verschiedenes

Sitzung am 7. September 2011 in Bonn 
 ■ haushalt 2011 und vorbereitung  
des haushalts 2012

 – hochrechnung haushalt 2011
 – haushalt 2012
 – neues Beitragsmodell
 ■ sozialpolitik

 – verhandlungen Mtv/Gtv/redakteure
 ■ Medienpolitik

 – Pressefusionskontrolle
 – verfahren gegen Google
 – Klage gegen arD
 – leistungsschutzrecht
 ■ zMG zeitungs Marketing Gesellschaft
 ■ verschiedenes

Über seine eigene verbandstätigkeit hinaus engagiert 
sich der vBzv auch in verschiedenen Gremien des Bun-
desverbands Deutscher zeitungsverleger BDzv:

erweItertes PrÄsIDIuM

Im erweiterten Präsidium des BDzv treten das fünfköpfi-
ge Präsidium des BDzv und die vorsitzenden der im BDzv 
zusammengeschlossenen elf landesverbände4 zusam-
men. unser verband wurde in diesem Gremium durch 
den ersten vorsitzenden, Andreas Scherer und / oder 
durch den zweiten vorsitzenden Dr. Laurent Fischer 
vertreten. Darüber hinaus nimmt der Geschäftsführer des 
vBzv [ohne stimmrecht] an den sitzungen teil. 

Im Berichtszeitraum besuchten die vertreter des vBzv 
folgende sitzungen:

Sitzung am 2. März 2011 in Berlin
 ■ Medienpolitik 

 – Finanzierung des Google-Kartellverfahrens
 – rechtliche Maßnahmen gegen tagesschau.de/ 

tagesschau-app
 – Pressefusionskontrolle
 ■ sozialpolitik

 – verhandlungen der redakteure [Gtv/Mtv]
 – urhebervertragsrecht
 ■ Jahresabschluss 2010 des BDzv
 ■ Multimedia

 – iPad-studie von BDzv und dpa infocom
 – strategie gegen apple

IV.

Mitwirkung im BDzv 

4 verband südwestdeutscher zeitungsverleger e. v.
verband Bayerischer zeitungsverleger e. v.
verein der zeitungsverleger Berlin und Brandenburg e. v.
zeitungsverlegerverband Bremen e. v.
zeitungsverlegerverband hamburg e. v.
verband hessischer zeitungsverleger e. v.

verband nordwestdeut¬scher zeitungsverlage e. v.
zeitungsverleger-verband nordrhein-westfalen e. v.
verband der zeitungsverleger in rheinl.-Pfalz u. saarl. e. v.
verband sächsischer zeitungsverleger e. v.
verband der zeitungsverlage norddeutschland e. v.
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Im Berichtszeitraum gehörten der Delegiertenver-
sammlung außer dem ersten vorsitzenden und dem 
zweiten vorsitzenden des vBzv, 
Andreas Scherer
augsburger allgemeine | augsburg
und
Dr. Laurent Fischer 
nordbayerischer Kurier | Bayreuth

folgende Personen an:

Prof. Dr. Martin Balle 
straubinger tagblatt | straubing
Oliver Döser 
oberbayerisches volksblatt | rosenheim
Dr. Detlef Haaks 
süddeutsche zeitung | München 
Guido Mehl 
Fränkische landeszeitung | ansbach

Die Delegierten des vBzv vertraten ihren landesver-
band und dessen Mitglieder im Berichtszeitraum bei 
zwei sitzungen in Berlin:

Sitzung am 11. Mai 2011 in Berlin
 ■ Jahresabschluss 2010 des BDzv 

 – Bericht über 2010
 – Bericht der rechnungsprüfer
 – entlastung von Präsidium und Geschäftsführung
 ■ Pressefusionskontrolle
 ■ Berichte aus den Bereichen [sozialpolitik, 
 Medienpolitik, Multimedia]

 ■ zeitungs Marketing Gesellschaft [zMG]
 – Bericht über die aktivitäten
 – Jahresabschluss 2010 
 – entlastung des aufsichtsrats und des 

 Geschäftsführers
 ■ verschiedenes

Sitzung am 30. November 2011 in Berlin
 ■ sozialpolitik

 – urhebervertragsrecht
 – solidaritätsfonds
 ■ rechtsgrundlage für reprographiemittel
 ■ Medienpolitik

 – Pressefusionskontrolle
 – öffentlich-rechtlicher rundfunk
 ■ europäische themen
 ■ öffentlichkeitsarbeit

 – Überlegungen zur weitergestaltung des 
 – zeitungskongresses
 – verschiedenes

Sitzung am 29. Februar 2012 in Berlin
 ■ sozialpolitik 

 – Geringfügig Beschäftigungen/Mindestlohn
 – zuverdienstgrenze hartz Iv
 ■ Jahresabschluss 2011 des BDzv

 – Medienpolitik
 ■ Klageverfahren und einigungsgespräche mit arD/
zDF

 ■ Beschwerdeverfahren gegen Google
 ■ eu-Datenschutznovelle
 ■ 8. GwB-novelle

 – Pressefusionskontrolle
 – Presse-Grosso-regelung
 ■ vorschläge für wahlen, Benennungen und entsen-
dungen

 ■ verschiedenes

DeleGIertenversaMMlunG

Die Delegiertenversammlung hat beim BDzv, dessen 
unmittelbare Mitglieder nicht die verlage, sondern die 
von ihnen gebildeten landesverbände sind, die Funk-
tion der Mitgliederversammlung inne. Die Delegierten 
des vBzv werden durch dessen vorstand benannt. 

BDzv-vertrIeBsausschuss

Durch folgende Personen war der vBzv im Berichts-
zeitraum im vertriebsausschuss des BDzv vertreten:
Holger Seeger 
Mittelbayerische zeitung | regensburg
Mario Lauer
süddeutsche zeitung | München
Günter Nitsche
augsburger allgemeine | augsburg

als Geschäftsführer des landesverbands:
Dr. Markus Rick
vBzv-Geschäftsstelle | München

BDzv sozIalPolItIscher ausschuss

Dem sozialpolitischen ausschuss gehörten im Berichts-
zeitraum folgende vertreter aus Bayern an:
Hannes Mäckel
augsburger allgemeine | augsburg
Rolf-Dieter Schulz – stellv. vorsitzender  
[bis 31. Dezember 2011]
süddeutsche zeitung | München

Für die vBzv-Geschäftsstelle nahmen ohne stimm-
recht Dr. Markus rick bzw. harald schyrbock teil.

BDzv-arBeItsGruPPe eleKtronIsch 
 PuBlIzIeren / MultIMeDIa 
auch die aG Multimedia des BDzv wies im 
 Berichtszeitraum vier bayerische vertreter auf: 

Edgar Benkler
augsburger allgemeine | augsburg
Ulrich Eymann 
Main-echo | aschaffenburg
Dr. Markus Rick 
vBzv-Geschäftsstelle 
Martin Wagner 
süddeutsche zeitung | München

BDzv-arBeItsGruPPe  
JournalIstenausBIlDunG

Den vBzv vertritt dessen Geschäftsführer  
Dr. Markus Rick.

Sitzung am 19. September 2011 in Berlin
 ■ haushalt 2011 und vorbereitung  
des haushalts 2012

 – hochrechnung haushalt 2011 
 – haushalt 2012
 – neues Beitragsmodell
 ■ sozialpolitik

 – verhandlungen Mtv/Gtv/redakteure
 ■ Medienpolitik

 – Pressefusionskontrolle
 – verfahren gegen Google [u.a. Finanzierung]
 – Klage gegen arD
 – leistungsschutzrecht
 ■ zeitungs Marketing Gesellschaft zMG
 ■ wahlen, Benennungen und entsendungen

 – Benennung für den deutschen Presserat
 – verschiedenes

FInanzBeIrat

Im Finanzbeirat des BDzv, der für die vorberatung des 
BDzv-etats zuständig ist, arbeiteten im Berichtszeit-
raum für den vBzv Walter Schweinsberg, Bamberg, 
und Toni Schnell, nürnberg, mit.

Die sitzung des Finanzbeirats am 21. Juli 2011 in Berlin 
hatte folgende tagesordnung:

 ■ haushaltshochrechnung 2011
 ■ etatentwurf 2012
 ■ Beitragsentwicklung/neues Beitragsmodell

BDzv-anzeIGenausschuss

Im anzeigenausschuss des BDzv engagieren  
sich folgende vertreter bayerischer verlage:

Wolfgang Böhm
nürnberger nachrichten | nürnberg
Herbert Dachs – Vorsitz 
augsburger allgemeine | augsburg 
Klaus Huber 
straubinger tagblatt | straubing

als Geschäftsführer des landesverbands:
Dr. Markus Rick
vBzv-Geschäftsstelle | München
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BDzv-arBeItsGruPPe steuern

Fünf bayerische vertreter bereichern mit ihrem 
 sachverstand die aG steuern im BDzv:

Dr. Harald Brenner 
Münchner Merkur / tz | München
Stefan Hartling 
augsburger allgemeine | augsburg
Christan Mehnert 
süddeutsche zeitung | München 
Michael Reeh
Medienholding süd Gmbh/stuttgart/süddeutscher 
verlag Gmbh | München
Robert Schmidtlein 
Mediengruppe oberfranken | Bamberg

BDzv-MeDIenPolItIscher arBeItsKreIs

Im medienpolitischen arbeitskreis des BDzv war der 
Geschäftsführer des vBzv tätig.

BDzv-arBeItsGruPPe PaPIer

Die arbeitsgruppe Papier zählte im Berichtszeitraum 
zwei bayerische vertreter:

Klaus Birkenbeul 
nürnberger nachrichten | nürnberg
Uwe Günther 
Münchner Merkur / tz | München

BDzv-arBeItsGruPPe recht

Die aG recht des BDzv wurde im letzten Jahr durch 
folgende vertreter aus Bayern verstärkt:

Dr. Hans-Peter Anlauf 
augsburger allgemeine | augsburg
Dr. Harald Brenner 
Münchner Merkur / tz | München
Jan-Peter Gühlk 
Bayerische staatszeitung | München
Rafaela Heidemann 
süddeutsche zeitung | München
Malte Wagner 
süddeutscher verlag | München
Sandra Will 
Fränkischer tag | Bamberg
Dr. Markus Rick 
vBzv-Geschäftsführer

BaYerIscher runDFunK

runDfunKrat
Andreas Scherer 
augsburger allgemeine | augsburg 

Deutsche JournalIsten schule | DJs

VorstanD
Dr. Johannes Friedmann 
süddeutsche zeitung | München

Deutsche PresseaGentur | DPa

aufsIchtsrat
David Brandstätter 
Main-Post | würzburg

aufsIchtsrat 
stellVertretenDer VorsItZenDer
Dr. Laurent Fischer 
nordbayerischer Kurier | Bayreuth

auch außerhalb der zeitungsverlegerverbände ist der 
vBzv in zahlreichen organisationen vertreten:

aKaDeMIe Der BaYerIschen Presse

Verwaltungsrat 
Andreas Scherer [sprecher] 
augsburger allgemeine | augsburg 

Dr. Laurent Fischer 
nordbayerischer Kurier | Bayreuth
Uwe Günther 
Münchner Merkur / tz | München 

VorstanD
Dr. Markus rick 
vBzv-Geschäftsführer

aKaDeMIe FÜr PolItIsche BIlDunG | tutzInG

BeIrat
Prof. Dr. Martin Balle 
straubinger tagblatt | straubing

BaYerIsche lanDeszentrale  
FÜr neue MeDIen, BlM

MeDIenrat
Dr. Markus Rick 
vBzv-Geschäftsführer

IV.

Mitwirkung  
in weiteren organisationen 
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versorGunGswerK Der Presse

VorsItZenDer Des Verwaltungsrats 
Dr. Laurent Fischer 
nordbayerischer Kurier | Bayreuth

Verwaltungsrat
Peter Esser [stellv. Mitglied] 
Mittelbayerische zeitung | regensburg 

BeIrat Des Verwaltungsrates
Peter Esser 
Mittelbayerische zeitung | regensburg
Dr. Laurent Fischer [vorsitzender] 
nordbayerischer Kurier | Bayreuth

fInanZKoMMIssIon
Peter Esser 
Mittelbayerische zeitung | regensburg 

rentenKoMMIssIon
Peter Esser 
Mittelbayerische zeitung | regensburg

wÄchterPreIs Der taGesPresse

Jury
Dr. Laurent Fischer

zMG zeItunGs MarKetInG GesellschaFt

aufsIchtsrat
Herbert Dachs 
augsburger allgemeine | augsburg 

Martin Wunnike 
Mittelbayerische zeitung | regensburg

FIDuzIarIsche stIFtunG  
„FreIheIt Der Presse“

stIftungsrat
Dr. Laurent Fischer
nordbayerischer Kurier | Bayreuth

hIlFsvereIn Der Deutschen Presse

VorstanD
Peter Esser 
Mittelbayerischer verlag | regensburg

Ivw InForMatIonsGeMeInschaFt  
zur FeststellunG Der verBreItunG  
von werBetrÄGern

Verwaltungsrat
Mario Lauer 
süddeutsche zeitung | München

organIsatIonsausschuss onlIne-MeDIen
Martin Wagner
sueddeutsche.de | München

InDustrIe- unD hanDelsKaMMer  
FÜr MÜnchen unD oBerBaYern

arBeItsKreIs MeDIen
Dr. Markus Rick  
vBzv-Geschäftsführer
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